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Erläuterungen zur Aufgabenstellung 
 

1. Problem und Zielstellung 
Nährstoffe, insbesondere Stickstoff und Phosphor, sind essentiell für das pflanzliche Wachstum. Wäh-

rend dieses Wachstum in der Landwirtschaft erwünscht ist, führt die Anwesenheit dieser Nährstoffe in 

Gewässern zu unerwünschtem Algenwachstum. Ziel sollte es demnach sein, Nährstoffe von Gewäs-

sern fernzuhalten und in der Landwirtschaft zu nutzen. Durch eine solche nachhaltige Kreislaufwirt-

schaft können natürliche Ressourcen an Phosphat geschont werden sowie Nährstoffe für die Pflan-

zendüngung zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig kann die Gewässerqualität verbessert wer-

den, so dass dieser Ansatz der Kreislaufwirtschaft zur Erreichung zweier Millennium Development 

Goals in Entwicklungsländern beitragen kann. Entsprechende kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitär-

konzepte können außerdem die Anwendung anaerober Verfahren zur Abwasserbehandlung beinhal-

ten, so dass als zusätzliches Produkt zur Energiegewinnung einzusetzendes Biogas gewonnen wer-

den kann. Steht eine Entscheidung über die Umsetzung von Maßnahmen in Entwicklungsländern an, 

so spielen in erster Linie die Kosten eine Rolle. Projekte mit Kreislaufführung sind nicht immer kosten-

günstiger als konventionelle Technologien zur Abwasserreinigung. 

Die Idee und damit Zielstellung dieser Arbeit ist es, den monetären Vorteil des Kreislaufführungsan-

satzes gegenüber konventionellen Technologien zu identifizieren, der sich aus dem Emissionshandel 

ergeben könnte. Insbesondere ist zu untersuchen, ob die bestehenden Instrumente des Emissions-

handels grundsätzlich für kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte in Entwicklungsländern Vor-

teile bieten. 

Mit dieser Arbeit soll die methodische Vorgehensweise im Rahmen des internationalen Emissions-

handels analysiert werden, wobei die bisherigen Erfahrungen im Abwasser- oder in angrenzenden 

Bereichen entsprechend aufzuarbeiten sind. Die Ergebnisse sind anschließend auf ausgewählte Bei-

spiele kreislaufwirtschaftsorientierter Sanitärkonzepte anzuwenden. 

 

2. Schwerpunkte der Bearbeitung 
a) Überblick zu den Grundlagen und Hintergründen des Emissionshandels einschließlich der 

prinzipiellen Funktionsweisen der international festgelegten Instrumente des Emissionshan-

dels (EH, JI, CDM) 

b) Analyse der methodischen Anforderungen des für Entwicklungsländer relevanten Systems 

CDM und Anwendung dieser auf den Bereich Abwasserbehandlung (bisherige Erfahrungen 

und Projekte in diesem Bereich sind entsprechend aufzuarbeiten) 

c) Anwendung der entwickelten methodischen Grundlagen auf ausgewählte Beispiele kreislauf-

orientierter Sanitärkonzepte mit folgenden Arbeitsschritten: 

- Festlegung der Randbedingungen (vorzugsweise in Anlehnung an ein konkretes Projekt) 

- Bestimmung des Baseline-Szenarios 

- Auswahl, Beschreibung und grobe Kostenabschätzung kreislauforientierter Sanitärkon-

zepte, insbesondere durch Einbeziehen der Anaerobtechnologie aufgrund der Biogaspro-

duktion 

- Ermittlung des Treibhausgas-Minderungspotenzials und der sich daraus ergebenden Er-

löse im Rahmen des Emissionshandels sowie Vergleich mit den Gesamtkosten 



d) Erarbeitung eines Leitfadens für Projektentwickler zur Methodik der kostengünstigen Bearbei-

tung von Aufgaben des Emissionshandels bei kreislaufwirtschaftsorientierten Sanitärkonzep-

ten 

 

3. Hinweise 
Der Stand der Arbeit wird in regelmäßigen Abständen, aber mindestens einmal monatlich, z.B. per E-

Mail zwischen Bearbeiter, Prüfern und der Betreuerin ausgetauscht und das weitere Vorgehen bera-

ten. Bei größeren Bearbeitungsschwierigkeiten nimmt der Bearbeiter umgehend Kontakt mit dem Be-

treuer auf. Sofern die Absicht besteht, die Bearbeitungsschwerpunkte der Masterarbeit zu ändern oder 

zu präzisieren, bedarf dies der Zustimmung beider Prüfer. 

Die beigefügten Hinweise für die Erstellung von Masterarbeiten sind zu beachten. Die Ergebnisse der 

Masterarbeit sind in Thesen zusammenzufassen. Die Abgabe der Arbeit erfolgt in folgender Form:  

3 schriftliche Exemplare, 1 elektronischer Datenträger (Arbeit komplett, ggf. mit Anlagen), 2 Exempla-

re der Thesen, 2 Erfassungsbelege, 1 Poster (ca. 80 x 80 cm). 
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1 Einleitung 

1.1 Zielsetzung und Struktur der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob die bestehenden Instrumente des internationalen  

Emissionshandels grundsätzlich für kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte in Entwicklungs-

ländern Vorteile bieten, und den monetären Vorteil des Kreislaufführungsansatzes gegenüber konven-

tionellen Sanitärtechnologien zu quantifizieren, der sich aus dem Emissionshandel ergeben könnte. 

Dazu soll auch die methodische Vorgehensweise zur Erlangung von Gutschriften aus dem Emissi-

onshandel dargestellt werden. 

 

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen (Kapitel 1 bis 5) und einen praktischen Teil (Kapitel 6). 

 

Im ersten Kapitel wird zunächst erläutert, was kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte sind, 

welcher Zusammenhang zum Klimaschutz besteht und wo diese Arbeit in der Planung von Sanitärsys-

temen einzuordnen ist. 

 

In Kapitel 2 werden die naturwissenschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen vermit-

telt, deren Kenntnis notwendig ist zum Verständnis des Emissionshandels mit seinen marktwirtschaft-

lichen Instrumenten. 

 

Mit Kapitel 3 erfolgt zunächst ein Überblick über den CDM als den Mechanismus, der für Emissions-

minderungen entwickelt wurde, die in Entwicklungsländern erzielt werden. Hierin werden das dem 

CDM zugrunde liegende ökonomische Prinzip erläutert, die Kriterien an die teilnehmenden Länder und 

an das Projekt genannt, die am CDM beteiligten Institutionen vorgestellt, sowie die mit CDM verbun-

denen Zusatzerlöse und Zusatzkosten zusammengestellt. 

 

Im darauf folgenden Kapitel 4 wird erläutert, wie die Unterlagen zur Beantragung eines CDM-

Projektes aufgebaut sind, welche inhaltlichen Anforderungen an diese Antragsunterlagen bestehen 

und welche Aspekte bei deren Erstellung zu beachten sind. Insbesondere wird die methodische Vor-

gehensweise erläutert, wie das Referenz-Szenario identifiziert und die Zusätzlichkeit des Projekts 

nachgewiesen wird.  

 

Kapitel 5 enthält einen Leitfaden für Projektentwickler, in dem alle durchzuführenden Arbeitsschritte 

zur Erlangung von Gutschriften aus dem Emissionshandel aufgeführt und erläutert werden.  

 

Anschließend werden in Kapitel 6 mögliche und sinnvolle Maßnahmen zur Minderung von Treibhaus-

gasemissionen für kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte in der Siedlungswasserwirtschaft 

aufgezeigt und qualitativ beschrieben. Anhand eines existierenden Projekts, das noch nicht als CDM-

Projekt beantragt wurde, werden die identifizierten Emissionsminderungspotenziale quantifiziert und 

festgestellt, welchen zusätzlichen finanziellen Beitrag der Emissionshandel bei der Umsetzung solcher 

Maßnahmen in Entwicklungsländern leisten kann. Es wird eine Gewinnschwelle angegeben, ab der 

sich eine Beantragung als CDM-Projekt lohnen kann. 
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1.2 Was sind kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte? 

Mangelhafte hygienische Zustände und daraus resultierende Volkskrankheiten wie Ruhr, Cholera und 

Durchfallerkrankungen "haben historisch betrachtet dazu geführt, dass Fäkalien über Kanalisations-

systeme aus den städtischen Ballungsgebieten herausgespült werden", gewachsen aus der Überzeu-

gung, dass nur eine schnelle Ableitung des Abwassers einen ausreichenden Gesundheitsschutz bietet 

[Trösch, 2004]. In Verbindung mit der Erfindung der Wasserspültoilette ergab sich recht schnell der in 

den Industrieländern heute existierende Stand der Technik. Diese konventionellen Sanitärsysteme 

beruhen auf dem Prinzip einer Schwemmkanalisation mit Ableitung des vermischten Abwassers, zent-

raler Reinigung und Einleitung des gereinigten Abwassers in einen Vorfluter, wobei die Reinigung 

meist auf reine Entfernung und Beseitigung organischer Stoffe und Nährstoffe ausgerichtet ist. Der 

glückliche Umstand, in einer regenreichen Region zu liegen, hat in Deutschland und anderen Ländern 

nie die Frage nach ökonomischen und ökologischen Alternativen zur Verwendung von wertvollem 

Trinkwasser als Transportmittel von Fäkalien aufkommen lassen.  

 

Das Prinzip der Schwemmkanalisation bedarf damit großer Mengen an Wasser, Energie, Kapital und 

Zeit für den Bau und Betrieb der Anlagen. Vielen materiell armen Ländern stehen diese Ressourcen 

nicht oder nur begrenzt zur Verfügung, weswegen dieses System für sie nicht (dauerhaft) geeignet 

sein kann. Aber auch in Industrieländern ergibt sich aufgrund hoher Investitions-, Betriebs- und In-

standhaltungskosten ein Bedarf an Alternativen zu dieser "end-of-pipe"-Technologie, damit kommuna-

le Gebühren nicht unverhältnismäßig steigen. Neben dem Trinkwassermissbrauch und hohen Kosten 

bestehen folgende weitere Defizite: 

 Weltweit werden etwa 801-90%2 des Abwassers ungereinigt oder unzulänglich gereinigt in Was-

serkörper eingeleitet, die so mit organischen Stoffen, Nährstoffen (Stickstoff, Phosphor, Kalium) 

und durch Krankheitserreger verschmutzt werden. Dies stellt ein nicht akzeptables Gesundheitsri-

siko dar, das u.a. die Ausbreitung von Krankheiten und Eutrophierung der Oberflächengewässer 

begünstigt. 

 Die Vermischung von häuslichem und industriellem Abwasser kann – auch bei den funktionieren-

den Kläranlagen – zu einer Anreicherung von Mikroschadstoffen (z.B. Schmermetalle, Hormone, 

Arzneimittelrückstände) im Kläranlagenablauf bzw. im abgetrennten Klärschlamm führen, die de-

ren landwirtschaftliche Nutzung zumindest stark einschränkt, wenn nicht gar verhindert. 

 Trotz geringer Konzentrationen im Ablauf der Kläranlagen werden nennenswerte Nährstofffrach-

ten in die Gewässer emittiert und langfristig dem von uns nutzbaren Nährstoffkreislauf entzogen. 

Dies ist vor allem bei dem Nährstoff Phosphor problematisch, dessen natürliche Vorkommen nach 

Schätzungen der Düngemittelindustrie in den nächsten 70-120 Jahren erschöpft sein werden 

[BUW, 2007], womit die Endlichkeit der Phosphorvorräte schon heute absehbar ist. 

 Sowohl für die Nährstoffelimination als auch zur Herstellung von Mineraldünger ist ein hoher bau-

licher und energetischer Aufwand notwendig. 

 In vielen materiell armen Ländern können sich die Landwirte keinen (zunehmend) teuren Mineral-

dünger leisten, weswegen dort die Bodenfruchtbarkeit verloren geht bei gleichzeitigem Verlust 

 
1 [Grieb, 2008] 
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wertvoller, in Fäkalien enthaltener Nährstoffe und Spurenelemente durch deren Einleitung in 

Wasserkörper. 

 

Auch konventionelle dezentrale Systeme (Latrinen oder Sickergruben) stellen im Allgemeinen ein 

Gesundheitsrisiko dar, da durch die Vermischung von Urin und Fäzes Krankheitskeime in das Grund-

wasser eingetragen werden können. 

 

Es besteht also Bedarf nach einer organisierten, Ressourcen schonenden und umweltverträglichen 

Abwasserbehandlung. Hierzu bieten sich seit ein paar Jahren verstärkt kreislaufwirtschaftsorientierte 

Sanitärkonzepte an, die das Ziel verfolgen, die im Abwasser enthaltenen Nährstoffe, Energiepotenzia-

le sowie auch das Wasser selbst wieder zu verwenden. Dies macht eine stärkere Verknüpfung von 

Wasserversorgung und Abwasserbehandlung notwendig. Solche Konzepte werden oftmals gekenn-

zeichnet durch Begriffe wie "Integriertes Wasserressourcenmanagement" (IWRM), "Neuartige Sani-

tärsysteme" (NASS), "ecological sanitation" (Ecosan) oder "kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkon-

zepte", die im Folgenden synonym verwendet werden. 

 

Wesentliches Merkmal dieser Neuartigen Sanitärkonzepte ist – analog zum Prinzip "Vermeiden vor 

Verwerten vor Beseitigen" im deutschen Abfallsektor [KrW-/AbfG, 1994] – das Bestreben nach einer 

Kreislaufwirtschaft, bei der die einzelnen Stoffströme (Urin, Fäzes, Grauwasser, Regenwasser) ge-

trennt erfasst, separat behandelt und über die landwirtschaftliche Verwertung im Kreislauf geführt 

werden. Auch energetisch lassen sich die Teilströme wiederverwenden. Hieraus ergeben sich u.a. 

folgende Vorteile gegenüber konventionellen Systemen ([Werner et al., 2003] und [DWA, 2007]): 

 Schonung natürlicher Ressourcen durch: 

o Rückgewinnung und Wiederverwendung von organischen Stoffen, Nährstoffen, Wasser und 

Energie, die in Fäkalien und Abwasser enthalten sind, und damit 

o Reduzierung des Verbrauchs von Mineraldünger, Trinkwasser und Energie. 

 Verbesserte Gesundheitsvorsorge und Hygiene durch Minimierung des Eintrags von Krankheits-

erregern, Hormonen und Arzneimittelrückständen aus menschlichen Fäkalien in die Umwelt und 

Möglichkeit einer gezielten Behandlung dieser. 

 Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und damit der Ernährungssicherheit auch für arme Bevölkerungen. 

 

1.3 Zusammenhang Sanitärversorgung und Klimaschutz? 

Es existieren verschiedene Behandlungsmethoden für organisch belastete Abwässer. In vielen Ent-

wicklungsländern besteht das derzeitige Abwassermanagement aus Latrinen, Sickergruben oder un-

geklärter Einleitung in die Vorflut bzw. Absetzteiche. Bei all diesen Arten sind anaerobe3 Prozesse in 

unterschiedlichem Ausmaß beteiligt. 

 

 
2 [Werner et al., 2003] 
3 anaerob = unter Ausschluss von Sauerstoff 
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Unter anaeroben Bedingungen entsteht bei der biochemischen Zersetzung der in Abwasser, Haus-

haltsabfällen und Tierdung vorhandenen organischen Stoffe u.a. das klimaschädliche Treibhausgas 

Methan (CH4). Im Hinblick auf den Klimaschutz gilt es, entweder dessen Entstehung in unkontrollier-

ten anaeroben Abbauprozessen zu vermeiden (durch eine aerobe biologische Behandlung, z.B. Kom-

postierung, Belebtschlamm-Verfahren) oder aber dieses zu nutzen (durch eine kontrollierte anaerobe 

biologische Behandlung, z.B. Biogasanlage, UASB-Reaktor mit Biogasfassung). Das hierbei aufge-

fangene Methan lässt sich entweder direkt als Brennstoff oder indirekt beispielsweise über ein Block-

heizkraftwerk oder eine Brennstoffzelle zur Wärme- und Stromerzeugung verwenden. 

 

In beiden Fällen (Vermeidung und Nutzung) entsteht dann im Wesentlichen nur noch das Treibhaus-

gas Kohlendioxid (CO2), das hier jedoch als klimaneutral anzusehen ist (Kapitel 2.4). Der Vorteil der 

Nutzung gegenüber der Vermeidung besteht darin, dass durch die Verdrängung (Substitution) fossiler 

Energieträger eine zusätzliche Einsparung an Treibhausgas-Emissionen erzielt wird. 

 

Darüber hinaus lassen sich durch kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte Nährstoffe rückge-

winnen, die künstlich hergestellte Dünger ersetzen können. Sowohl für die Elimination von Nährstoffen 

aus dem Abwasser als auch zur Herstellung von Mineraldünger ist ein hoher baulicher und energeti-

scher Aufwand notwendig, mit dem Treibhausgas-Emissionen verbunden sind, die mit kreislaufwirt-

schaftsorientierten Sanitärkonzepten reduziert werden können. 

 

Durch die Wahl eines geeigneten Abwasserbehandlungsverfahrens und dem Schließen von Wasser- 

und Nährstoffkreisläufen lassen sich also klimaschädliche Treibhausgas-Emissionen einsparen, die im 

Rahmen des Emissionshandels einen zusätzlichen finanziellen Nutzen bringen können. 

 

1.4 Position dieser Arbeit 

Kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte sind noch relativ neu. Um deren Weiterentwicklung 

voranzutreiben, sind einerseits innovative Ansätze notwendig. Andererseits ist man gut beraten, diese 

nutzerorientiert zu entwickeln und den regionalspezifischen Bedürfnissen der Nutzer ausreichend 

Rechnung zu tragen, da nur dann die Aussicht besteht, dass sie sozial akzeptiert werden und dauer-

haft funktionieren. Die zentrale Fragestellung lautet: "Worin besteht für die Benutzer der größte Nut-

zen?" Beispielsweise kann die Verwendbarkeit von Flüssigdünger oder eher Trockendünger, das Inte-

resse an einem Bodenverbesserer oder der grundsätzliche Bedarf an Biogas über den Erfolg unter-

schiedlicher Behandlungskonzepte entscheiden. Selbstverständlich sind auch die Reduktion des 

Trinkwasserbedarfs und der ungeklärten Einleitung von Abwasser in die Umwelt Motivationen für den 

Einsatz neuartiger Sanitärkonzepte. Bei fehlendem Interesse/Bedarf an einem Endprodukt (Nährstoffe 

oder erneuerbare Energie) muss dann aber um so mehr das Verständnis für den zusätzlichen Nutzen 

durch ein begleitendes Training der Nutzer geweckt und vermittelt werden. 

 

Insgesamt bestehen verschiedenste Anforderungen an die Auswahl eines geeigneten Sanitärkonzep-

tes. Nach der Definition der Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA) muss ein nachhaltiges Sanitär-

system "ökonomisch erschwinglich, sozial und kulturell akzeptabel, technisch wie institutionell geeig-



1 Einleitung 11 

 

 

net sein, und es sollte die Umwelt und die natürlichen Ressourcen schützen." Nach der Zielsetzung 

der SuSanA [SuSanA, 2008] und in Anlehnung an [WHO, 1996], Vol. 2, Chap. 11.4 sind insbesondere 

folgende fünf Kriterien zu berücksichtigen: 

1) Gesundheit und Hygiene:   

Es sollen das Kontaktrisiko von Krankheitserregern und gefährlichen Stoffen über den gesamten 

Verlauf des Sanitärsystems (d.h. von der Toilette über das Transport- und Behandlungssystem 

bis hin zur Wiederverwendung) sowie nachgelagerte Effekte abgeschätzt und entsprechende Ge-

sundheitsschutzmaßnahmen eingeplant werden. 

2) Umwelt und natürliche Ressourcen:   

Es sollen der Energie-, Wasser- und Stoffverbrauch für Bau, Betrieb und Unterhaltung des Sani-

tärsystems sowie die daraus resultierenden Emissionen minimiert und ein möglichst hoher Wie-

derverwertungsgrad angestrebt werden. 

3) Technologie und Betrieb:   

Nachhaltige Anlagen müssen dauerhaft funktionieren, eine ausreichende Anlagensicherheit auf-

weisen (gegenüber Erdbeben, Überschwemmung, Stromausfall, Terrorismus), anpassungsfähig 

an sich ändernde Rahmenbedingungen sein (Klima, Demografie) und mit lokalen Ressourcen ein-

fach zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten sein. Die in Deutschland entwickelten Verfah-

ren und Prozesse sind i.d.R. nicht direkt auf Entwicklungsländer übertragbar, sondern müssen 

handgemacht an die lokalen Erfordernisse und Randbedingungen angepasst werden. Zur Ge-

währleistung der Dauerhaftigkeit müssen die Einrichtungen eine adäquate Wartung und Instand-

haltung erhalten, was eine Schulung hierzu erfordert. 

4) Finanzierung und Wirtschaftlichkeit:   

Die zahlreich vorhandenen innovativen Konzepte sind untereinander z.B. durch einen Kostenver-

gleich oder eine Kosten-Nutzen-Untersuchung gegeneinander abzuwägen, um das mittelfristig 

wirtschaftlichste Konzept zu identifizieren. Hierzu sind die internen Kosten für Bau, Betrieb, Ein-

weisung des Personals, Unterhaltung und erforderliche Reparaturen den internen Nutzen aus den 

wiederverwendeten Produkten (Dünger, Energie, wiedergewonnenes Wasser) gegenüberzustel-

len. Idealerweise sind ebenso die externen Kosten (Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisi-

ken) und externen Nutzen (erhöhte landwirtschaftliche Produktivität, Schaffung von Arbeitsplät-

zen) mit zu berücksichtigen. Hierfür ist dann ein Finanzierungsmodell (Gebührensystem, evtl. 

staatliche Subventionen) zu wählen, das alle Projektphasen und -leistungen abdeckt.   

Das Vorhaben und das Finanzierungsmodell müssen an die finanziellen Möglichkeiten der Bevöl-

kerung angepasst werden, damit die Belastung der privaten Haushalte in Relation zu ihrem ver-

fügbaren Einkommen tragbar bleibt.  

5) Soziokulturelle Akzeptanz und Institutionen:   

Religiöse Überzeugungen und kulturelle Praktiken lassen sich, wenn überhaupt, nur sehr schwie-

rig und auf lange Sicht ändern. Es ist daher wichtig, die Öffentlichkeit von Beginn an in den Pla-

nungsprozess mit einzubeziehen, zu sensibilisieren und für eine stetige, klar verständliche und 

glaubwürdige Kommunikation mit den einzelnen Akteuren zu sorgen, um Vertrauen als Voraus-

setzung für die Akzeptanz zu ernten. Die gegenwärtige und zukünftige Nachfrage nach den wie-
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dergewonnenen Produkten sollte in jedem Fall ermittelt werden, bevor diese produziert werden. 

Neue Konzepte müssen für die Benutzer einen Nutzen haben, für den sie bereit und in der Lage 

sind, einen Preis zu bezahlen [Kvarnström et al., 2006].  

Projektplaner müssen die rechtlichen Abläufe und Anforderungen für eine landwirtschaftliche 

Verwertung der erzeugten Produkte kennen und sollten die nationalen und lokalen Behörden in 

den Planungsprozess mit einbeziehen. 

 

All diese Kriterien stehen in Wechselwirkungen zueinander und beeinflussen sich teilweise gegensei-

tig. Daher kann "die Nichtbeachtung oder Nichterfüllung nur einer dieser Kriterien … zum Versagen 

eines Projektes führen. Die Erfüllung aller Kriterien kann dazu beitragen, dass das Projekt nachhaltig 

wird." [WHO, 1996] 

 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit betrifft die beiden Kriterien Umwelt und Finanzierung.  
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2 Grundlagen des Emissionshandels 

2.1 Klimawandel 

Klima kann definiert werden als das in einer Region herrschende Durchschnittswetter einschließlich 

seiner tages- und jahreszeitlichen Schwankungen [Wiki, 2008a], das über einen Zeitraum von oft meh-

reren Jahrzehnten statistisch ermittelt wurde. Nach der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) 

beträgt dieser Zeitraum üblicherweise 30 Jahre, es können jedoch je nach Zweck auch andere Zeit-

räume zugrunde gelegt werden. Der Weltklimarat (IPCC) definiert Klima etwas allgemeiner als "die 

statistische Beschreibung des Durchschnitts und der Schwankungsbreite relevanter Werte über einem 

Zeitraum, der sich von Monaten bis hin zu Tausenden oder Millionen von Jahren erstreckt. (…) Diese 

Werte umfassen meist Größen wie Temperatur, Niederschlag und Wind" ([IPCC, 2007b], Glossar). 

Die WMO betont, dass das Klima entscheidend zu Wohlbefinden, Gesundheit und Wohlstand beiträgt 

[WMO, n.d.]. 

 

Klimawandel kann folglich festgestellt werden durch eine "Änderung der Durchschnittswerte oder der 

Schwankungsbreite der Parameter des Klimas, die über einen längeren Zeitraum – typischerweise 

Dekaden oder länger – andauern" ([IPCC, 2007b], Glossar). In Art. 1 UNFCCC [UNFCCC, 1992] wird 

Klimawandel "direkt oder indirekt menschlicher Aktivität zugeordnet (…), der zusätzlich zur natürlichen 

Klimaschwankung innerhalb vergleichbarer Zeiträume auftritt." Die UNFCCC unterscheidet also zwi-

schen Klimawandel infolge menschlicher Aktivität und Klimaschwankung als Folge natürlicher Ursa-

chen.  

 

Eine Folge jeder menschlichen Aktivität ist die Emission von atmosphärischen Treibhausgasen (THG). 

Sie beeinflussen die Menge der von der Erde zurückgehaltenen Sonnenenergie und fördern so die 

globale Erwärmung. Zu welchem Ausmaß sie zur globalen Erwärmung beitragen, hängt von ihrer Art 

und Menge, ihrer Höhenlage in der Atmosphäre und ihrer Lage in geografischer Breite ab. Obwohl die 

Einflußgrößen auf das Klima in sehr komplexen Wechselwirkungen zueinander stehen, gibt es einen 

direkten Zusammenhang zwischen der Menge (und Verteilung) emittierter THG und der globalen Er-

wärmung. 

 

2.2 Treibhauseffekt 

Die Grundzüge des Treibhauseffekts wurden bereits 1896 von dem Schwedischen Professor der Phy-

sik, Svante Arrhenius, erkannt. Seine Erkenntnis war, dass eine Verdopplung der CO2-Konzentration 

in der Atmosphäre aus der Verbrennung von Kohle die Temperatur der Erde um mehrere Grade an-

steigen lassen würde [Weart, 2008]. 

 

Der Treibhauseffekt ist "der Prozess, bei dem die durch die Atmosphäre abgegebene solare Infrarot-

strahlung die Erdoberfläche erwärmt" [Wiki, 2008b]. Der physikalische Mechanismus kann wie folgt 

beschrieben werden: Die Sonneneinstrahlung, die hauptsächlich aus sichtbarer Strahlung und Infra-

rotstrahlung (Wärmestrahlung) besteht, tritt durch die Erdatmosphäre und erreicht die Erdoberfläche. 

Diese reflektiert global betrachtet etwa 30% der eintreffenden Sonneneinstrahlung vorwiegend als 
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Infrarotstrahlung. "Treibhausgase bilden für diese langwellige Infrarotstrahlung eine Barriere, die diese 

Strahlung sowohl zu geringen Teilen absorbieren als auch auf die Erdoberfläche reflektieren" [Hilde-

brandt, 2007], was die Erdoberfläche erwärmt. 

 

Dieser Effekt besteht aus einer natürlichen und einer anthropogenen Komponente. Ohne den durch 

die Wolken und Kohlendioxid hervorgerufenen natürlichen Treibhauseffekt würde die gesamte Infra-

rotstrahlung zurück in den Weltraum abgegeben, was zu einer durchschnittlichen Lufttemperatur von  

-18°C anstelle von +15°C führen würde. Die an diesem natürlichen Treibhauseffekt beteiligten Gase 

sind Wasserdampf (mit einem Anteil von ca. 2/3), Kohlendioxid (15%), Ozon (10%), Methan und 

Lachgas (je 3%) [MPI-M, n.d.]. 

 

Zusätzlich zu dieser natürlichen Komponente kommt der anthropogene Treibhauseffekt, der die Ursa-

che für den zuvor beschriebenen Klimawandel ist. In der Erdatmosphäre befinden sich etwa 750 Gt 

Kohlenstoff [Borsch et al., 1998], von dem ein Teil in ständigem Austausch mit Ozeanen und der Bio-

sphäre steht. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger (wie Kohle, Erdöl oder Erdgas) werden 

jährlich ca. 6 bis 7 Gt Kohlenstoff an die Atmosphäre abgegeben. Diese Menge reicht aus, um den 

CO2-Gehalt kontinuierlich steigen zu lassen und so das natürliche Kohlenstoff-Gleichgewicht zu stö-

ren. Ähnliche Ergebnisse lassen sich auch bei den Treibhausgasen Methan und Distickstoffoxid beo-

bachten ([IPCC, 2007b], Summary for Policymakers, S. 2). Heute ist der Einfluss menschlicher Aktivi-

täten auf das Klima wissenschaftlich bewiesen und international anerkannt. Der IPCC stellt in seinem 

vierten Sachstandsbericht von 2007 fest, dass "die Erwärmung des Klimasystems eindeutig ist (…) 

und mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den beobachteten Anstieg anthropogener Treibhausgas-

Konzentrationen zurückzuführen ist. (…) Die globalen Kohlendioxid-, Methan- und Distickstoffoxidkon-

zentrationen in der Atmosphäre haben als Folge menschlicher Aktivitäten seit 1750 merklich zuge-

nommen und übersteigen heute vorindustrielle Werte bei Weitem. Es besteht eine sehr hohe Wahr-

scheinlichkeit darin, dass der Nettoeffekt menschlicher Aktivitäten seit 1750 eine Erwärmung ist" 

([IPCC, 2007b], Summary for Policymakers, S. 2, 3, 5 und 10). 

 

Für die Zukunft stellt der IPCC fest, dass eine "große Übereinstimmung und viele Anzeichen dafür 

existieren, dass (…) die globalen THG-Emissionen in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen 

werden". Dies sei u.a. zurückzuführen auf die Trägheit des Klimasystems und auf Rückkopplungsef-

fekten wie die bei steigender Temperatur verminderte CO2-Aufnahme durch die Ozeane und Biosphä-

re. Als Folge der steigenden THG-Emissionen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Anstieg der glo-

balen Durchschnittstemperatur um 1,1 bis 6,4°C bis zum Ende des 21. Jahrhunderts ([IPCC, 2007b], 

Summary for Policymakers, Tab. SPM.3), eine Zunahme der Häufigkeit und des Ausmaßes extremer 

Wetterereignisse, ein Anstieg des Meeresspiegels, sowie eine Abschwächung der Meeresströmungen 

prognostiziert, wobei letztere wiederum die weltweite Temperaturverteilung beeinflussen wird. Als 

sekundäre Effekte werden u.a. vorhergesagt eine Ausbreitung tropischer Klimazonen und von Wüs-

ten, eine sich verändernde Zusammensetzung der Vegetation, eine verringerte landwirtschaftliche 

Produktion und eine verstärkte Ausbreitung von Malaria und anderer Infektionskrankheiten. 
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2.3 Anthropogene Treibhausgase 

Ursache für den anthropogenen Treibhauseffekt sind die menschenverursachten Treibhausgase, von 

denen nachfolgend kurz diejenigen beschrieben werden, die im Hinblick auf diese Arbeit eine Rolle 

spielen: 

 Kohlendioxid (CO2) wird von allen Tieren, aeroben Mikroorganismen und Pflanzen während der 

Atmung produziert und entsteht als Nebenprodukt bei der Verbrennung oder Zersetzung von or-

ganischem Material (z.B. fossilen Brennstoffen, Kohle und Holz, Methan, organischen Abfällen 

und Fäkalien). Pflanzen nehmen es durch Photosynthese auf und verwenden es als Rohmaterial 

für ihr Wachstum, wodurch sich der Kohlenstoffkreislauf teilweise wieder schließt. Es ist farb- und 

geruchlos. Bei Raumtemperatur ist es schwerer als Luft [Wiki, 2008c]. 

 Methan (CH4) entsteht unter anaeroben Bedingungen in der Landwirtschaft (Viehhaltung, Reisan-

bau), sowie durch Fermentation von organischem Material wie Tierdung, Fäkalien oder organi-

schen Abfällen (z.B. Mülldeponien) [Wiki, 2008d]. Es lässt sich entweder direkt zur Wärmeerzeu-

gung verwenden oder dient als Ausgangsstoff zur Wärme- und Stromerzeugung (z.B. in Anlagen 

der Kraft-Wärme-Kopplung: BHKW, GuD, Brennstoffzelle). Es ist farb- und geruchlos, nicht to-

xisch, aber stark entflammbar. Bei Raumtemperatur ist es leichter als Luft. 

 Distickstoffoxid (N2O), auch bekannt als Lachgas, wird durch Bakterien abgegeben, die in Böden 

und Wasserkörpern natürlich vorkommen. Die Hauptquelle des von Menschen verursachten 

Distickstoffoxids ist die Landwirtschaft durch die Verwendung von Stickstoffdünger, Vergärung 

von Tierdung und die Viehhaltung (hauptsächlich Rinder, Hühner und Schweine) [Wiki, 2008d]. 

Es ist farblos, nicht entzündbar und hat einen angenehmen, leicht süßlichen Geruch. Bei Raum-

temperatur ist es schwerer als Luft. 

 

Darüber hinaus gibt es weitere ausschließlich menschenverursachte Treibhausgase, wie Fluorchlor-

kohlenwasserstoffe (FCKW), teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) und andere 

brom- und chlorhaltige Verbindungen, die der Ozonschicht schaden und im Montreal Protokoll behan-

delt wurden. Das Kyoto Protokoll behandelt nur Treibhausgase, die zu einer Änderung der Strah-

lungsbilanz ("radiative forcing") führen. Neben CO2, CH4 und N2O sind dies perfluorierte Kohlenwas-

serstoffe (FKW), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) und Schwefelhexafluorid (SF6) 

([IPCC, 2007b], Glossar und [KP, 1997], Annex A). Da sie jedoch im Rahmen der Siedlungswasser-

wirtschaft nicht relevant sind, werden sie hier nicht weiter untersucht. 

 

Die verschiedenen Treibhausgase haben nicht dieselbe quantitative Wirkung auf den Strahlungs-

haushalt. Ihr unterschiedlicher Einfluss wird durch das "Global Warming Potential" (GWP) ausge-

drückt, das den "zusammengefassten Effekt aus der unterschiedlichen Verweildauer dieser Gase in 

der Atmosphäre und ihrer relativen Wirksamkeit hinsichtlich der Absorption ausgehender Infrarotstrah-

lung darstellt" ([IPCC, 2007b], Glossar), verglichen mit dem zusammengefassten Effekt einer Kohlen-

dioxidemission derselben Masse. Dieses GWP ist also abhängig von dem zugrunde gelegten Zeit-

raum: Manche Gase haben eine hohe Wirksamkeit während eines kurzen Zeitraums, wogegen andere 

einen niedrigere Wirksamkeit über einen langen Zeitraum besitzen. Da das Kyoto Protokoll einen Zeit-

raum von 100 Jahren berücksichtigt, werden die zugehörigen GWP auf diesen Zeitraum bezogen. 
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Obwohl das IPCC in [IPCC, 2007b], Chap. 2, Tab. 2.14 geringfügig andere Werte vorsieht (CH4: 25, 

N2O: 298), sehen die anerkannten Baseline-Methoden der UNFCCC zwecks Konsistenz mit früheren 

Versionen noch folgende Werte vor: 

 GWPCO2  = 1 (dient als Referenzgröße) 

 GWPCH4  = 21 

 GWPN2O  = 310 

Die Emissionen der verschiedenen Treibhausgase werden mit ihrem jeweiligen GWP gewichtet und 

anschließend kumuliert, um so die Gesamtemission in CO2-Äquivalenten (CO2e) zu erhalten. 

 

2.4 Klimawirksamkeit anthropogener Treibhausgase 

Die Klimawirksamkeit der Gase CH4 und N2O ist unstrittig, da sie sich bei Fehlen anthropogener Akti-

vität kaum bilden würden. Beim CO2 muss jedoch näher differenziert werden, denn nicht jede Kohlen-

dioxidemission ist automatisch klimaschädlich. In den Emissionsberechnungen ist nur der klimawirk-

same Anteil der Emissionen relevant und zu berücksichtigen, klimaneutrale Emissionen dürfen nicht 

berücksichtigt werden.  

 

Ein wesentlicher Faktor zur Beurteilung der Klimawirksamkeit ist der Bezugszeitraum, dessen Festle-

gung eng mit derjenigen des Klimabegriffs verknüpft ist. Eine Klimaänderung kann nur festgestellt 

werden in Bezug auf ein Klima, das unter sonstigen Bedingungen gleich geblieben wäre. Laut WMO 

ist hierfür ein Zeitraum von 30 Jahren anzusetzen (Kapitel 2.1). Eine Menge CO2, die außerhalb die-

ses Zeitfensters der Atmosphäre entzogen wurde (z.B. vor Jahrzehnten bis Jahrmilliarden durch 

Pflanzen aufgenommen und in Kohle, Erdöl oder Erdgas umgewandelt wurde) und nun der Atmosphä-

re wieder zugeführt wird, stellt für den Bezugszeitraum eine Nettobelastung dar und ist somit klima-

schädlich. Dies erklärt, warum die Verbrennung fossiler Brennstoffe (z.B. Kohle, Erdöl oder Erdgas) 

klimaschädlich ist.  

 

Doch wie verhält es sich mit nicht-fossilen Brennstoffen (Biomasse, wie z.B. Holz)? Diese sind weder 

pauschal klimaschädlich noch pauschal klimaneutral. Zur Frage, welche Biomasse als erneuerbar gilt, 

hat der CDM-Exekutivrat eine Definition erstellt [UNFCCC, 2006a], die nachfolgend sinngemäß wie-

dergegeben wird. Biomasse gilt als nicht-erneuerbar, wenn z.B.: 

 die Verbraucher zur Beschaffung von Brennholz zunehmend mehr Zeit benötigen oder größere 

Strecken zurücklegen müssen, 

 der Preis für Brennholz zunehmend teurer wird und somit eine Verknappung anzeigt oder 

 die Verbraucher sich eine andere Sorte Biomasse beschaffen, was eine Verknappung hölzerner 

Biomasse vermuten lässt. 

 

Dagegen gilt folgende Biomasse gilt als erneuerbar: 

 Holz, sofern die Waldfläche erhalten bleibt und der Waldbestand über die Zeit nicht systematisch 

abnimmt (d.h. die Holzentnahme nicht größer als die nachwachsende Holzproduktion ist), 

 hölzerne Biomasse aus Acker-/Weideland, sofern das Acker-/Weideland erhalten bleibt und der 

Kohlenstoffbestand auf diesen Flächen über die Zeit nicht systematisch abnimmt, 
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 nicht-hölzerne Biomasse aus Acker-/Weideland (z.B. Tierdung oder menschliche Fäkalien), so-

fern das Acker-/Weideland erhalten bleibt und der Kohlenstoffbestand auf diesen Flächen über 

die Zeit nicht systematisch abnimmt, 

 Überreste von Biomasse, sofern deren Verbrauch nicht zu einer Abnahme des Kohlenstoffbe-

stands auf den Herkunftsflächen führt (z.B. Totholz, Bioabfall, Erdreich) und 

 nicht-fossiler Anteil des häuslichen oder industriellen Abfalls. 

Sofern also aus der Verbrennung von Biomasse tendenziell weniger CO2 emittiert wird als durch 

nachwachsende Biomasse der Atmosphäre wieder entzogen wird, "steigt der CO2-Anteil in der Atmo-

sphäre nicht, sondern bleibt selbst bei leichten Schwankungen um einen Gleichgewichtszustand im 

Wesentlichen stabil" [Wiki, 2008f], weswegen die Verbrennung erneuerbarer Biomasse als klimaneut-

ral gilt. 

 

Insgesamt kann folgende Einteilung festgehalten werden: 

 

Klimawirksame Emissionen: 

 CH4- und N2O-Emissionen. 

 CO2-Emissionen aus fossilen oder nicht-erneuerbaren Energieträgern.  

 

Klimaneutrale Emissionen: 

 CO2-Emissionen aus den Abbauprozessen der Abwasserreinigung, d.h. den chemischen Reakti-

onen Kohlenstoffabbau, Nitrifikation und Denitrifikation, da sie in ähnlicher Weise auch auf natürli-

chem Wege (z.B. durch Verrotten) zurück in die Atmosphäre gelangen würden. 

 CO2-Emissionen aus erneuerbaren Energieträgern. 

 

2.5 Internationale Vereinbarungen und Institutionen 

Was wurde klimapolitisch bisher erreicht? Hierzu erfolgt nachfolgend ein geschichtlicher Rückblick 

über die Eckpunkte der bisherigen internationalen Wasser- und Klimaschutzpolitik [Freudenthaler, 

2006]: 

1972 Studie "Limits of Growth", herausgegeben vom Massachusetts Institute of Technology, das 

hierzu durch den Club of Rome beauftragt wurde. Kernaussage:  

Bei anhaltendem Bevölkerungswachstum, Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung 

dürften die absoluten Grenzen des Wachstums auf der Erde innerhalb der nächsten 100 

Jahre erreicht sein. Danach würde es zu einem Einbruch mit starker Abnahme der Bevölke-

rungszahl und der wirtschaftlichen Kapazität kommen [Meadows et al., 1993]. 

1972 United Nations Conference of the Environment, Stockholm:   

Verabschiedung eines Aktionsplans mit Maßnahmen zum Umweltschutz, und Gründung des 

UN-Umweltprogramms (UNEP). 

1979 Weltklimakonferenz, Genf:   

Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der Verbrennung fossiler Energieträger und 

einem wahrscheinlichen, starken Anstieg der zukünftigen Kohlendioxidemissionen. 

1985 Wiener Konvention über den Schutz der Ozonschicht. 
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1987 Montreal Protokoll zum Schutz der Ozonschicht:   

Festlegung eines "Phase-Out" der wichtigsten Stoffe, die die Ozonschicht zerstören. 

1987 Bericht "Our Common Future" (Brundtland Report), herausgegeben vom WCED:   

Werbung für das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung, die später die Grundlage für den 

Beschluss zur Abhaltung der UNCED war. 

1988 Weltklimakonferenz, Toronto:   

Fazit: Ernste Gefahr für die Erdatmosphäre, sofortiges Handeln erforderlich.  

1988 Gründung des Weltklimarates (IPCC) durch die WMO und UNEP. 

1990 Weltklimakonferenz, Genf:   

Erster Sachstandsbericht des IPCC, der die Grundlage war für die Verhandlungen zur UN-

Klimarahmenkonvention von 1992. 

1992 UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED), Rio de Janeiro:   

Beschluss der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) – völkerrechtlich verbindlich.   

Beschluss der Artenschutzkonvention – völkerrechtlich verbindlich.   

Beschluss der Agenda 21 mit Absichtserklärungen zu nachhaltiger Entwicklung – nur poli-

tisch verbindlich. Es wird der Zusammenhang von wirtschaftlicher Effizienz, sozialer Gerech-

tigkeit und nachhaltiger Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen betont. 

1997 UN-Klimakonferenz (COP3), Kyoto:  

Beschluss des "Kyoto Protokolls" (KP) – völkerrechtlich verbindlich, läuft aus im Jahr 2012. 

2000 UN-Generalversammlung, New York:   

Beschluss der "Millenium Development Goals" (MDG) – nur politisch verbindlich. Im Was-

sersektor soll der Anteil der Menschen, die keinen Zugang zu einer Basis-Sanitärversorgung 

haben, bis 2015 halbiert werden (d.h. Schaffung einer Versorgung für ~1,2 Mia. Menschen). 

2001 UN-Klimakonferenz (COP7), Marrakesch:  

Beseitigung von Unklarheiten im KP und Festsetzung von Haftung und Sanktionen für Län-

der, die die Kyoto-Ziele nicht erreichen. 

2001  Die Bundesregierung beschließt das Aktionsprogramm 2015. Damit unterstützt sie die Ent-

wicklungsländer bei der Bekämpfung der Wüstenbildung, Erhaltung und nachhaltigen Nut-

zung biologischer Vielfalt, Förderung biologischer Sicherheit, Gewährleistung der Wasser-

versorgung sowie beim internationalen Klima- und Waldschutz. 

2003 Beschluss der EU-Emissionshandelsrichtlinie:  

2005 - 2007  Erste Handelsperiode (Pilotphase)  

2008 - 2012  Zweite Handelsperiode 

2004 Beschluss der Linking Directive zur Einbeziehung von JI und CDM in das EU ETS. 

2005 Kyoto-Protokoll tritt am 16.02.2005 in Kraft.  

2007 UN-Klimakonferenz (COP13), Bali:  

Beschluss der "Bali Roadmap" (Entscheidung über die Verhandlung eines Nachfolgeab-

kommen zum Kyoto-Protokoll) [Wiki, 2008g]. 

2008  Internationales Jahr der Sanitärversorgung (International Year of Sanitation), beschlossen 

von der UN-Generalversammlung am 4.12.2006 mit dem Ziel, den Zugang von Armen zu 

sanitären Einrichtungen besonders zu fördern. 
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2008 Klimapaket der EU-Kommission, Brüssel:  

Vorschlag, THG-Emissionen EU-weit bis 2020 um 20 Prozent gegenüber 2005 zu senken.4

2008 UN-Klimakonferenz (COP14), Posen:  

-ausstehend- 

2009 UN-Klimakonferenz (COP15), Kopenhagen:  

-ausstehend- 

 

Wichtige Institutionen und Vereinbarungen der internationalen Klimaschutzpolitik werden nachfolgend 

kurz dargestellt: 

 

UN-Umweltprogramm (UNEP) 

Das UNEP wurde 1972 gegründet und ist ein Unterorgan der UN-Generalversammlung [BMZ, n.d.]. 

Seine Aufgabe ist es, bestehende Umweltprogramme zu koordinieren, neue Umweltprogramme aus-

zuarbeiten, die internationale Zusammenarbeit zu fördern und Regierungen auf nationaler Ebene im 

Umweltbereich zu unterstützen. Es wird finanziert durch einen Umweltfonds, in den Mitgliedsstaaten 

auf freiwilliger Basis Beiträge leisten. 

 

Weltklimarat (IPCC) 

Der Weltklimarat ist eine wissenschaftliche, zwischenstaatliche Institution, die 1988 gegründet wurde 

mit dem Ziel, Entscheidungsträgern eine objektive Informationsquelle zum Klimawandel zur Verfügung 

zu stellen. Seine Aufgabe ist die Bewertung der aktuellen, weltweit veröffentlichten, wissenschaftli-

chen, technischen und sozioökonomischen Literatur, die relevant sind für das Verständnis des men-

schenverursachten Klimawandels, seinen Auswirkungen und den Möglichkeiten zu seiner Anpassung 

und Minderung [IPCC, 2008]. Er besteht aus drei Arbeitsgruppen: 

 Arbeitsgruppe I (wissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels) 

 Arbeitsgruppe II (Auswirkungen des Klimawandels und Möglichkeiten zur Anpassung) 

 Arbeitsgruppe III (Möglichkeiten zur Minderung des Klimawandels) 

 

Der IPCC veröffentlicht in regelmäßigen Abständen sog. Sachstandsberichte (Assessment Reports), 

die den wissenschaftlichen Kenntnisstand über die globale Erwärmung zusammenfassen [Wiki, 

2008h]. Diese bestehen aus Teilen mit den Ergebnissen jeder Arbeitsgruppe, jeweils einschließlich 

einer Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (Summary for Policymakers), sowie ei-

nem Synthesebericht (Synthesis Report), der eine Synthese aus allen bisherigen Sachstandsberich-

ten bietet [IPCC, 2007a] bis [IPCC, 2007d]. Bis heute hat der IPCC vier Sachstandsberichte heraus-

gegeben, jeweils einen in den Jahren 1990, 1995, 2001 und 2007. Diese werden aufgrund der interna-

tionalen Beteiligung weitgehend respektiert und dienten in der Vergangenheit als Grundlage für politi-

sche Entscheidungen, wie beispielsweise bei der Erstellung der Klimarahmenkonvention und des 

Kyoto Protokolls [Oberthür et al., 1999]. 

 

                                                      
4 [REG, 2008] 
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UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) 

Die im Jahr 1992 verabschiedete Klimarahmenkonvention hat zum Ziel, eine "Stabilisierung der Treib-

hausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche 

anthropogene Störung des Klimasystems verhindern wird". Solch ein Niveau solle innerhalb eines 

ausreichenden Zeitrahmens erreicht werden, der es zum einen ermöglicht, dass Ökosysteme sich auf 

natürliche Weise an den Klimawandel anpassen können und der zum anderen gewährleistet, dass die 

Nahrungsmittelproduktion und wirtschaftliche Entwicklung nicht gefährdet werden (Art. 2 UNFCCC).  

Zu den Pflichten, die seine Vertragsparteien erfüllen "sollen", gehören die Aufstellung nationaler Ver-

zeichnisse, in denen Quellen und Senken von Treibhausgasen erfasst werden, sowie die Rückführung 

der anthropogenen THG Konzentrationen auf das Niveau von 1990 (Art. 4 UNFCCC). Diese Formulie-

rung hat sich als nicht ausreichend rechtsverbindlich erwiesen, sie stellt jedoch den Ausgangspunkt 

dar für das nachfolgende Kyoto Protokoll.  

Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die Schaffung von Institutionen mit der COP als führendem Gremi-

um, die die internationalen Klimaschutzmaßnahmen koordinieren sollen (Art. 7 bis 10, UNFCCC). 

 

Kyoto Protokoll (KP) 

Im Rahmen des 1997 beschlossenen Kyoto Protokolls wurden quantifizierte Reduktionsziele (Quanti-

tative Emission Limitation and Reduction Objectives, QELROs) rechtsverbindlich vereinbart für Län-

der, die in Anlage B des KP gelistet sind (d.h. hauptsächlich OECD-Länder und europäische CEIT des 

ehemaligen Ostblocks einschließlich Russland [DiNicola et al., 1998]), nachstehend als "Industrielän-

der" bezeichnet. Diese Länder haben sich verpflichtet, einzeln oder gemeinsam ihre Emissionen "in-

nerhalb des Verpflichtungszeitraums 2008 bis 2012 um wenigstens 5% unter das Niveau von 1990 zu 

reduzieren" (Art. 3 KP). Auf folgende Reduktionsverpflichtungen bezogen auf das Niveau von 1990 

hat man sich geeinigt: 6-8% für die meisten OECD-Länder, 0-8% für CEIT. Entwicklungsländer konn-

ten im Rahmen des KP nicht verpflichtet werden [Ashford, 1999]. 

Die Europäische Union hat sich darauf verständigt, ihre THG-Emissionen um 8% unter das Niveau 

von 1990 zu senken. Dieses Reduktionsziel wird zu unterschiedlichen Anteilen von den Mitgliedsstaa-

ten getragen. Im Rahmen des sog. EU-Lastenausgleich ("EU Burden Sharing Agreement") wird 

Deutschland seine THG-Emissionen um 21% unter das Niveau von 1990 senken [Carbon Trust, 

2008]. 

 

Die einem Land zugestandene jährliche Gesamtemission (Assigned Amount, AA) beträgt im Zeitraum 

2008-2012 demnach: 

AA = (1 – x%) ⋅ Emissionen1990 [t CO2e /a] 

 

Unter Berücksichtigung seiner Emissionen im Basisjahr 1990 von 1.230 Mt CO2e ([NAP, 2006], Kap. 

4.1) bedeutet dies für Deutschland ein zugestandenes jährliches Emissionsbudget von: 

AA = (1 – 21%) ⋅ 1.230 = 972 Mt CO2e /a 
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Bemerkenswert ist die Situation von Russland und der Ukraine. Diese Staaten verpflichteten sich im 

KP zu einem Reduktionsziel von 0%, obwohl deren Emissionen auf Grund des Zusammenbruchs des 

Industriesektors nach der politischen Wende seit 1990 um etwa 30 Prozent zurückgingen. "Die meis-

ten Prognosen zeigen, dass Russland und die Ukraine auch 2008-2012 noch weit unter ihren Emissi-

onen des Jahres 1990 sein werden" [UL, 2008]. Diese Emissionsreduktion, der jedoch keine aktiven 

Klimaschutzmaßnahmen zu Grunde liegt, wird als "heiße Luft" bezeichnet. Es ist zu befürchten, dass 

diese "heiße Luft" zu einem großen Überangebot an Zertifikaten führen wird, die höchst wahrschein-

lich auf dem Emissionsmarkt gehandelt werden können und deren Folge ein Anstieg der Emissionen 

sein wird. Mittlerweile wurden rechtliche Konstruktionen geschaffen mit dem Ziel, diesen Handel mit 

"heißer Luft" zu begrenzen (Kapitel 2.9.1).  

 

Die im Kyoto Protokoll vereinbarten Emissionsreduktionen stellen einen ersten wichtigen Schritt dar 

"zur Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen auf einem sicheren Niveau" [Freudenthaler, 

2006]. Sie "reichen (…) jedoch nicht aus, um den globalen Temperaturanstieg auf ein verträgliches 

Maß zu begrenzen" ([BUW, 2007], S. 9-49). Das verträgliche Maß wurde mit 2°C bis zum Ende des 

Jahrhunderts gegenüber dem vorindustriellen Niveau identifiziert ([ICCT, 2005] und [IPCC, 2007c], 

Summary for Policymakers, S. 11). Hierfür müsste laut IPCC der Treibhausgasausstoß weltweit bis 

2050 um 50% gegenüber 1990 reduziert werden (vgl. "Bali Roadmap" nachfolgend). 

 

Als weiteres großes Problem droht die derzeitige Nicht-Berücksichtigung des Flugverkehrs "die Hälfte 

der im KP beschlossenen Emissionsreduktionen zu kompensieren" [Freudenthaler, 2006]. Die EU-

Mitgliedstaaten und das Europaparlament haben sich nun daher darauf geeinigt, den Luftverkehr von 

2012 an in den Emissionshandel der EU einzubeziehen. Das soll sowohl für innereuropäische als 

auch für Flüge nach Übersee gelten [FAZ, 2008]. 

 

Bali Roadmap 

Im Vorlauf der eigentlichen UN-Klimakonferenz hatten 150 internationale Unternehmen eine Stellung-

nahme zum Gipfel verfasst. Darin forderten die Unternehmen eine "umfangreiche, gesetzliche Rege-

lung, um das Problem des Klimawandels in Angriff zu nehmen" [CPI, 2007]. In dieser Stellungnahme 

wiesen die Unterzeichner darauf hin, dass "laut Aussagen des IPCC eine Reduktion um mindestens 

50% bis zum Jahr 2050 erforderlich wird" ([IPCC, 2007d], Summary for Policymakers, Tabelle SPM.5) 

und bemerken, dass "die größten Anstrengungen durch die Industrieländer unternommen werden 

müssen". 

Während der Konferenz einigten sich die teilnehmenden Staaten auf die "Bali Roadmap" als ein Zwei-

Jahres-Prozess mit der Festlegung einer verbindlichen Vereinbarung im Jahr 2009 in Kopenhagen 

[Wiki, 2008i], die das derzeit bestehende Kyoto Protokoll ablösen soll, das im Jahr 2012 auslaufen 

wird. In der Bali Roadmap wurden jedoch keine quantitativen Festlegungen getroffen. Die Vertrags-

staaten entschieden sich ferner für die Umsetzung von Maßnahmen, um ärmere Länder vor den Fol-

gen des Klimawandels zu schützen, sowie für die Förderung des Transfers sauberer Technologien 

von Industrieländern in Entwicklungsländer. 
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2.6 Klimaschutzmaßnahmen 

Die Auswirkungen des Klimawandels sind - bereits heute - deutlich zu erkennen für diejenigen, die 

hinschauen. Wie aus den IPCC Berichten zu entnehmen ist, kann der Klimawandel nicht mehr ganz 

verhindert werden. Jedoch liegt das Ausmaß des Klimawandels in unseren Händen. Es müssen daher 

verstärkte Anstrengungen zum Klimaschutz unternommen werden, die sich in Minderungs- und An-

passungsstrategien einteilen lassen [Borsch et al., 1998]. 

 

Minderungsstrategien haben zum Ziel, die Einwirkungen auf das Klima zu mindern. Sie umfassen 

sowohl Absorptionsmaßnahmen, d.h. Kohlenstoffentnahmen (z.B. durch "Senken"-Projekte wie Auf-/ 

Wiederaufforstung, vgl. Art. 3.3 und 3.4 KP) als auch Reduktionsmaßnahmen (z.B. durch "Quellen"-

Projekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Methan-Vermeidung bzw. -Nutzung). Als wirt-

schaftlicher Anreiz hierfür wurden die Flexiblen Mechanismen (vgl. Art. 6, 12 und 17 KP sowie Kapitel 

2.9) geschaffen.  

 

Anpassungsstrategien zielen darauf ab, die Fähigkeit zu erhöhen, den Klimawandel zu ertragen. Sie 

umfassen beispielsweise Maßnahmen zur Feldbewässerung, Abwasserwiederverwendung und zum 

Küstenschutz. Sie sind notwendig, da das Klimasystem nur träge auf Änderungen der Treibhausgas-

Konzentrationen reagiert und der Klimawandel nicht mehr ganz verhindert werden kann. Nicht alle 

Gesellschaften sind jedoch in gleichem Maße zur Anpassung an den Klimawandel fähig. Aufgrund von 

geringeren technologischen bzw. wirtschaftlichen Ressourcen treffen die Auswirkungen des Klima-

wandels arme Länder und ihre Bevölkerung besonders hart und gefährden ihre Entwicklung. Dement-

sprechend müssen besonders dort die Kapazitäten zur Anpassung weiterentwickelt werden.  

 

Oft sind die Maßnahmen nicht ausschließlich einer der beiden Strategien zuzuordnen. So kann bei-

spielsweise eine Maßnahme zur Wiederverwendung von Abwasser und der darin enthaltenen Nähr-

stoffen sowohl eine Minderung klimawirksamer Treibhausgas-Emissionen wie auch eine Anpassung 

an zunehmend trockene Klimate bedeuten. 

 

2.7 Kosten der Klimaschutzmaßnahmen 

Die Umwelt ist grundsätzlich ein knappes Gut. Aufgrund der Tatsache, dass niemand davon ausge-

schlossen werden kann, wird sie jedoch oft übernutzt. Es werden beliebige Mengen THG zu einem 

Preis von Null freigesetzt [Borsch et al., 1998]. Der Volkswirtschaft entstehen aus dem damit einher-

gehenden Klimawandel jedoch Schäden und damit verbunden Kosten (sog. "externe Effekte"), für die 

niemand aufkommt. Es existieren zudem auch keine Anreize, die zu einer Reduktion der THG-

Emissionen beitragen. Die Verfasser des Bali Communiqué sind jedoch "als Führer internationaler 

Wirtschaftsunternehmen der Überzeugung, dass die Nutzen einer umfangreichen, frühen Intervention 

gegen den Klimawandel die Kosten einer Unterlassung überwiegen" [CPI, 2007]. Auch hier gilt also 

"Vorsorge ist günstiger als Nachsorge". 

 



2 Grundlagen des Emissionshandels 23 

 

Um eine solche Übernutzung der Atmosphäre zu verhindern, "bietet sich das Konzept zur Internalisie-

rung externer Effekte an" [Freudenthaler, 2006]. Das Ziel dabei ist, dass ein Verursacher externer 

Kosten nicht nur seine privaten Kosten berücksichtigt, sondern auch jenen Kosten Rechnung trägt, die 

der Gesellschaft durch die Emission von THG entstehen. Ohne Berücksichtigung der externen Kosten 

entstehen Emissionen von x*, weil vom Emittenten nur seine eigenen Grenzvermeidungskosten be-

trachtet werden (Abbildung 1). Werden die Emissionen so weit verringert, bis die zusätzliche Redukti-

on teurer wird als der Grenzschaden, der bei dieser Emissionsmenge entsteht, wird ein optimales 

Reduktionsniveau erreicht. Dies ist bei den Emissionen x** der Fall [Endres, 2000]. 

 

 
Abbildung 1 Internalisierung externer Effekte5

 

Mit anderen Worten entstehen durch die Maßnahmen zur Reduktion der THG-Emissionen Kosten, die 

der jeweilige Verursacher tragen soll. Diese "internalisierten Kosten" müssen zum einen hoch genug 

angesetzt werden, um nicht mehr tolerierbare Klimaänderungen zu verhindern, zum anderen müssen 

sie für die Betroffenen noch tragbar sein. Es muss also ein Optimum gefunden werden, das beiden 

Kriterien gerecht wird. 

 

Eine Möglichkeit besteht darin, ein Emissionsniveau zu erreichen, bei dem volkswirtschaftlich die ge-

ringsten Kosten entstehen. Voraussetzung hierfür ist die "verursachungsgerechte Zuordnung der 

durch die THG-Emissionen entstehenden Kosten" [Borsch et al., 1998]. Mit dem Kyoto Protokoll wur-

den flexible Marktmechanismen (Kapitel 2.9) eingeführt, die genau das erreichen sollen. 

 

2.8 Politiken und Maßnahmen 

Das Kyoto Protokoll wirbt für die Umsetzung von "Politiken und Maßnahmen" (PAM), unter denen man 

in Ergänzung zu den marktwirtschaftlichen Instrumenten (Kapitel 2.9) das der Politik zur Verfügung 

stehende Instrumentarium versteht (Art. 2 KP). Dies reicht von Informations- und Bewusstseinsförde-

rungkampagnen (die jedoch meist nur bei einer überschaubaren Menge von Betroffenen funktionie-

ren), über steuerliche Anreize bis hin zu klassischen Auflagen, Abgaben und Ordnungsstrafen [O-

berthür et al., 1999]. Da diese jedoch nur politisch relevant sind, werden sie hier nicht weiter vertieft. 

 

                                                      
5 [Freudenthaler, 2006] 
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2.9 Instrumente des Emissionshandels 

Der Emissionshandel hat zum Ziel, die Emissionsreduktionsziele zu den geringsten volkswirtschaftli-

chen Kosten zu erreichen. Hierzu ermöglicht das Kyoto Protokoll die Anwendung von marktwirtschaft-

lich orientierten Flexiblen Mechanismen. "Flexibel" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die ent-

sprechenden Klimaschutzmaßnahmen nicht zwangsläufig beim Verursacher der THG-Emissionen 

selbst an seiner Anlage durchgeführt werden müssen, sondern er alternativ in Projekte investieren 

kann, die dann von Partnern im In- bzw. Ausland realisiert werden. Die drei Flexiblen Mechanismen 

sind: 

(1) Emissionsrechtehandel (Emission Allowances Trading, ET) 

(2) Gemeinsame Umsetzung (Joint Implementation, JI) 

(3) Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (Clean Development Mechanism, CDM) 

 

In dieser Arbeit wird unter Emissionshandel sowohl der Handel mit Emissionsrechten (AAU und EUA, 

vgl. Kapitel 2.9.1) als auch mit Gutschriften (ERU und CER, vgl. Kapitel 2.9.2 und 2.9.3) verstanden, 

und der Begriff "Zertifikat" umfasst alle handelbaren Einheiten. Der Emissionsrechtehandel kenn-

zeichnet den ausschließlichen Handel mit EUA. Es gilt:  

1 AAU = 1 EUA = 1 ERU = 1 CER ≙ 1,0 t CO2e. 

 

Neben den Zertifikaten dieser drei Flexiblen Mechanismen existieren weitere Arten von Zertifikaten, 

wie beispielsweise die Removal Units (RMUs) aus Senkenprojekten oder die Verified Emission Re-

ductions (VER) aus freiwilligen Emissionsminderungsprojekten [Völker-Lehmkuhl, 2006]. Da sie je-

doch nicht zur Erfüllung der Reduktionsverpflichtungen des KP eingesetzt werden können, bleiben sie 

im Rahmen dieser Arbeit außer Betracht. 

 

Nachfolgend werden die Flexiblen Mechanismen näher beschrieben. 

 

2.9.1 Emissionsrechtehandel 

Der Emissionsrechtehandel (Emission Allowances Trading, ET) ist in Art. 17 KP beschrieben. Er er-

laubt es Industrieländern (Annex-B-Ländern des KP), zugestandene aber nicht selbst genutzte Emis-

sionsrechte an andere Industrieländer zu verkaufen [UM, 2005]. 

 

Die Regelungen des KP beziehen sich auf den Emissionsrechtehandel auf staatlicher Ebene zwi-

schen Industrieländern. Die Zertifikate des KP heißen "zugeteilte Emissionsrechte" (Assigned Amount 

Units, AAU). Diese AAU können nur von Staaten gehandelt werden, die in Annex B des KP aufgeführt 

sind [DEHSt, 2008]. Grundlage für den Handel ist die einem Land zugestandene Gesamtemission, 

deren Ermittlung in Kapitel 2.5 angegeben wurde. "Die Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen 

AAU bleibt stets gleich" [Freudenthaler, 2006], was die Erreichung des im KP vereinbarten Redukti-

onsziels gewährleistet.  
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Die Umsetzung des KP auf Unternehmensebene innerhalb eines Industrielandes wird im jeweiligen 

nationalen Emissionshandelssystem geregelt. Durch die EU-Emissionshandelsrichtlinie [EHRL, 2003], 

die in Deutschland durch das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz [TEHG, 2007] umgesetzt wurde, 

wurde ein europäisches Emissionshandelssystem (EU Emission Trading Scheme, EU ETS) geschaf-

fen. Die Zertifikate des EU ETS heißen "Emissionsberechtigungen" (EU-Allowances, EUA). Diese 

EUA können also nur von Teilnehmern am EU ETS gehandelt werden. "Dies sind juristische oder 

natürliche Personen, die ein Betreiber- oder Personenkonto in einem der Register eines EU-

Mitgliedstaates haben" [DEHSt, 2008]. Jedes Land verteilt jeder betroffenen Anlage EUA nach festen 

Regeln, die im jeweiligen Nationalen Allokationsplan (NAP 2008-2012) [NAP, 2006] beschrieben sind, 

wobei in Deutschland 100% der EUA kostenlos zugeteilt werden (§ 16 ZuG 2012) [ZuG, 2007]. Wenn 

die THG-Emissionen einer Anlage jene übersteigen, zu denen sie berechtigt ist, kann das jeweilige 

Unternehmen auf dem Markt EUA kaufen, andernfalls kann es die nicht benötigten EUA verkaufen. 

Die EUA werden für jede Handelsperiode neu ausgegeben und haben eine auf diese Handelsperiode 

bezogene Gültigkeit [DEHSt, 2008]. Auch Unternehmen können sich (analog zum EU-Lastenausgleich 

des KP) nach Art. 28 EHRL zwecks gemeinsamer Erfüllung zu einer "Bubble" zusammenschließen 

[EHRL, 2003]. 

 

Der zwischenstaatliche Handel mit AAU ist rechtlich zu trennen vom Unternehmens-Handel mit EUA. 

Dennoch besteht ab 2008 folgender technischer Zusammenhang: "Ab 2008 erhalten Anlagenbetreiber 

mit jeder EUA ein Zertifikat, das gleichzeitig auch ein AAU ist. Es vereint also zwei Rechtsnaturen. 

(…) Die gewählte Konstruktion autorisiert Teilnehmer am europäischen Emissionshandelssystem, 

EUA (die gleichzeitig AAU sind) innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu übertragen. (…) Damit soll die 

Nutzung von AAU aus Staaten, die überschüssige AAU besitzen (insbesondere Russland und Ukrai-

ne), denen keine aktiven Klimaschutzmaßnahmen zu Grunde liegen (so genannte "heiße Luft"), durch 

Teilnehmer am europäischen Emissionshandel ausgeschlossen werden" [DEHSt, 2008]. Über die 

Wirksamkeit dieser Regelung ist jedoch noch nichts bekannt. 

 

Das dem Emissionsrechtehandel zugrundeliegende ökonomische Prinzip wird "Cap and Trade" [Lucht 

et al., 2005] genannt, das zuerst eine Obergrenze ("Cap", hier: Gesamtmenge der AAU aller Länder 

bzw. EUA aller Anlagen) festsetzt und den darauffolgenden Handel ("Trade") dieser Zertifikate ermög-

licht. 

 

Das jährliche Emissionsbudget für Deutschland in der Handelsperiode 2008-2012 ist in Abbildung 2 

dargestellt. Das Emissionsbudget ist aufgeteilt nach Treibhausgasen, Emissionssektoren und emissi-

onshandelspflichtigen Anlagen. Neue Emissionsdaten der Jahre 2003/04 erforderten eine Verschär-

fung des Nationalen Allokationsplans, die sich in der Änderung vom 24.11.2006 [NAP, 2006] sowie in 

der Verabschiedung des Zuteilungsgesetzes [ZuG, 2007] niederschlug. Danach fallen auf die Sekto-

ren Energie und Industrie nun 465 Mt CO2e/a, von denen nur noch 434 Mt CO2e/a als EUA handelbar 

sind. 
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465

434
Abbildung 2 Jährliches Emissionsbudget für Deutschland für 2008-20126

 

Danach wird u.a. ersichtlich, dass derzeit 

 nur Anlagen aus den Sektoren Energie und Industrie am Emissionsrechtehandel teilnehmen und  

 insgesamt nur knapp die Hälfte (434 / 972 = 45%) des Emissionsbudgets handelbar ist. 

 

Da Entwicklungsländer bisher nicht am Kyoto Protokoll teilnehmen, wird der Emissionsrechtehandel 

im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit nicht weiter behandelt. 

 

2.9.2 Joint Implementation 

Die Gemeinsame Umsetzung (Joint Implementation, JI) ist in Art. 6 KP beschrieben. Die JI ermöglicht 

es Unternehmen aus einem Industrieland (Annex-I-Land der UNFCCC), in Emissionsreduktionsprojek-

te in einem anderen Industrieland (vorwiegend CEIT, vgl. Kapitel 2.5) zu investieren [Wiki, 2008k]. 

Nach erfolgreicher Umsetzung des JI-Projekts und Feststellung der erzielten Emissionsreduktionen 

werden sog. "Emissionsreduktionseinheiten" (Emission Reduction Units, ERUs) ausgegeben, die an-

schließend in das Investorland übertragen und dort auf dem Konto des Investors gutgeschrieben wer-

den können. Es erfolgt keine Umwandlung in EUAs, sie können jedoch zur Erfüllung der eigenen Re-

duktionsverpflichtungen angerechnet oder am Emissionsrechtemarkt verkauft werden [Seidel, 2005]. 

Da JI nur zwischen Industrieländern stattfindet, wird sie im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit nicht 

weiter vertieft. 

 

2.9.3 Clean Development Mechanism 

Der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (Clean Development Mechanism, CDM) ist in 

Art. 12 KP beschrieben. Der CDM ermöglicht es Unternehmen aus einem Industrieland (Annex-I-Land 

der UNFCCC, nachfolgend "Investorland"), in Emissionsreduktionsprojekte in einem Entwicklungsland 

(Non-Annex-I-Land der UNFCCC, nachfolgend "Gastgeberland") zu investieren [Wiki, 2008l]. Nach 

erfolgreicher Umsetzung des CDM-Projekts und Überprüfung der erzielten Emissionsreduktionen 

werden sog. "Zertifizierte Emissionsreduktionen" (Certified Emission Reductions, CERs) ausgegeben,  

                                                      
6 [NAP, 2006], Kap. 4.2.3 (modifiziert) 
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die anschließend in das Investorland übertragen und dort auf dem Konto des Investors gutgeschrie-

ben werden können. Analog zu JI werden diese nicht in EUAs umgewandelt, sie können jedoch zur 

Erfüllung der eigenen Reduktionsverpflichtungen angerechnet oder am Emissionsrechtemarkt verkauft 

werden.  

 

Die beiden Mechanismen JI und CDM werden auch "projektbasierte flexible Mechanismen" genannt, 

die durch die Linking Directive [LD, 2004] mit der EU-Emissionshandelsrichtlinie verknüpft wurden. Die 

Regelungen der Linking Directive wurden in Deutschland durch das Projekt-Mechanismen-Gesetz 

[ProMechG, 1997] umgesetzt. Es schafft die rechtliche Grundlage für die Durchführung von JI und 

CDM und die Anerkennung von Gutschriften im Rahmen des EU-Emissionsrechtehandels.  

 

Durch die projektbasierten flexiblen Mechanismen können Treibhausgase zu deutlich geringeren glo-

balen Kosten reduziert werden. Dies geschieht durch die Verlagerung derartiger Projekte in Länder, in 

denen die Kosten deutlich unter denjenigen in den Investorländern liegen. Da CDM der Mechanismus 

ist, mit dem in Entwicklungsländern erzielte Emissionsreduktionen in Industrieländern finanziell ge-

nutzt werden können, wird er in Kapitel 3 näher vertieft. 
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3 Überblick über den CDM 

3.1 Ökonomisches Prinzip 

Die Vergabe von Gutschriften erfolgt für eine reale Reduktion von klimawirksamen Treibhausgas-

Emissionen. Diese Reduktion ergibt sich aus der Differenz der Emissionen eines zu identifizierenden 

Referenzszenarios (Baseline-Emissionen) und denjenigen der Projektaktivität (Projekt-Emissionen), 

bereinigt um die berechnete Leakage (Abbildung 3), einer Verlagerung von Emissionen, die in Kapitel 

4.4 näher erläutert wird. 

 

 
Abbildung 3 Potenziell erreichbare Gutschriften7

 

Im Gegensatz zum Emissionsrechtehandel (Kapitel 2.9.1) beruht CDM auf dem ökonomischen Prinzip 

des "Baseline and Credit" [UM, 2005]: Nur wenn die Projekt-Emissionen die Baseline-Emissionen 

unterschreiten, kann die Vergabe von Gutschriften (Credits) für die Differenz aus Baseline und Pro-

jektaktivität erfolgen. Das Projekt bestimmt also die Emissionsminderung, die zusätzlich sein muss, 

d.h. ohne den finanziellen Anreiz durch CDM nicht erreicht worden wäre (Kapitel 3.3). 

 

Da im Falle des CDM das Gastgeberland als Non-Annex-I-Land kein Emissionsziel einzuhalten hat, 

muss "besonders sorgfältig abgeschätzt werden, wie viel das Gastgeberland ohne die Investition emit-

tiert hätte (Baseline)" [UM, 2005]. Die Wahl des Baseline-Szenarios und der Nachweis der Zusätzlich-

keit werden durch den Exekutivrat (EB) als Kontrollorgan streng geprüft (Kapitel 4.5). 

 

Die Rahmenbedingungen und Verfahren des CDM unterliegen einem ständigen Wandel, wodurch sich 

häufig Änderungen ergeben. Die in dieser Arbeit genannten Informationen geben den Stand vom 

Frühjahr/Sommer 2008 wieder. 

 

                                                      
7 [UM, 2005], Kap. II-4.2 
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3.2 Teilnahmebedingungen der Länder 

Zur Teilnahme am CDM gelten für das Investorland folgende Bedingungen [UM, 2005]: 

 Ratifikation des Kyoto-Protokolls 

 Bestimmung des Assigned Amount 

 Etablierung eines nationalen Systems zur Abschätzung der Treibhausgasemissionen bzw.  

-speicherung durch Senken 

 Etablierung eines computerisierten nationalen Treibhausgasregisters 

 Rechtzeitiges jährliches Einreichen seines Treibhausgasinventars 

 Einreichung zusätzlicher Informationen über den Assigned Amount 

 

Für das Gastgeberland gelten folgende Bedingungen: 

 muss Non-Annex-I-Land der UNFCCC sein 

 Ratifikation des Kyoto-Protokolls 

 Einrichtung einer nationalen Genehmigungsbehörde (DNA) 

 

3.3 Anforderungen an das Projekt 

3.3.1 Obligatorische Anforderungen 

Ein CDM-Projekt muss folgende Kriterien erfüllen: 

 

Zusätzlichkeit (Additionality) 

Die Projekttätigkeit muss zusätzliche Emissionsminderungen erwarten lassen, d.h. in den Antragsun-

terlagen muss nachgewiesen werden, dass die Emissionsreduktion ohne den finanziellen Anreiz 

durch CDM nicht stattgefunden hätte. Die Erfüllung des Kriteriums der Zusätzlichkeit ist deswegen so 

wichtig, weil die Anrechnung von "business-as-usual"-Projekten als CDM-Projekte "dazu führen wür-

de, dass global betrachtet mehr emittiert wird als ohne das CDM-Projekt und somit der Treibhausef-

fekt eher noch verschärft wird" [UM, 2005]. Dies ist der Grund für die strenge Prüfung der Wahl des 

Baseline-Szenarios und der Zusätzlichkeit des vorgeschlagenen Projekts durch den EB. 

Den Nachweis muss der Projektentwickler im Rahmen der Antragstellung führen (Kapitel 4.5). 

 

Nachhaltigkeit (Sustainability) 

Nach Art. 12 KP sollen CDM-Projekte auch die nachhaltige Entwicklung des Gastgeberlandes fördern, 

um die natürlichen Ressourcen auch für zukünftige Generationen zu erhalten. "Ob dies der Fall ist, 

prüfen die Gastländer selbst. Jedes Gastland entwickelt hierfür eigene Kriterien und Verfahren; die 

Überprüfung findet im Rahmen des allgemeinen CDM-Genehmigungsverfahrens des Gastlandes 

statt" [BMU, 2006]. Nachhaltige Entwicklung im Rahmen des CDM betrifft mindestens die Bereiche 

Ökonomie, Ökologie und Soziales, für die die Entwicklungsländer entsprechend den eigenen Bedürf-

nissen Kriterienkataloge und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung entwerfen und den poten-

ziellen Investoren zugänglich machen sollen [UM, 2005]. Einige Länder verfügen bereits über derarti-

ge Kriterienkataloge. Mögliche Kriterien enthält Tabelle 1. 
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Tabelle 1 Mögliche Kriterien der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung8

Bereich Mögliche Kriterien 

Ökonomie  Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen 

 Anwendung von lokal beherrschbaren Technologien 

Ökologie  Minimierung der Gesundheitsrisiken 

 Reduktion des Einsatzes fossiler Brennstoffe 

 qualitativer wie quantitativer Gewässerschutz (Grund- und Oberflächenwasser) 

 Reduktion von Bodenverschmutzung, Landverbrauch, Abfallgenerierung, Erosion 

 Erhalt der Biodiversität 

Soziales  Zugang zu Wasser-/Sanitärversorgung, Energie, Transport, Telekommunikation 

 Öffentlichkeitsbeteiligung 

 Aufbau von lokalem Fachwissen vor Ort 

 Reduktion der Abhängigkeit von Energie- und Düngemittelimporten 

 

Insbesondere die ökologischen Kriterien sollten in Abhängigkeit der Situation im Land angepasst wer-

den. "Die Projektteilnehmer müssen hierfür eine Analyse der Umweltauswirkungen durchführen und, 

falls diese ihnen oder dem Gastgeberland bedenklich erscheinen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

gemäß den Vorgaben des Gastgeberlandes durchführen lassen" [UM, 2005] (s.u.). Häufig deckt sich 

die hier geforderte Analyse der Umweltauswirkungen mit der eventuell geforderten Umweltverträglich-

keitsprüfung. Genauere Angaben zum Nachweis der Nachhaltigkeit können [Sutter, 2003] entnommen 

werden. 

 

Der Nachweis der Nachhaltigkeit wird von der zuständigen nationalen Behörde (Designated National 

Authority, DNA) des Gastgeberlandes geprüft, die dann ggf. bescheinigt, dass das CDM-Projekt alle 

Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. 

 

Umweltverträglichkeit (Environmental Compatibility) 

Das Projekt darf keine schwerwiegenden nachteiligen Umweltauswirkungen verursachen. Bei der 

Vermutung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen kann Deutschland nach § 8 Abs. 4 Pro-

MechG [ProMechG, 1997] den Projektträger zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(Environmental Impact Analysis, EIA) gemäß den Vorgaben des Gastgeberlandes verpflichten. 

 

Prinzip der Ergänzung (Supplementarity) 

Jede einzelne emissionshandelspflichtige Anlage (Kapitel 2.9.1) kann Gutschriften aus JI- oder CDM-

Projekten nur bis zu einer bestimmten "Höchstgrenze der anlagenbezogenen Zuteilungsmenge" ein-

reichen ([BUW, 2006b], S. 9-62). Hierdurch soll vermieden werden, dass die Reduktionsziele aus-

schließlich durch JI-/CDM-Projekte erreicht wurden (Art. 6.1d KP). Diese Formulierung hat zu einer 

großen Bandbreite an Interpretationen geführt. Die Niederlande beispielsweise beabsichtigen, die 

Hälfte ihrer Reduktionsverpflichtungen durch Gutschriften aus JI und CDM zu erfüllen [Wiki, 2008l]. 

                                                      
8 [UM, 2005], Tab. II-1 und [Hildebrandt, 2007] 
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Für Deutschland wurde diese anrechenbare Höchstgrenze festgelegt auf 22% (§ 18 ZuG 2012). Unter 

Berücksichtigung der anlagenbezogenen Zuteilungsmenge von 434 Mt CO2e/a (Kapitel 2.9.1) bedeu-

tet dies, dass die in Deutschland vom Emissionshandel erfassten Anlagen etwa 95 Mt CO2e/a als 

Zertifikate aus JI- oder CDM-Projekten zur Deckung ihrer Abgabeverpflichtungen verwenden können. 

Kontrolliert wird diese Menge durch das jeweilige Land und schließlich durch die EU-Kommission 

[Fenhann, 2008].  

 

Die festgelegte Prozentgrenze bezieht sich auf die jeweilige Zuteilungsmenge für die gesamte Han-

delsperiode. Damit bleibt es einem Anlagenbetreiber freigestellt, seine Abgabepflicht nach TEHG in-

nerhalb der Handelsperiode unbeschränkt mit CERs und ERUs zu erfüllen, sofern über die Handels-

periode hinweg die absolute Grenze von 22 Prozent nicht überschritten wird. Darüber hinaus sind 

diese Gutschriften (CERs und ERUs) ebenso marktgängig wie EUAs und können in die nächste Han-

delsperiode überführt werden. Sofern ein Anlagenbetreiber insgesamt über mehr als 22 Prozent sol-

cher Gutschriften verfügt, kann er den Überschuss entweder an andere Betreiber veräußern und im 

Gegenzug EUAs erwerben oder in die Folgeperiode 2013-2017 übertragen lassen ("Banking"). Ban-

king ist sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht grundsätzlich positiv zu beurteilen. 

Es ermöglicht frühzeitige Emissionsminderungen und damit verbundene Innovationseffekte. Zudem 

wird den Betreibern eine größere zeitliche Flexibilität eingeräumt und es wird die Volatilität des Prei-

ses von Zertifikaten am Ende eines Handelszeitraums vermindert [NAP, 2006]. 

 

3.3.2 Freiwillig einzuhaltende Anforderungen 

Darüber hinaus ist die Erfüllung der hohen Anforderungen des "Gold Standard" freigestellt. Dieser 

internationale Standard ist ein freiwilliges Label, das die Glaubwürdigkeit des Projekts garantieren soll. 

Die gegenüber normalen Projektaktivitäten erhöhten Anforderungen sind folgende: 

1. Es muss sich entweder um ein "regenerative Energie"- oder "Energieeffizienz"-Projekt handeln. 

Obwohl beispielsweise auch die Einrichtung von Trockentoiletten indirekt als Beitrag zur Steige-

rung der Energieeffizienz angesehen werden könnte, wenn der gewonnene Urindünger den Mine-

raldünger substituiert (dessen Herstellung energieintensiv ist) und dadurch Energie eingespart 

wird, zählt solch ein Projekt nicht als Energieeffizienz-Projekt. Da dieses jedoch zur nachhaltigen 

Entwicklung beiträgt, bleibt es dem Projektentwickler freigestellt, bei Interesse solch ein Projekt 

beim Gold Standard zu beantragen [Michaelowa, 2008b]. 

2. Höhere Zusätzlichkeitskriterien als die des Kyoto-Protokolls. 

3. Höhere Nachhaltigkeitskriterien (z.B. höhere Anforderungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung und 

Umweltverträglichkeitsprüfungen). 

4. Jegliche Verwendung von Entwicklungshilfegeldern ist ausgeschlossen. Die Projekte müssen 

daher bestimmte Kriterien erfüllen, beispielsweise dass es keine ähnlichen Projekte (gleiche 

Technologien, Brennstoffe, Größen, Prozesse etc.) in den letzten 5 Jahren in dieser Region gab, 

die ohne den Finanzierungsbeitrag von CDM-Gutschriften erfolgt sind. 
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Die größeren Nutzen gegenüber normalen Projektaktivitäten sind folgende: 

 höhere Preise der 'Gold Standard'-Zertifikate oder längere Projektlaufzeiten. 

 geringeres Projektrisiko, das zu niedrigeren Versicherungsbeiträgen und einfacheren Finanzie-

rungszusagen führen kann. 

 fördert das Image des Erzeugers als auch des Käufers der Zertifikate (aufgrund Nachhaltigkeit, 

Transparenz, Vertrauenswürdigkeit) 

 geringeres Zuteilungsrisiko da der Nachweis der Zusätzlichkeit von Beginn an berücksichtigt wird 

 vereinfacht und beschleunigt die Zustimmung der Genehmigungsbehörde (DNA) 

 

Aktuelle Informationen zum Gold Standard sind erhältlich unter der Internetseite 

www.cdmgoldstandard.org. Im Rahmen dieser Arbeit werden Gold Standard Projekte jedoch nicht 

näher behandelt. 

 

3.4 Zulässige Projektkategorien 

Zulässig ist jedes Projekt, in dessen Rahmen die Emissionen eines der sechs Treibhausgase in einem 

der folgenden Sektoren gemindert werden ([KP, 1997], Annex A): 

1. Energiewirtschaft (erneuerbare/nicht erneuerbare Energien) 

2. Energieverteilung 

3. Energiebedarf 

4. Verarbeitendes Gewerbe 

5. Chemische Industrie 

6. Baugewerbe 

7. Verkehrswesen /Transport 

8. Bergbau /Mineralstoffproduktion 

9. Metallerzeugung 

10. Flüchtige Emissionen aus Brennstoffen 

11. Flüchtige Emissionen aus der Erzeugung und dem Verbrauch von Halogenkohlenwasserstoffen 

und Schwefelhexafluorid 

12. Verwendung von Lösungsmitteln 

13. Abfallwirtschaft (hierzu zählt auch das Abwassermanagement) 

14. Aufforstung und Wiederaufforstung 

15. Landwirtschaft 

 

Explizit ausgeschlossen sind: 

 Nuklearprojekte 

 Senkenprojekte (Auf-/Wiederaufforstung9, Forst-, Acker-, Weidewirtschaft, Begrünung), da das 

hierdurch netto gebundene CO2 nur vorübergehend aufgenommen wird, aber durch Waldbrände 

oder auch Temperaturschwankungen, die die Aufnahme von Kohlenstoff vermindern können, 

sehr schnell wieder freigesetzt wird. 

                                                      
9 Auf-/Wiederaufforstung nur in Deutschland ausgeschlossen ([UM, 2005], Kap. II-2.2) 

http://www.cdmgoldstandard.org/
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3.5 Klein- und Großprojekte 

Es wird zwischen Kleinprojekten (small scale projects) und Großprojekten (full scale projects) unter-

schieden. 

 

Folgende Projekttypen gelten als Kleinprojekte, wenn sie den jeweiligen Grenzwert nicht überschrei-

ten [UNFCCC, 2008a]: 

I. Regenerative-Energie-Projekte (Brennstoffwechsel) mit einer maximalen Kapazität auf Basis der 

Herstellerangaben bis zu 15 MWe (≙ 45 MWth). Beispiel: 

o Aus dem durch eine Anaerobbehandlung gewonnenen Biogas wird in einem BHKW oder GuD 

Elektrizität und Wärme erzeugt. 

II. Energieeffizienz-Projekte, die den Energieverbrauch auf der Angebots- oder Nachfrageseite um 

jährlich bis zu 60 GWhe (≙ 180 GWhth) verringern. Beispiel: 

o In einer Kläranlage wird ein Wärmetauscher eingebaut, um die Abwärme aus der Verdichtung 

der Luft für die Belüftung der Belebungsbecken oder aber aus dem zufließenden Abwasser zu-

rück zu gewinnen. 

III. Andere Projekte, die zu Emissionsminderungen von jährlich bis zu 60 kt CO2e führen. Beispiele: 

o Fassung oder Vermeidung unkontrollierter CH4-Emissionen. 

o Reduktion von CO2-Emissionen durch Einsparung fossiler Energie. 

 

Für Kleinprojekte wurden folgende Vereinfachungen für die Anerkennung als CDM-Projekt beschlos-

sen [UNFCCC, 2008l]: 

 geringere Anforderungen an das Project Design Document (PDD) 

 vereinfachte Baseline-Methode (vereinfachte Ermittlung der Baseline, vereinfachter Nachweis der 

Zusätzlichkeit und meist Vernachlässigung von Leakage) 

 Option zur Bündelung mehrerer kleiner Projekte, wobei hier das gesamte Bündel die oben ge-

nannten Grenzwerte nicht überschreiten darf 

 vereinfachte Monitoring-Methode 

 vereinfachte Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Möglichkeit, dieselbe Designated Operational Entity für Validierung und Verifizierung zu beauftra-

gen 

 geringere Registrierungsgebühren 

 

Werden o.g. Grenzwerte für Kleinprojekte überschritten, gilt das Projekt als Großprojekt. Hier gelten 

höhere Anforderungen u.a. an das Project Design Document und die Ermittlung der Baseline, und es 

sind andere Methoden anzuwenden.  
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3.6 Organe und Institutionen 

Der Exekutivrat (Executive Board, EB) stellt das internationale Kontrollorgan des CDM dar, der sich 

aus 10 durch die COP gewählte Repräsentanten der Vertragsstaaten zusammensetzt, wobei Annex-I-

Länder und Non-Annex-I-Länder paritätisch vertreten sind. Zu den Aufgaben des EB gehören u.a. die 

Genehmigung neuer Baseline- und Monitoring-Methoden, die Registrierung von CDM-Projekten, die 

Ausgabe von CERs und die Überprüfung und Akkreditierung neuer DOE (s.u.).  

"Zur Ausführung seiner Funktionen beruft der EB so genannte Panels und Arbeitsgruppen mit dem 

notwendigen Fachwissen" [UM, 2005]. Bisher wurden hauptsächlich folgende Panels und Arbeits-

gruppen eingerichtet: 

 "Methodologies Panel" (Meth Panel): bereitet die Entscheidungen des EB bzgl. der eingereichten 

neuen Baseline- und Monitoring-Methoden vor. 

 "Accreditation Panel": überprüft und akkreditiert neue DOE (s.u.). 

 Arbeitsgruppe zu Kleinprojekten (Small Scale Working Group): beschäftigt sich mit neuen Baseli-

ne- und Monitoring-Methoden für Kleinprojekte. 

 

Die zuständigen nationalen Behörden (Designated National Authorities, DNA) sind die in den Gastge-

ber- oder Investorländern gegründeten Behörden, die dort die Abwicklung der CDM-Aktivitäten unter-

stützen. Sie sind zuständig beispielsweise für die Erteilung der Teilnahmegenehmigungen am CDM 

oder für die Ausstellung der Zustimmungsschreiben (Letter of Approval) für CDM-Projekte. Die DNA 

für Deutschland ist die im Umweltbundesamt angesiedelte Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt). 

 

Die zuständigen Durchführungseinheiten (Designated Operational Entities, DOE) sind unabhängige 

Einrichtungen, die entweder für die Validierung von Projekten oder die Verifizierung und Zertifizierung 

von Emissionsreduktionen zuständig sind. Hierbei kann es sich um privatwirtschaftliche oder staatli-

che Einrichtungen handeln, die durch den EB überprüft und ggf. akkreditiert werden. Die DOE werden 

für bestimmte Sektoren akkreditiert und sind somit auf bestimmte Projekttypen spezialisiert. Die für 

den Abwassersektor (Sektor Nr. 13) akkreditierten DOE finden sich auf der Homepage des UNFCCC 

[UNFCCC, 2008c]. Die DOE dürfen – von Kleinprojekten abgesehen – für ein CDM-Projekt nur in ei-

nem der beiden Aufgabenfelder Validierung bzw. Verifizierung tätig werden, um Interessenskonflikte 

zu verhindern. "Die Projektteilnehmer wählen für Validierung bzw. Verifizierung jeweils selbst eine 

DOE aus, deren Leistungen kostenpflichtig im Rahmen eines Vertragsverhältnisses mit den Projekt-

teilnehmern erbracht werden" [UM, 2005]. 

 

3.7 Zusatzerlöse und Zusatzkosten 

Zertifikate aus CDM-Projekten wurden im Jahre 2006 zwischen € 5 und € 20 pro CER gehandelt [Wiki, 

2008l]. Zwischen Juni 2007 und August 2008 schwankte dieser Preis zwischen € 14 und € 23 

(Abbildung 4). Aktuelle Preissignale sind beispielsweise folgenden Quellen zu entnehmen: 

 Marktbericht von First Climate (erscheint wöchentlich), http://www.firstclimate.com/ 

 Carbon Positive Trading Ltd, http://www.carbonpositive.net/default.aspx  

 

http://www.firstclimate.com/
http://www.carbonpositive.net/default.aspx
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Abbildung 4 Preisentwicklung der CER-Zertifikate mit Laufzeit Dezember 2008 bzw. 200910

 

Neben der Kreditwürdigkeit und Erfahrung der Projektträger sowie der Realisierbarkeit des Projekts 

hängt der Preis vorwiegend von folgenden Faktoren ab: 

1. Art des Käufers (Unternehmen oder Fonds). 

Ein CDM-Projektentwickler kann seine Gutschriften prinzipiell verkaufen an: 

a) ein Unternehmen, das diese zur Erfüllung ihrer Reduktionsverpflichtungen nutzen will (z.B. 

RWE, First Climate, EcoSecurities, Carbon Asset Management, EDF Trading, IBRD)11 

b) einen der Fonds, die in CDM-Projekte investieren (z.B. First Climate, Natsource, CantorCO2e, 

The Worldbank Carbon Finance Unit, KfW Klimaschutzfonds, GTZ-IS Carbon Procurement 

Unit) 

Der Preis bei einem direkten Verkauf an ein Unternehmen wird höher liegen als bei Verkauf an 

einen Fonds, weil hier die Verwaltungsgebühren des Fonds entfallen. 

2. Verteilung des Haftungsrisikos zwischen Verkäufer und Käufer. 

Es bestehen folgende Kosten bzw. Risiken [UM, 2005]: 

a) Such- und Kontrollkosten: Für die Realisierung des Projekts muss zunächst ein passender 

Projektpartner gefunden werden, der zudem in allen Entscheidungs- und Planungsprozessen 

zu beteiligen ist. Je nach bestehender Informationsinfrastruktur fallen mehr oder weniger hohe 

Kosten an. Bei dieser Suche können bestimmte Vermittlungsinstitutionen helfen.  

b) Administrationskosten: Im Vergleich zu einem JI-Projekt erfordert ein CDM-Projekt einen hö-

heren administrativen Aufwand, ist dadurch kostenintensiver und nur langsamer abzuwickeln. 

c) Registrierungsrisiko: Es besteht das Risiko, dass der Antrag abgelehnt wird, wenn das Projekt 

den CDM-Kriterien nicht entsprechen sollte. 

d) Länderrisiko: Bei vergleichsweise geringer politischer Stabilität oder Korruption kann die Zu-

stimmung des Gastgeberlandes zum Projekt oder zum Transfer der Gutschriften ausbleiben. 

                                                      
10 [First Climate, 2008] 
11 [URC, 2008] 
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e) Projektrisiko: Bei technischen Problemen oder Wettereinflüssen (besonders bei Projekten mit 

regenerativen Energiequellen) besteht das Risiko, dass die Emissionsreduktionen des Pro-

jekts geringer ausfallen als erwartet. 

f) Ferner können Wechselkursrisiken oder juristische Unsicherheiten bestehen. 

Gegen diese Risiken kann man sich grundsätzlich absichern, die Kosten dafür hat aber meist der 

Käufer zu tragen. Falls der Verkäufer bereit und in der Lage ist, diese Risiken zu übernehmen, 

holt er sich die Kosten hierfür über einen höheren Preis für die Gutschriften vom Käufer zurück.  

 

Die CDM-spezifischen Zusatzkosten, die zusätzlich zu den Kosten eines "business-as-usual"-Projekts 

entstehen, werden Transaktionskosten genannt. Die einzelnen Kostenkomponenten und deren jewei-

lige Höhe sind in Tabelle 2 zusammengestellt, unterschieden nach Groß- und Kleinprojekten, die auf 

Angaben in [URC, 2007], Tab. 4 und [Sippel, 2007], Tab. 11 und 12 basieren. Alle in [URC, 2007] 

genannten Angaben in US-Dollar wurden im Verhältnis 1,5 US$ = 1 € umgerechnet. Obwohl die 

Transaktionskosten abhängig vom Projekttyp sind und teilweise über einen großen Bereich streuen 

können, sind sie überwiegend fix, d.h. unabhängig von der Anzahl der generierten Gutschriften. 

 

Tabelle 2 Geschätzte Transaktionskosten 

Kostenkomponente zu zahlen an Großprojekt Kleinprojekt 

Erstellung der PIN12 intern 3.500…20.000 € 1.500…5.000 € 

Erstellung des PDD Berater 10.000…65.000 € 5.000…20.000 € 

Neue Methode (falls erforderlich) Berater 15.000…70.000 € 15.000…35.000 € 

Zustimmung Gastland Gastland-DNA 3.000…40.000 €13

Validierung14 DOE 5.000…20.000 € 4.000…7.000 € 

Registrierung15 EB 7.000…235.000 €16 0…49.000 €17

Monitoring18 intern 10.000…25.000 € 

Verifizierung DOE 3.000…15.000 €/a 3.000…7.000 €/a 

Zertifizierung (Ausgabe der CER) EB 2% der CER als Anpassungsgebühr19

Rechtskosten20 Berater 5.000…10.000 € 

Transferkosten21 Makler zu verhandeln 
 

                                                      
12 einschließlich Suchkosten (nach Projektpartner und Projekt) und Verhandlungskosten (Vertragsverhandlung und Reisen) 
13 je nachdem, ob die Gastland-DNA bereits funktioniert oder erst eingerichtet werden muss 
14 untere Grenze in Ländern mit starkem Wettbewerb unter Validierern 
15 Keine Gebühr für Projekte unter 15.000 CER/a. Bei Überschreitung von 15.000 CER/a: 0,10 US$/CER ab den ersten 

15.000 CER/a; 0,20 US$/CER für zusätzliche CER (max. 350.000 US$). 
16 Minimum berechnet aus (15.000 CER/a · 0,10 US$/CER + 45.000 CER/a · 0,20 US$/CER) / 1,5 = 7.000 € 
17 Maximum berechnet aus (15.000 CER/a · 0,10 US$/CER + 45.000 CER/a · 0,20 US$/CER) · 7 Jahre / 1,5 = 49.000 € 
18 für die Erstellung des einmaligen Monitoringplans und des jährlichen Monitoringberichts 
19 ausgenommen sind Least Developed Countries 
20 für die Erarbeitung eines Vertrags zur Verteilung der CER unter den Projektteilnehmern 
21 für die Vermarktung der CER 
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3.8 Bündelung von Projektaktivitäten 

Besonders bei Kleinprojekten sind die Transaktionskosten im Verhältnis zur Projektgröße, d.h. zu der 

Menge generierter Gutschriften, überproportional hoch, wodurch diese einen geringeren Preis erzie-

len. Eine Möglichkeit, die Gutschriften-bezogenen Kosten zu reduzieren, besteht in der Bündelung von 

Projektaktivitäten. Hierzu stehen das "Bundling" und das "Programme of Activities" (PoA) zur Verfü-

gung, zu deren Beantragung zusätzliche hier nicht dargestellte Formulare benötigt werden. 

 

Bundle 
Ein "Bundle" ist die Zusammenfassung einzelner Aktivitäten zu einem einzigen CDM-Projekt. Jede 

einzelne Aktivität im Bündel stellt eine eigene Projektaktivität dar, die durch eigene CDM-

Projektteilnehmer repräsentiert wird [DEHSt, 2007]. Nachfolgend erfolgt eine Zusammenstellung we-

sentlicher Merkmale [UNFCCC, 2007a]: 

 

Vorteile: 

 Bundling ist interessant bei einer kleineren Anzahl von Projektaktivitäten, da dessen Durchfüh-

rung einfacher ist als ein PoA. 

 Es können verschiedene "Baseline & Monitoring"-Methoden verwendet und kombiniert werden.  

 

Nachteile: 

 Die Standorte der Projektaktivitäten müssen vorab festgelegt sein und alle als "Bundle" zur selben 

Zeit eingereicht werden. Nach der Registrierung können Projektaktivitäten weder aus dem "Bund-

le" herausgenommen noch diesem zugefügt werden. 

 Die Projektaktivitäten müssen alle dasselbe Anfangsdatum und denselben Kreditierungszeitraum 

haben. 

 Es können nur Kleinprojekte gebündelt werden. Das gesamte Bündel soll die Obergrenze für 

Kleinprojekte nicht überschreiten. 

 

Diese Variante hat sich in der Vergangenheit aus o.g. Gründen oft als zu starr und damit unpraktikabel 

erwiesen. 

 

Programme of Activities (PoA) 
Aus diesem Grund wurde die Möglichkeit des "Programme of Activities" (PoA) geschaffen. Ein PoA gilt 

als eine freiwillige Koordinierung und Umsetzung einzelner Projektaktivitäten (CPA). Die Koordination 

übernimmt eine privatwirtschaftliche oder staatliche Einheit, die die notwendigen Unterlagen erstellt 

und anschließend die Gutschriften verteilt. Nachfolgend werden die wesentlichsten Eigenschaften 

zusammengefasst [UNFCCC, 2007b]: 

 

Vorteile: 

 PoA ist interessant bei einer größeren (geplanten) Anzahl von Projektaktivitäten (CPA), da die 

Anzahl von CPA unbegrenzt ist. Eine CPA kann dem PoA innerhalb dessen Laufzeit zu jeder Zeit 

hinzugefügt werden. Die genauen Standorte müssen also nicht im Voraus bekannt sein.  
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 Die Summe aller CPA innerhalb eines PoA kann als eine einzelne Projektaktivität registriert wer-

den, die nur durch einen CDM-Projektteilnehmer repräsentiert wird. 

 Ein PoA kann sich sogar grenzüberschreitend über mehrere Länder erstrecken unter der Voraus-

setzung, dass die teilnehmenden Gastgeberländer erklären, dass das PoA, und damit alle CPA, 

zur Erzielung einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. 

 Es können sowohl Klein- als auch Großprojekte zusammengefasst werden. Falls die einzelnen 

CPA die Grenze für Kleinprojekte nicht übersteigen, dürfen die Methoden für Kleinprojekte ange-

wendet werden, sobald diese einmal überprüft und, bei Bedarf, zur Berücksichtigung von Leakage 

überarbeitet wurden.  

 Die Laufzeit eines PoA beträgt maximal 28 Jahre und ist bei der Antragstellung anzugeben. Der 

Kreditierungszeitraum der einzelnen CPA beträgt wahlweise entweder 7 Jahre mit der Möglichkeit 

einer 2-maligen Verlängerung oder maximal 10 Jahre; er endet jedoch, sobald das PoA endet. 

 

Nachteile: 

 Für alle CPA einer PoA darf nur ein und dieselbe Baseline- und Monitoring-Methode verwendet, 

d.h. nur eine Art von Technologie angewendet werden. 

 Ein PoA setzt den politischen Willen, d.h. ein Zustimmungsschreiben (Letter of Approval) des 

Investorlandes und jedes beteiligten Gastgeberlandes zur Umsetzung des PoA voraus. 

 Verifizierung kann anhand einer Probe erfolgen, das Monitoring muss jedoch für alle CPA durch-

geführt werden [Sutter, 2007] 

 

Nähere Angaben hierzu können [UNFCCC, 2007c] entnommen werden. Bisher wurde zwar noch kein 

PoA registriert, und es sind derzeit lediglich zwei PoA in der Validierung. Es wird jedoch angenom-

men, dass aufgrund seiner Vorteile das PoA das Bundle ersetzen wird, da es lediglich eine initiale 

typische CPA erfordert, der sukzessive weitere CPA hinzugefügt werden können. Insbesondere fol-

gende Aspekte sind noch zu lösen: 

 Im Falle einer unzulässigen Aufnahme einer neuen CPA haftet die DOE. Wie kann dieses Risiko 

verteilt bzw. versichert werden? 

 Vereinfachung der PoA-Antragstellung 

 Erweiterung auf die Anwendbarkeit mehrerer "Baseline & Monitoring"-Methoden 
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4 Methodik des CDM-Antrags 
Wie in Kapitel 3 beschrieben wurde, ergibt sich die Emissionsreduktion im Wesentlichen aus der Diffe-

renz zwischen Baseline- und Projektemissionen. Eine zentrale Aufgabe innerhalb des Antrags auf 

Zertifizierung eines Projekts als CDM-Projekt besteht demnach in der realistischen Ermittlung dieser 

Emissionen. Hierzu werden in diesem Kapitel 4 die inhaltlichen Anforderungen an die Antragsunterla-

gen beschrieben. 

 

4.1 Project Design Document 

Das Project Design Document (PDD)22 stellt das Dokument dar, mit dem der Antrag als CDM-Projekt 

gestellt wird, und das die Projekteilnehmer über ihre ausgewählte DOE zur Validierung einreichen. Es 

besteht im Wesentlichen aus folgenden Abschnitten: 

A. Allgemeine Beschreibung der Projektaktivität 

B. Anwendung einer Baseline- und Monitoring-Methode 
C. Dauer der Projektaktivität / Kreditierungszeitraum 

D. Umweltauswirkungen 

E. Kommentare der Projektbeteiligten 

 

Der zentrale Teil des PDD ist der Abschnitt B (Anwendung einer Baseline- und Monitoring-Methode), 

der nachfolgend näher erläutert wird. Die Reihenfolge der Kapitel 4.2 bis 4.8 orientiert sich an der 

Gliederung des Abschnitts B eines PDD bzw. an der Gliederung einer Baseline- und Monitoring-

Methode. 

 

4.2 Baseline- und Monitoring-Methode 

Sowohl die Ermittlung der Baseline als auch die Durchführung des späteren Monitoring müssen sich 

an einer vom EB anerkannten Methode orientieren. Hierzu bestehen grundsätzlich folgende beiden 

Möglichkeiten: 

 Verwendung einer bereits anerkannten Methode (Approved Methodology, AM), oder 

 Entwicklung und Einreichung einer neuen Methode (New Methodology, NM) zur Anerkennung 

 

Eine bereits anerkannte Methode enthält stets Regelungen sowohl zur Baseline als auch zum Monito-

ring. Dagegen kann eine neue Methode entweder für die Ermittlung der Baseline oder für das Monito-

ring eingereicht werden. Nachfolgende Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf Baseline-

Methoden. 

 

4.2.1 Anerkannte Methode 

Die Wahl einer anerkannten Methode ist abhängig von der Art, Größe und Typ des geplanten Projek-

tes. Im Rahmen dieser Arbeit werden nach der Art nur "Quellen"-Projekte behandelt, zumal Deutsch-

                                                      
22 Formulare in [UNFCCC, 2008d] 
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land gemäß ProMechG ohnehin keine Genehmigung für "Senken"-Projekte erteilt (Kapitel 3.4). Die 

Projekte lassen sich nach der Größe unterscheiden in Kleinprojekte und Großprojekte (Kapitel 3.5). 

 

4.2.1.1 … für Kleinprojekte 
Im Abwasserbereich lassen sich die meisten Gutschriften wahrscheinlich erzielen mit Projekten, die 

auf Fassung oder Vermeidung unkontrollierter Methan-Emissionen abzielen, da hier, bedingt durch 

das GWPCH4 (Kapitel 2.3), der größere 'Hebel' vorhanden ist. Demgegenüber haben Projekte, die 

CO2-Emissionen reduzieren, bedingt durch das GWPCO2, nur einen geringeren Hebel und benötigen 

ein dementsprechend größeres Einsparvolumen, um genauso attraktiv wie eine Methan-Reduktion zu 

sein. Daher werden CDM-Projekte im Abwasserbereich vorwiegend Typ III (Kapitel 3.5) betreffen.  

 

Für Kleinprojekte existiert keine anerkannte Methode, mit der sich sowohl die Fassung von Methan 

aus menschlichen Fäkalien, Tierdung und Bioabfällen, sowie dessen Nutzung zur Wärme- oder Stro-

merzeugung innerhalb ein und derselben Methode berücksichtigen lässt. Hierzu müssen verschiede-

ne Methoden miteinander kombiniert werden, was jedoch bei Projekten mit Biogas gängige Praxis ist. 

So ist zum Beispiel für jede Methan-Quelle (menschliche Fäkalien, Tierdung, Bioabfälle) eine eigene 

Methode (des Typs III) zu verwenden, die ggf. mit weiteren Methoden zur Wärme-/Stromerzeugung 

(des Typs I) kombiniert wird, sofern alle Reduktionseffekte auch tatsächlich im Rahmen des CDM 

angerechnet werden sollen. Hierbei müssen zum einen jeweils alle Grenzwerte nach Kapitel 3.5 für 

die Anerkennung als Kleinprojekt erfüllt werden. Zum anderen muss für jede verwendete Methode das 

jeweilige Baseline-Szenario mit den zugehörigen Baseline-Emissionen ermittelt werden. Alternativ 

hierzu kann man sich auf die Methode konzentrieren, die den größten finanziellen Nutzen erwarten 

lässt. 

 

Für Kleinprojekte im Abwasserbereich existieren derzeit folgende anerkannte Methoden [UNFCCC, 

2008a]: 

a) zur Methan-Vermeidung: 

 AMS-III.E. (Version 15.1): Methan-Vermeidung u.a. durch Verbrennung von Biomasse.   

Anwendbar für Technologien, die die Entstehung von Methan aus der anaeroben Zersetzung von 

Biomasse in einer Mülldeponie vermeiden durch eine kontrollierte Verbrennung, Vergasung und 

Nutzung des Gases oder mechanisch-thermische Behandlung zur Produktion von stabilisierter 

Biomasse.  

 AMS-III.F. (Version 05): Methan-Vermeidung durch Kompostierung von Biomasse.  

Anwendbar für Technologien, die die Entstehung von Methan aus der anaeroben Zersetzung von 

Biomasse vermeiden durch eine Kompostierung. Ebenso anwendbar für die Co-Kompostierung 

von Abwasser und Bioabfällen. Dies schließt den Neubau, die Erweiterung und die Steigerung der 

Auslastung von Kompostierungsanlagen ein. 

 AMS-III.I. (Version 06): Methan-Vermeidung durch aerobe Abwasserbehandlung.  

Anwendbar für Technologien, die Methan aus in Abwasser enthaltenem organischem Material 

vermeiden durch die Substitution durch aerobe Abwasserbehandlungssysteme (Belüftung).  
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b) zur Methan-Fassung: 

 AMS-III.D. (Version 14): Methan-Fassung in landwirtschaftlichen Betrieben.  

Anwendbar für Technologien, die Methan aus der Anaerobbehandlung von Tierdung auffangen 

und verbrennen oder zur Wärme- oder Stromerzeugung nutzen (dann iVm. AMS-I.C. oder AMS-

I.E.). Die durch die Behandlung gewonnenen Stoffströme (z.B. Ablauf) dürfen nicht in Wasserkör-

per eingeleitet werden (sonst Verwendung von AMS-III.H.). 

 AMS-III.H. (Version 09): Methan-Fassung in Abwasserbehandlungsanlagen.  

Anwendbar für Technologien, die Methan aus der Anaerobbehandlung von in Abwasser enthalte-

nem organischem Material auffangen und abfackeln oder zur Wärme- oder Stromerzeugung 

(dann iVm. AMS-I.C. oder AMS-I.E.) oder zur Wasserstoffproduktion (dann iVm. AMS-III.O.) zum 

Betrieb einer Brennstoffzelle verwenden. 

 AMS-III.R. (Version 01): Methan-Fassung in Viehdungbehandlungsanlagen – Haushaltsebene.  

Anwendbar für Technologien, die Methan aus Viehdung oder Abfall auffangen und zur Wärme- 

oder Stromerzeugung (iVm. AMS-I.C.) verwenden. Begrenzt auf eine Emissionsminderung von 

jährlich bis zu 5 t CO2e pro System.  

 

c) zur Wärme- oder Stromerzeugung mit Biogas: 

 AMS-I.C. (Version 13): Thermische Energie für den Verbraucher mit/ohne Strom.   

Anwendbar für Technologien, die individuelle Haushalte mit Wärmeenergie versorgen und hierzu 

fossile Energieträger durch erneuerbare Energie ersetzen (z.B. mit erneuerbarer Biomasse be-

triebene Kochgeräte). Dies schließt Systeme mit Kraft-Wärme-Kopplung, die sowohl Wärme als 

auch Strom produzieren (z.B. BHKW, GuD, Brennstoffzelle), mit ein. 

 AMS-I.D. (Version 13): Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie und Einspeisung in ein Netz.  

Anwendbar für Technologien, die Strom aus erneuerbarer Energie in ein Netz einspeisen und so 

Strom ersetzen, der durch mindestens eine mit fossilen Energieträgern betriebene Stromerzeu-

gungsanlage erzeugt wird bzw. worden wäre. Systeme mit Kraft-Wärme-Kopplung, die sowohl 

Wärme als auch Strom produzieren, sind jedoch ausgeschlossen. 

 AMS-I.E. (Version 01): Brennstoffwechsel von nicht-erneuerbarer zu erneuerbarer Energie.  

Anwendbar für Technologien, die individuelle Haushalte mit Wärmeenergie versorgen und hierzu 

nicht-erneuerbare Biomasse durch Energie aus erneuerbarer Biomasse ersetzen, wie z.B. Bio-

gaskocher. Es ist nachzuweisen, dass die nicht-erneuerbare Biomasse seit 31.12.1989 verwendet 

wird. 

 

d) zur Wasserstoffproduktion aus Biogas: 

 AMS-III.O. (Version 01): Wasserstoffproduktion unter Verwendung von Methan aus Biogas.   

Anwendbar für Technologien, die in einer Biogasreinigungsanlage Methan aus Biogas abtrennen, 

welches das sonst verwendete Flüssiggas ersetzt, und die aus dem Methan Wasserstoff produ-

zieren. Nicht anwendbar für Technologien, die die Wasserstoffproduktion aus einer Elektrolyse 

ersetzen oder die Biogas verwenden, das bereits zur Wärme- oder Stromerzeugung verwendet 

wird. 
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Daneben existieren weitere Methoden, deren Titel zunächst interessant klingen, die jedoch aufgrund 

deren Beschreibung hier nicht anwendbar sind, wie z.B: 

 AMS-I.A. (Version 12): Stromerzeugung durch den Verbraucher.  

Anwendbar für Technologien, die individuelle Haushalte oder Gruppen hiervon, welche über kei-

nen Netzanschluss verfügen, mit Strom versorgen und hierzu fossile Energieträger durch erneu-

erbare Energieträger ersetzen. Systeme, die sowohl Wärme als auch Strom produzieren (z.B. 

BHKW), werden jedoch ausdrücklich ausgeschlossen.  

 AMS-III.B. (Version 12): Wechsel fossiler Energieträger.  

Anwendbar für Technologien, die in bestehenden Anlagen fossile Energieträger wechseln. Je-

doch nicht anwendbar für Projektaktivitäten, die einen Wechsel von fossilen Energieträgern im 

Baseline-Szenario zu erneuerbaren Energieträgern im Projekt-Szenario vorsehen. 

 

4.2.1.2 … für Großprojekte 
Für Großprojekte im Abwasserbereich existieren derzeit folgende anerkannten Methoden [UNFCCC, 

2008e]: 

 AM0025 (Version 10): Methan-Vermeidung/-Fassung durch eine alternative Abfallbehandlung.  

Anwendbar für Technologien, die frischen Abfall behandeln durch eine Kompostierung, Verga-

sung und Nutzung des Gases, Anaerobbehandlung und anschließende Abfackelung oder Nut-

zung des Biogases oder mechanisch-thermische Behandlung zur Produktion von stabilisierter 

Biomasse (ähnlich zur Methode AMS-III.E.). 

 AM0039 (Version 02): Methan-Vermeidung durch Co-Kompostierung von Abwasser/Abfall.  

Anwendbar für Technologien, die Methan-Emissionen durch Co-Kompostierung von organischen 

Abwässern und Bioabfällen vermeiden (ähnlich zur Methode AMS-III.F.). 

 ACM0010 (Version 03): Reduktion von THG-Emissionen aus der Viehdungbehandlung.  

Anwendbar für Technologien, die allgemein eine bestehende anaerobe Viehdungbehandlung auf 

Viehbetrieben durch eine Tierabfallbehandlung, die zur Reduktion von THG-Emissionen führt 

(z.B. Fassung und Abfackelung), ersetzen. Es gilt u.a. die Anforderung, dass die Tiere einge-

grenzt gehalten werden und deren Dung nicht in Wasserkörper (Flüsse, Seen) eingeleitet wird.  

 ACM0014 (Version 02): Reduktion von THG-Emissionen aus industrieller Abwasserbehandlung.  

Anwendbar für Technologien, die THG-Emissionen aus der Behandlung industrieller Abwässer 

reduzieren. Mögliche Projektaktivitäten sind: Anaerobbehandlung des Abwassers und anschlie-

ßende Abfackelung oder Nutzung des Biogases zur Wärme-/Stromerzeugung, Anaerobbehand-

lung des Schlamms und anschließende Abfackelung oder Nutzung des Biogases zur Wärme-/ 

Stromerzeugung, Aerobbehandlung des Schlamms (z.B. Entwässerung und Verwendung im 

Landschaftsbau). 

 

Für die nachfolgende Stromerzeugung oder Einspeisung von Methan in ein Gasverteilernetz stehen 

derzeit folgende anerkannten Methoden zur Verfügung: 

 ACM0006 (Version 06): Stromerzeugung aus Biomasserückständen.  

Anwendbar für Technologien, die Anlagen zur Stromerzeugung mit Biomasserückständen (z.B. 

aus landwirtschaftlichen Abfällen) befeuern. Dies schließt Systeme mit Kraft-Wärme-Kopplung, 
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die sowohl Wärme als auch Strom produzieren (z.B. BHKW, GuD, Brennstoffzelle), mit ein. Mög-

liche Maßnahme sind Neubauten, Kapazitätserweiterungen, Energieeffizienzsteigerungen sowie 

Brennstoffwechsel bestehender Anlagen. 

 AM0053 (Version 01): Einspeisung von Methan in ein Gasverteilernetz.  

Anwendbar für Technologien, die Biogas, das bisher entweder freigesetzt oder verbrannt wurde, 

zur Qualität von Erdgas aufbereiten und in ein Erdgasverteilernetz einspeisen. 

 

Mit der Wahl einer anerkannten Methode entscheidet man sich implizit für einen der drei grundlegen-

den Ansätze, die in den jeweiligen Baseline-Methoden eingearbeitet wurden und die in Kapitel 4.2.2.2 

näher erläutert werden.  

 

4.2.2 Neue Methode 

Falls unter den anerkannten Methoden keine Methode auf das Projekt anwendbar ist, müssen die 

Projektteilnehmer eine neue Baseline-Methode entwickeln und zur Anerkennung beim EB einreichen. 

Die Projekteilnehmer reichen dann zusammen mit dem PDD zusätzlich das Formular "Neue vorge-

schlagene Baseline-Methode" für Kleinprojekte (CDM-SSC-NM)23 bzw. für Großprojekte (CDM-NM)24 

über ihre ausgewählte DOE zur Validierung ein.  

 

Eine Hilfestellung bei der Entwicklung neuer Methoden können beispielsweise folgende Beratungsun-

ternehmen geben: 

 EcoSecurities Group plc, http://www.ecosecurities.com/  

 Perspectives GmbH, http://www.perspectives.cc/  

 AgCert International plc, http://www.agcert.com/  

 South Pole Carbon Asset Management AG, http://www.southpolecarbon.com/  

 

Die für die Genehmigung durch den EB relevanten Kriterien sind vielseitig. Eine Untersuchung der 

Empfehlungen des Meth Panel und der Entscheidungen des EB durch das Fraunhofer ISI hat erge-

ben, dass vor allem folgende Gründe zur Ablehnung von neuen Baseline-Methoden führen können 

([UM, 2005], Kap. II-4.3): 

 keine ausreichende Definition der Projektgrenzen und Leakage 

 keine ausreichende Klärung der Zusätzlichkeit des Projekts 

 fehlender Nachweis, warum das Projekt selbst nicht die Baseline ist 

 fehlende Transparenz oder Konservativität bei einer Methode 

                                                      
23 [UNFCCC, 2008f] 
24 [UNFCCC, 2008g] 

http://www.ecosecurities.com/
http://www.perspectives.cc/
http://www.agcert.com/
http://www.southpolecarbon.com/
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Daraus lässt sich ableiten, dass auf diese Punkte der Baseline- und Monitoring-Methode besondere 

Sorgfalt gelegt werden sollte. 

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass zwischen der Einreichung einer neuen Baseline- oder 

Monitoring-Methode und der Entscheidung des EB über deren Annahme, Ablehnung oder Überarbei-

tung mit einem Zeitraum von 4 Monaten zu rechnen ist ([UM, 2005], S. 368-370 u. 387). 

 

4.2.2.1 …für Kleinprojekte 
Die Projektteilnehmer sollen hierzu einen Antrag beim EB stellen, in dem sie über die Technolo-

gie/Projektaktivität informieren und vorschlagen, wie eine vereinfachte Baseline- und Monitoring-

Methode in dieser Kategorie angewendet werden würde (§ 16 in [UNFCCC, 2005a]). Der EB kann ggf. 

Gutachten zur Berücksichtigung von neuen Kategorien bzw. einer Neuregelung oder Ergänzung von 

bestehenden Methoden heranziehen. Der EB ist angehalten, möglichst bei seinem darauffolgenden 

Treffen die vorgeschlagene Methode zu prüfen und die Anlage B in [UNFCCC, 2005b] entsprechend 

zu ergänzen. 

 

4.2.2.2 … für Großprojekte 
Theoretisch gesehen besteht hierbei der erste Schritt in der Wahl eines der drei folgenden grundle-

genden Ansätze zur Ermittlung des Baseline-Szenarios (§ 48 in [UNFCCC, 2001]): 

a) Aktuelle oder historische Emissionen, soweit anwendbar. 

b) Emissionen einer Technologie, die unter Berücksichtigung von Investitionsbarrieren eine ökono-

misch attraktive Alternative darstellt. 

c) Durchschnittliche Emissionen ähnlicher Projektaktivitäten, die in den vorhergehenden fünf Jahren 

unter ähnlichen sozialen, ökonomischen, umweltbezogenen und technischen Bedingungen 

durchgeführt wurden und deren Leistung zu den besten 20% ihrer Anlagenkategorie gehört. 

 

Die Wahl des Ansatzes ist zu begründen, und es ist darzulegen, warum der gewählte Ansatz am bes-

ten geeignet ist. Die Ansätze "a" und "b" unterliegen den meisten Baseline-Methoden ([Michaelowa et 

al., 2007], Kap. 4.1.1). Für kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte wird es voraussichtlich kei-

nen Ansatz "c" geben, da kaum festzustellen ist, welche Technologien in diesem Bereich die besten 

20% darstellen [Michaelowa, 2008b]. Basierend auf einem dieser drei grundlegenden Ansätze können 

dann mögliche Baseline-Szenarien bestimmt werden. 

 

Aus praktischer Sicht jedoch sind mögliche Baseline-Szenarien zu ermitteln und daraus das maßge-

bende Baseline-Szenario zu identifizieren (Kapitel 4.5), dem dann ein o.g. Ansatz entspricht [Michae-

lowa, 2008b]. 

 

4.3 Festlegung der Projektgrenzen 

Für die Emissionsberechnung (Baseline- und Projektemissionen) entscheidend ist die Festlegung der 

Projektgrenzen. Sie beinhalten "alle Quellen anthropogener Treibhausgasemissionen, die durch die 

Projektteilnehmer steuerbar sind, signifikant sind und dem Projekt eindeutig zugeordnet werden kön-
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nen" ([UM, 2005], Kap. II-4.1). Durch die Projektgrenzen wird definiert, welche Emissionsquellen in die 

Berechnungen einbezogen werden und welche nicht. Der EB hat bisher keine Definition der signifikan-

ten Emissionen festgelegt. Viele Methoden verwenden hierfür jedoch einen Wert von 1% der Gesamt-

emissionen ([Michaelowa et al., 2007], Kap. 4.1.3). 

 

4.3.1 … im Fall einer anerkannten Methode 

Für den Fall der Anwendung einer anerkannten Methode ist die Projektgrenze in der jeweiligen Me-

thode festgelegt.  

 

4.3.2 … im Fall einer neuen Methode 

Für den Fall der Anwendung einer neuen Methode gelten die nachfolgenden Hinweise. 

 

"Werden die Systemgrenzen zu eng gezogen, fällt ein Teil der Projektemissionen außerhalb der 

Grenzen wieder an. Werden sie zu weit gezogen, werden eventuell Emissionen miteinbezogen, die 

nicht auf das Projekt zurückzuführen sind." Falls im Vergleich mehrerer Baseline-Szenarien "gewichti-

ge Unterschiede in der Emissionshöhe abzusehen sind, müssen eventuell weite Bereiche des Projekt-

inputs (wie Rohstoffe, Bauteile oder Energie) und des Projektoutputs (wie Produkte oder Abfälle) in 

die Projektgrenze mit einbezogen werden" ([UM, 2005], Kap. II-4.1). 

 

Die Eingrenzung kann geographisch, technisch oder investitionsbezogen erfolgen, was anhand fol-

gender Beispiele verdeutlicht werden soll: 

 Geographische Eingrenzung: Eine ländliche Siedlung wird nicht an eine zentrale Kläranlage an-

geschlossen, sondern wird dezentral mit Trocknungstoiletten ausgestattet. Die Projektgrenze um-

fasst dann die gesamte Ausdehnung der Siedlung. 

 Technische Eingrenzung: In einer Abwasserreinigungsanlage wird ein Wärmetauscher eingebaut, 

so dass der Gesamtenergiebedarf der Anlage sinkt. Die Projektgrenze beschränkt sich auf die 

von der Maßnahme betroffenen Anlagenteile. 

 Investitionsbezogene Eingrenzung: Ein Unternehmen zur Herstellung von Mineraldünger besitzt 

mehrere Produktionsanlagen ähnlichen Typs. Mit Hilfe eines geänderten Herstellungsprozesses 

lässt sich der Energieverbrauch deutlich verringern. Werden diese Prozessmodifikation in allen 

Produktionsstätten durchgeführt, liegen diese sämtlich innerhalb der Projektgrenzen.  

 

4.4 Emissionsquellen 

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Emissionsquellen in die Berechnungen einzubeziehen sind 

und welche nicht. 

 

Emissionen können sowohl direkt als auch indirekt durch das Projekt verursacht sein. Darüber hinaus 

kann Leakage sowohl von direkten als auch indirekten Emissionen auftreten, muss jedoch nicht 

zwangsläufig anfallen (Abbildung 5). Leakage ist eine "Veränderung der Emissionshöhe außerhalb der 

Projektgrenzen, die jedoch auf die Projektmaßnahmen zurückgeführt und gemessen werden kann" 
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[UM, 2005]. In der Praxis bedeutet dies meist eine Verlagerung der Emissionen über die Projektgren-

zen hinaus. Sie ist mit zu berücksichtigen. "Leakage kann sich sowohl in positiver als auch in negati-

ver Form auswirken", d.h. zusätzliche Emissionen oder zusätzliche Einsparungen bedeuten [UM, 

2005]. In der Praxis kommt jedoch hauptsächlich positive Leakage (also zusätzliche Emissionen au-

ßerhalb der Projektgrenzen) vor. 

 

Ähnlich wie bei den Projektgrenzen hat der EB keine genaue Erläuterung zur Ermittlung von Leakage 

herausgegeben. Nach der Identifikation möglicher Leakage-Quellen ist zu erläutern, welche Quellen 

berechnet werden und welche vernachlässigt werden können. Einige Methoden verlangen eine kom-

plette Lebenszyklusanalyse, wogegen es bei anderen Methoden ausreicht, jeweils eine ab- und auf-

wärts gelegene Verfahrensebene zu berücksichtigen [Michaelowa et al., 2007]. 

 

 
Abbildung 5 Übersicht der Emissionsarten25

 

4.4.1 … im Fall einer anerkannten Methode 

Für den Fall der Anwendung einer anerkannten Methode sind die zu berücksichtigenden Emissions-

quellen sowohl für die Baseline als auch die Projektaktivität in der jeweiligen Methode geregelt.  

 

4.4.2 … im Fall einer neuen Methode 

Für den Fall der Anwendung einer neuen Methode soll nachfolgende Zusammenstellung dazu dienen, 

keine Emissionsquellen zu übersehen. Im Bereich der Sanitärversorgung und Abwasserbehandlung 

können nachfolgende Emissionen (CO2, sofern klimawirksam, CH4 und N2O, vgl. Kapitel 2.4) für die 

Baseline bzw. Projektaktivität relevant sein.  

 

                                                      
25 [UM, 2005] 
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Direkte Emissionen 

Projektemissionen: 

 Input (für Bau, sowie Abriss und Beseitigung nach Ablauf der Lebensdauer): 

o Förderung, Ver-/Bearbeitung und Transport von Baustoffen und Bauteilen 

o Förderung und Transport von Brennstoffen 

o Erzeugung und Verteilung von Energie und Wärme 

 Throughput (für Betrieb, Wartung, Instandsetzung): 

o Energieverbrauch der Anlagenteile (Belüfter, Pumpen, Beheizung/Klimatisierung der Gebäude 

und Behälter, Beleuchtung) 

o Verluste der Abwasser- und Schlammbehandlungsprozesse (z.B. Methan- und Stickstoffver-

luste) 

o An/Abfahrt des Personals 

o Fuhrpark 

 Output: 

o Transport des Abwassers und Schlamms zum Endabnehmer (Endabnehmer bzw. Vorflut) 

 

Leakage von direkten Emissionen (dem Projekt vorgelagerte "Upstream"-Emissionen): 

 Emissionen aus der Umstellung von (dezentralen) on-site zu (zentralen) off-site Systemen, bspw. 

aus dem Transport von Brenn- oder Rohstoffen (Trink-/Abwasser) über lange Transportwege. 

 

Indirekte Emissionen 

Dies sind Emissionen, die nicht beim Akteur selbst anfallen, aber von ihm verursacht werden, wie 

beispielsweise Emissionen durch das Beziehen von Strom oder Wärme. 

 

Projektemissionen: 

 Emissionsminderungen, die sich aus einer Minderung des Energiebedarfs (bspw. durch eine Re-

duktion des Bedarfs an Trinkwasser oder Mineraldünger) ergeben, was durch sog. "Demand-

Side-Management"-Projekte angestrebt wird. Dies setzt jedoch voraus, dass die freigewordenen 

Ressourcen nicht anderweitig nachgefragt werden. 

 

Leakage von indirekten Emissionen ("Rebound"-Emissionen): 

 Emissionserhöhungen, die sich aus einer steigenden Nachfrage nach Energie oder Nährstoffen 

(bspw. Biogas oder Wirtschaftsdünger) aufgrund höherer Verfügbarkeit ergeben. 

 

Keine Leakage liegt vor, wenn die Emissionen, die außerhalb der Projektgrenze anfallen, nicht dem 

Projekt zugerechnet oder nicht gemessen werden können. Sie sind deshalb nicht zu berücksichtigen 

[UM, 2005]: 

 Bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen kommt es, wenn auch in sehr geringem Umfang, 

zu direkten CH4- und N2O-Emissionen. Ihre Quantifizierung wäre jedoch sehr aufwendig. 

 Aufgrund der Durchführung eines CDM-Projekts kommt es zu einem Abbau von Hemmnissen bei 

der Markteinführung solcher umweltfreundlicher Technologien in der Region, was wiederum zu 
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weiteren Emissionsminderungsprojekten führt. Die Zurechnung dieser Emissionsminderung zum 

ursprünglichen CDM-Projekt wird jedoch in der Regel nicht möglich sein. 

 Durch die Stromerzeugung aus Biogas erhöht sich das Stromangebot, wodurch es zu einer Ver-

ringerung des Strompreises und dadurch zu einer erhöhten Stromnachfrage kommt. Die durch 

solche Preiseffekte bewirkten indirekten Emissionen können allerdings einem einzelnen CDM-

Projekt nicht zugerechnet werden. 

 

4.5 Identifikation des Baseline-Szenarios und Nachweis der Zusätzlichkeit 
der Projektaktivität 

Das Baseline-Szenario oder auch "business-as-usual" (BAU) soll die Situation darstellen, die sich 

ohne den finanziellen Anreiz der CDM-Gutschriften voraussichtlich ergeben würde.  

 

Im Gegensatz hierzu wird ein Projekt u.a. nur dann als CDM-Projekt registriert, wenn nachgewiesen 

werden kann, dass die Projektaktivität kein "business-as-usual" (BAU) darstellt, sondern zusätzlich ist. 

Die Notwendigkeit für dieses Kriterium ergibt sich aus Kapitel 3.3.1. Eine Projektaktivität gilt dann als 

zusätzlich, wenn sie ohne den finanziellen Anreiz des CDM nicht ausgeführt worden wäre. Falls inner-

halb der Projektlaufzeit die vorgeschlagene Projektaktivität ohnehin erfolgt wäre, ist zu bestimmen, 

wann dieser Fall eingetreten wäre. Ab diesem Zeitpunkt wäre das Projekt nicht mehr zusätzlich. 

 

Zur Identifikation des Baseline-Szenarios und zum Nachweis der Zusätzlichkeit hat der EB sog. 

"Tools" vorgeschlagen. Es bleibt jedoch freigestellt, andere Identifikations- und Nachweisverfahren zu 

wählen, sofern diese besser geeignet erscheinen [BMU, 2006]. Innerhalb dieser Tools gibt es einzelne 

Arbeitsschritte, an denen Entscheidungen entweder über das Baseline-Szenario oder über die Zusätz-

lichkeit der Projektaktivität fallen. Daher sind die beiden Komponenten "Identifikation des Baseline-

Szenarios" und "Nachweis der Zusätzlichkeit der Projektaktivität" eng miteinander verbunden und 

somit zusammengehörig zu untersuchen. 

 

4.5.1 … im Fall einer anerkannten Methode 

4.5.1.1 … für Kleinprojekte 
Bei den anerkannten Baseline-Methoden für Kleinprojekte ist das anzusetzende Baseline-Szenario in 

der Regel vorgegeben. Als Nachweis der Zusätzlichkeit der Projektaktivität ist ein vereinfachter Nach-

weis ausreichend [UNFCCC, 2005b]. Die Nachweisführung entspricht den Angaben in Kapitel 4.5.2.1. 

 

4.5.1.2 … für Großprojekte 
Bei den anerkannten Baseline-Methoden für Großprojekte sind Angaben zur Identifikation des Baseli-

ne-Szenarios meist in der jeweiligen Methode enthalten. Bei manchen Methoden wurde der Nachweis 

der Zusätzlichkeit bereits vollständig in die Prozedur zur Identifizierung des Baseline-Szenarios integ-

riert (vgl. Methode ACM0010), bei anderen ist der Nachweis der Zusätzlichkeit noch explizit zu führen 

(vgl. Methode ACM0014), siehe hierzu Kapitel 4.5.2.2. 
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4.5.2 … im Fall einer neuen Methode 

4.5.2.1 … für Kleinprojekte 
Bei neuen Baseline-Methoden für Kleinprojekte kann das geeignete Baseline-Szenario in Anlehnung 

an die Angaben in Kapitel 4.5.2.2 ermittelt werden. Als Nachweis der Zusätzlichkeit der Projektaktivität 

sollen die Projektteilnehmer eine Erläuterung abgeben um zu zeigen, dass mindestens eine der fol-

genden Barrieren (Alternativen) die Projektaktivität verhindert: 

 Investmentbarriere: Es existiert eine finanziell attraktivere Alternative, die zu höheren Emissionen 

geführt hätte. 

 Technologische Barriere: Es existiert eine technologisch weniger fortgeschrittene Alternative, die 

mit geringeren Risiken verbunden ist (aufgrund der ungewissen Leistung oder des geringen 

Marktanteils der vorgeschlagenen neuen Technologie) und zu höheren Emissionen geführt hätte. 

 Barriere aufgrund vorherrschender Praxis: Es existiert eine Alternative, die aufgrund vorherr-

schender Praxis bzw. bestehender gesetzlicher oder politischer Vorgaben umgesetzt worden wä-

re und zu höheren Emissionen geführt hätte. 

 Andere Barrieren: Aufgrund eines besonderen Grundes wie bspw. institutioneller Hürden oder 

eines Mangels an Informationen, Führungs-/Organisationskapazitäten, Finanzierungsquellen oder 

begrenzter Aufnahmefähigkeit einer neuen Technologie würde die Projektaktivität nicht umgesetzt 

mit höheren Emissionen als Folge. 

Hierzu hat der EB unverbindliche "best practice"-Beispiele herausgegeben [UNFCCC, 2007d]. Bei 

Nachweis mindestens einer dieser Barrieren gilt das Kleinprojekt als zusätzlich. 

 

4.5.2.2 … für Großprojekte 
Bei neuen Baseline-Methoden für Großprojekte kann der Nachweis der Zusätzlichkeit unter Verwen-

dung des Additionality Tools [UNFCCC, 2007e] erfolgen. Daneben existiert noch das Combined Tool 

[UNFCCC, 2006b]. Dieses darf jedoch nur verwendet werden, wenn die Projektteilnehmer alle Baseli-

ne-Szenarien selbst kontrollieren, d.h. auch umsetzen könnten. Das gilt im Wesentlichen nur bei Re-

paratur oder Ertüchtigung einer bestehenden Anlage. In seltenen Fällen gilt es bei einer Neuanlage, 

wenn die Projektteilnehmer alle Alternativen auch selbst durchführen könnten. "Dies führt dazu, dass 

das Combined Tool in der Praxis kaum angewandt wird" [Michaelowa, 2008a].  

 

Nachfolgend werden die grundsätzlichen Verfahrensschritte des Additionality Tools näher erläutert. 

Hierzu folgender Hinweis: Im Additionality Tool erscheint die Investmentanalyse als Schritt 2, die Bar-

rierenanalyse als Schritt 3. Jedoch wird zum einen beispielsweise in der anerkannten Methode 

ACM0014, die auf das Additionality Tool verweist, die Barrierenanalyse der Investmentanalyse vorge-

zogen. Zum anderen deckt sich letztgenannte Reihenfolge mit derjenigen des Combined Tools. Diese 

Reihenfolge steht auch in Übereinstimmung mit dem "Draft optional baseline selection tool" [UNFCCC, 

2006c]. Aus diesen Gründen werden in dieser Arbeit die Schritte 2 und 3 des Additionality Tools ge-

tauscht. Eine Übersicht der Verfahrensschritte zeigt Abbildung 6. 
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Schritt 1 – Identifikation alternativer Szenarien 

Zunächst ist zu untersuchen, ob innerhalb der Projektlaufzeit eine Maßnahme mit emissionsmindern-

der Wirkung mit begründeter Wahrscheinlichkeit (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) auch ohne den 

finanziellen Anreiz der potenziellen Gutschriften durchgeführt worden wäre: 

a) Falls nein, wird die Anlage vor Durchführung der Projektaktivität, d.h. die Fortsetzung der gegen-

wärtigen Praxis als geeignetes Baseline-Szenario angesehen. 

b) Falls ja, sind alle potenziellen Alternativen, die zur Erzeugung von Emissionsminderungen prinzi-

piell bestehen, zu ermitteln. 

 

Die Aufstellung der potenziellen Alternativen entspricht dem Schritt 1 des vom EB vorgeschlagenen 

Additionality Tools [UNFCCC, 2007e]. Die Alternativen müssen umfassen: 

1. die vorgeschlagene Projektaktivität jedoch ohne die Registrierung als CDM-Projekt, 

2. realistische und glaubhafte alternative Szenarien, die einen Output (z.B. Sanitärversorgung, Dün-

gemittel, Biogas) liefern, der durch eine vergleichbare Qualität, Eigenschaften und Anwendungs-

bereiche zu dem der vorgeschlagenen Projektaktivität charakterisiert ist, sowie  

3. die Fortsetzung der gegenwärtigen Praxis. 

 

Die Auswahl des geeigneten Baseline-Szenarios ist nicht mehr Bestandteil des Additionality Tools. 

Hinweise hierfür wurden [UM, 2005] und dem o.g. "Draft optional baseline selection tool" entnommen. 

Als Alternative kommt jede Technologie in Betracht, die im Gastgeberland ([UM, 2005], S. 348 u. 396-

397): 

 gesetzlich zur Einhaltung der Umweltvorschriften vorgeschrieben ist, oder 

 von der politischen Lage und Tendenz favorisiert wird (vorherrschende Praxis), oder 

 dem Stand der Technik entspricht, oder 

 durch die allgemeine Wirtschaftslage und -tendenz erlaubt wird und ökonomisch attraktiv ist. 

 

Die so gefundenen Alternativen müssen gesetzeskonform sein. Bei Verletzung bestehender Gesetze 

muss nachgewiesen werden, dass diese im Gastgeberland systematisch keine Anwendung finden 

und eine Missachtung die Regel ist. Andernfalls müssen diese Alternativen von der weiteren Betrach-

tung ausgeschlossen werden. Damit die vorgeschlagene Projektaktivität Aussicht auf Zusätzlichkeit 

hat, darf sie nicht die einzige gesetzeskonforme Alternative sein. 

 

Sofern nur eine Alternative übrig bleibt und diese nicht der vorgeschlagenen Projektaktivität entspricht, 

ist diese Alternative das geeignete Baseline-Szenario. Sofern mehrere Alternativen bestehen, wird 

das Baseline-Szenario in Schritt 2 (Barrierenanalyse) identifiziert. 

 

Schritt 2 – Barrierenanalyse aller Alternativen 

In der Barrierenanalyse soll nachgewiesen werden, dass Barrieren existieren, die  

a) einerseits die Umsetzung der Projektaktivität verhindern, und  

b) andererseits die Umsetzung mindestens eines der Baseline-Szenarien nicht behindern. 
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zu 2a) 

Es sind realistische und glaubwürdige Barrieren zu ermitteln, die die Projektaktivität verhindern. Hier-

bei kann es sich handeln um: 

 Investmentbarrieren (z.B. mangelnde Verfügbarkeit von Krediten, ähnliche Projekte konnten nur 

mithilfe von Subventionen realisiert werden), 

 Technologische Barrieren (z.B. Mangel an ausgebildetem Personal zum Betrieb und Unterhal-

tung, Mangel an nötiger Infrastruktur zur Durchführung und Unterhaltung, erhöhtes Versagensrisi-

ko der Technologie, vorgeschlagene Technologie regional nicht verfügbar), 

 Barriere aufgrund vorherrschender Praxis (z.B. Projekt ist das erste seiner Art) 

 Andere Barrieren (z.B. institutionelle Hürden, Mangel an Informationen, Führungs-/ 

Organisationskapazitäten, Finanzierungsquellen oder begrenzter Aufnahmefähigkeit einer neuen 

Technologie). 

Der finanzielle Anreiz des CDM soll zur Überwindung politischer, technologischer oder ökonomischer 

Hürden beitragen. Falls die CDM-Gutschriften die Überwindung der identifizierten Barrieren nicht er-

leichtern, dann gilt die vorgeschlagene Projektaktivität als nicht zusätzlich. 

 

zu 2b) 

Es ist nachzuweisen, dass die in Schritt 2a identifizierten Barrieren die Durchführung von mindestens 

einer unter Schritt 1 identifizierten Alternative (außer dem CDM-Projekt) nicht verhindern würde. Jede 

Alternative, die durch die in Schritt 2a identifizierten Barrieren verhindert würde, ist von der weiteren 

Betrachtung auszuschließen. Es soll jedoch mindestens eine brauchbare Alternative gefunden wer-

den. 

 

Sofern nach diesem Schritt nur eine Alternative verbleibt und diese nicht der vorgeschlagenen Pro-

jektaktivität entspricht, gilt diese als Baseline-Szenario. Sofern mehrere Alternativen bestehen bleiben, 

kann zu Schritt 3 (Investitionsanalyse) übergegangen werden oder jene Alternative mit den niedrigsten 

Emissionen als geeignetes Baseline-Szenario gewählt und direkt zu Schritt 4 (Analyse der üblichen 

Praxis) gesprungen werden [UNFCCC, 2006c]. 

 

Schritt 3 – Investitionsanalyse der verbleibenden Alternativen 

In der Investitionsanalyse soll 

 nachgewiesen werden, dass das CDM-Projekt ohne die Erlöse aus dem Verkauf der generierten 

Gutschriften finanziell weniger attraktiv ist als mindestens ein identifiziertes Baseline-Szenario 

bzw. sich mit Blick auf die marktübliche Verzinsung des Kapitals nicht rentiert, sowie 

 ermittelt werden, welche nach Schritt 2 verbleibende Alternative die finanziell attraktivste ist. 

Hierzu sind folgende Unterschritte durchzuführen: 

 

3a) Festlegung einer geeigneten Analysemethode 

Aus folgenden drei Optionen ist eine Analysemethode zu wählen: 

I. einfache Kostenanalyse (nur anwendbar, falls alle Alternativen außer den CER-Erlösen des 

CDM-Projekts keine ökonomischen Vorteile generieren), 
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II. Investitionsrechnung, oder 

III. Benchmark-Analyse. 

 

3b) Anwendung der Analysemethode 

Die oben gewählte Analysemethode ist wie folgt anzuwenden: 

I. bei Wahl der einfachen Kostenanalyse: Dokumentation der Kosten und Nachweis, dass außer 

den CER-Erlösen keine ökonomischen Vorteile generiert werden. Die Alternative mit den ge-

ringsten Kosten gilt als geeignetes Baseline-Szenario. 

II. bei Wahl der Investitionsrechnung: Auswahl eines geeigneten finanziellen Indikators, z.B. In-

terner Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR), Kapitalwert (Net Present Value, NPV), Kosten-

Nutzen-Verhältnis oder Dynamische Gestehungskosten (€/m3). 

III. bei Wahl der Benchmark-Analyse: Auswahl eines geeigneten finanziellen Indikators, z.B. In-

terner Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR), Kapitalwert (Net Present Value, NPV), Kosten-

Nutzen-Verhältnis oder Dynamische Gestehungskosten (€/m3), sowie Angabe des entspre-

chenden Benchmarks (z.B. marktübliche Zinsen, unternehmenseigener Benchmark). 

 

3c) Berechnung und Vergleich der finanziellen Indikatoren (nur bei Wahl von Option II oder III): 

Berechnung der finanziellen Indikatoren unter Einbeziehung aller Kosten (z.B. Investitions-, Betriebs- 

und Unterhaltungskosten) und Einnahmen (inkl. Subventionen, steuerliche Anreize, Entwicklungshilfe, 

jedoch exklusive der CER-Erlöse). 

Vergleich der finanziellen Indikatoren für das CDM-Projekt und: 

II. bei Wahl der Investitionsrechnung: für alle anderen Alternativen. Der Indikator für das CDM-

Projekt darf nur der zweithöchste sein.  

III. bei Wahl der Benchmark-Analyse: für den Benchmark. Der Indikator für das CDM-Projekt 

muss ungünstiger als der Benchmark ausfallen.  

Die Alternative mit dem höchsten Indikator kann als Baseline-Szenario vorausgewählt werden, die in 

Schritt 3d (Sensitivitätsanalyse) überprüft werden soll. 

 

3d) Sensitivitätsanalyse (nur bei Wahl von Option II oder III): 

Mittels einer Sensitivitätsanalyse soll gezeigt werden, dass auch unter realistischen, maßvollen Ände-

rungen der wesentlichen Annahmen (z.B. Kapitalkosten, Energiekosten, Lebensdauer, Diskontie-

rungsfaktor) die Schlussfolgerung aufrecht erhalten werden kann, dass  

 das CDM-Projekt nicht die finanziell attraktivste Alternative bzw. höchstwahrscheinlich unrentabel 

ist, und 

 das vorausgewählte Baseline-Szenario wahrscheinlich die finanziell attraktivste Alternative bleibt. 

 

Wenn sich das CDM-Projekt nicht als die finanziell attraktivste Alternative erweist bzw. höchstwahr-

scheinlich unrentabel ist, ist zu Schritt 4 überzugehen. Andernfalls wird das CDM-Projekt als nicht 

zusätzlich angesehen. 
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Wenn die Sensitivitätsanalyse das Ergebnis des Unterschritts 3c bestätigt, gilt die finanziell attraktivste 

Alternative als Baseline-Szenario. Falls die Sensitivitätsanalyse nicht ganz schlüssig ist, ist unter den 

finanziell attraktivsten Alternativen jene mit den geringsten Emissionen als Baseline-Szenario auszu-

wählen. 

 

Schritt 4 – Analyse der üblichen Praxis 

Mit der "Common Practice Analysis" soll überprüft werden, ob und zu welchem Ausmaß ähnliche Pro-

jektaktivitäten im relevanten Sektor und der Region bereits durchgeführt werden. Sie dient in Ergän-

zung zur Barrierenanalyse bzw. Investitionsanalyse als Glaubwürdigkeitsprüfung. Hierzu sind folgende 

Unterschritte durchzuführen: 

 

4a) Analyse der dem Projekt ähnlichen Aktivitäten 

Ähnliche Aktivitäten hinsichtlich der verwendeten Technik, Projektgröße und Standort, allerdings keine 

anderen CDM-Projekte, sind zu analysieren und zu dokumentieren. 

 

4b) Bewertung ähnlicher Aktivitäten 

Falls zahlreiche vergleichbare Projekte existieren, ist nachzuweisen, dass sich diese Projekte von 

dem vorgeschlagenen CDM-Projekt wesentlich unterscheiden, d.h. dass sich die Rahmenbedingun-

gen grundsätzlich und verifizierbar geändert haben (z.B. durch neue Barrieren, abgelaufene fördernde 

Verträge oder Richtlinien).  

 

Wenn beide Prüfschritte 4a und 4b erfüllt sind, gilt das CDM-Projekt als zusätzlich. 
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Abbildung 6 Verfahrensschritte zur Identifikation des Baseline-Szenarios26

 

                                                      
26 [UNFCCC, 2006c] 
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4.6 Baseline-Emissionen (BE), Projektemissionen (PE) und Leakage (LE) 

Die Baseline-Emissionen stellen den geschätzten Verlauf der Treibhausgasemissionen in dem identi-

fizierten Baseline-Szenario dar. Sie umfassen alle Emissionen der im Kyoto-Protokoll aufgelisteten 

Treibhausgase (Kapitel 2.3) aus den im Kyoto-Protokoll aufgelisteten Sektoren (Kapitel 3.4), die in-

nerhalb der Projektgrenzen anfallen (Kapitel 4.3). Da es sich bei den Szenarien um hypothetische 

Fälle handelt, bleibt die Baseline immer eine Schätzung. 

 

Die Projekt-Emissionen werden im Antrag vorab rechnerisch abgeschätzt, um eine Größenordnung 

der erwarteten Emissionsreduktion zu erhalten. Sie sind nach der Durchführung des Projekts zu mes-

sen und zu dokumentieren (Monitoring), bevor diese verifiziert und zertifiziert werden können. 

 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit wird zur Ermittlung der Baseline- und Projekt-Emissionen 

dieselbe jährliche Produktionsmenge (hier: Einwohnerzahl, Menge an verbrauchtem Wasser und pro-

duziertem Abwasser und Abfall) zugrunde gelegt. 

 

Die Baseline- und Projekt-Emissionen sowie ggf. die Leakage werden anhand von Formeln ermittelt, 

die bei anerkannten Methoden in der jeweiligen anerkannten Baseline-Methode dargelegt sind. Im 

Falle einer neuen Methode können folgende vom EB vorgeschlagene Tools verwendet werden: 

… für Kleinprojekte [UNFCCC, 2008a]: 

 Tool to determine project emissions from flaring gases containing methane 

 Tool to determine methane emissions avoided from dumping waste at a solid waste disposal site 

… für Großprojekte [UNFCCC, 2008h]: 

 Tool to calculate the emission factor for an electricity system 

 Tool to determine project emissions from flaring gases containing methane 

 Tool to calculate project emissions from electricity consumption 

 Tool to determine methane emissions avoided from dumping waste at a solid waste disposal site 

 Tool to calculate project or leakage CO2-emissions from fossil fuel combustion 

 

Zur Berechnung von Emissionen, für die hier kein Tool zur Verfügung steht, wird auf die entsprechen-

den IPCC-Richtlinien [IPCC, 2006] verwiesen. 

 

4.7 Emissionsreduktion (ER) 

Die prognostizierte (erwartete) Emissionsreduktion ergibt sich damit nach Abbildung 3 zu: 

( )LEPEBEER +−=  

 

4.8 Monitoring 

 

Die Aufgaben zur Erlangung der Gutschriften sind mit der Antragstellung nicht erledigt. Nach erfolgrei-

cher Registrierung beginnen die Umsetzung und das Monitoring der Projektaktivität. Erst nach Verifi-

zierung und Zertifizierung des Monitoringberichts durch die DOE kann die Ausschüttung der Gutschrif-

ten durch den EB erfolgen.  
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Nicht selten werden weniger Gutschriften zugeteilt als ursprünglich ermittelt wurden. Dies ist in vielen 

Fällen zurückzuführen auf eine mangelnde Ausstattung, Ablesung und Dokumentation der Messgerä-

te. Ausschlaggebend sind daher folgende Punkte: 

 ausreichende Ausstattung mit funktionierenden Messgeräten, sowie unmittelbarer Austausch 

defekter Messgeräte 

 zuverlässige Ablesung und Dokumentation der Werte. Hierfür ist gut ausgebildetes und verant-

wortungsbewusstes Personal erforderlich. 

 

4.9 Kreditierungszeitraum 

Die Gutschriften werden für den festzulegenden Kreditierungszeitraum zugeteilt. Die Projektteilnehmer 

können zwischen zwei Typen von Kreditierungszeiträumen wählen, wobei die einmal getroffene Wahl 

endgültig ist: 

a) Erneuerbarer Kreditierungszeitraum:  

Ein Kreditierungszeitraum von maximal 7 Jahren, der zweimal erneut beantragt werden kann, d.h. 

insgesamt von maximal 21 Jahren. Vor jeder Verlängerung muss eine DOE bestätigen (validie-

ren), dass die ursprüngliche Baseline noch gültig ist oder im Fall veränderter Bedingungen ent-

sprechend angepasst wurde. 

b) Fixer Kreditierungszeitraum:  

Ein Kreditierungszeitraum von maximal 10 Jahren. Für die gesamte Projektdauer wird dieselbe 

Baseline angesetzt. 

 

Dieser Zeitraum kann ggf. auch kürzer ausfallen, wenn z.B. nach wenigen Jahren das Projekt zum 

Baseline-Szenario wird und somit keine zusätzlichen Emissionsminderungen mehr generiert werden 

(Kapitel 4.5). 
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5 CDM-Leitfaden für Projektentwickler 
In diesem Kapitel wird erläutert, aus welchen Schritten ein CDM-Projekt besteht und welche Maß-

nahmen insbesondere ein Projektentwickler zu ergreifen hat, um Emissionszertifikate aus CDM zu 

erhalten.  

 

Ursprünglich wurde der CDM als Mechanismus zur Kooperation zwischen Industrie- und Entwick-

lungsländern konzipiert. "Nach einer Klarstellung des EB im Februar 2005 können jedoch auch Projek-

te ohne Beteiligung eines Industrielandes registriert werden [BMU, 2006]." Diese sog. unilateralen 

Projekte bieten Projektentwicklern in den Gastgeberländern die Möglichkeit, Projekte eigenständig bis 

zur Umsetzung zu entwickeln und die generierten CER auf dem freien Markt anzubieten, anstatt be-

reits im Planungsstadium einen Investor finden zu müssen. 

 

Der Projektentwickler muss den CDM-Antrag in einem Investorland stellen, das die Teilnahmebedin-

gungen nach Kapitel 3.2 erfüllt (z.B. Deutschland). Die Stellen, bei denen die Unterlagen einzureichen 

sind, werden nachfolgend jeweils genannt. Aufgrund der Möglichkeit unilateraler Projekte (s.o.) muss 

der Projektentwickler hierzu jedoch nicht zwangsläufig eine Niederlassung in Deutschland haben. 

Nach § 11 ProMechG muss er lediglich eine im Inland ansässige Person als Empfangsberechtigter für 

Zustellungen benennen [UM, 2005]. 

 

Der Ablauf eines CDM-Projekts umfasst folgende Arbeitsschritte und Aufgaben [UM, 2005], [BMU, 

2006], wobei nur die fett markierten Schritte vom Projektentwickler durchzuführen sind: 

 

1) Projektidee (Project Idea Note, PIN) 
Der Projektentwickler erstellt eine PIN. Vorlagen hierzu sind zu finden beispielsweise unter fol-

genden Adressen: 

 http://carbonfinance.org/docs/PINTemplate.doc  

 http://www.ahk.org.br/cdmbrazil/imagens/pin_project_development.doc  

 http://www.setatwork.eu/downloads/PIN_template_060831.doc  

Die PIN umfasst die Überprüfung der Kriterien für die Anwendbarkeit des CDM (Kapitel 3.3), eine 

grobe Abschätzung des Emissionsminderungspotenzials und der Kosten, sowie die Prüfung der 

Wahrscheinlichkeit der Zustimmung des Gastgeberlandes und des EB.  

"Bei Interesse an einer CDM-Investition sollte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit (BMU) zurate gezogen werden, da es über Kontakte zu Regierungen der 

Gastgeberländer verfügt und es deren Bereitschaft, zukünftig Gutschriften auszugeben, besser 

einschätzen kann" [UM, 2005].  

2) Kurz-Check und Antrag auf Befürwortung des Investorlandes (optional) 
In der Literatur wird (auf freiwilliger Basis) die Durchführung eines Kurz-Checks empfohlen [BMU, 

2006]. Der Projektentwickler reicht hierzu der deutschen DNA (Deutsche Emissionshandelsstelle, 

DEHSt) zusammen mit der PIN einen schriftlichen und formlosen Antrag auf Befürwortung ein, die 

diesen prüft. Wenn anhand dieser PIN eine spätere Zustimmung wahrscheinlich ist, erteilt die 

DNA ein Befürwortungsschreiben (Letter of Endorsement, LoE). Dieses ist zwar rechtlich nicht 

http://carbonfinance.org/docs/PINTemplate.doc
http://www.ahk.org.br/cdmbrazil/imagens/pin_project_development.doc
http://www.setatwork.eu/downloads/PIN_template_060831.doc
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verbindlich, jedoch vorteilhaft für die Präsentation des Projekts gegenüber der DNA des Gastge-

berlandes, deren Zustimmung i.d.R. erst nach dem Validierungsbericht eingeholt werden kann 

(vgl. Punkt 5) [BMU, 2006].  

3) Projektdesign (Project Design Document, PDD) 
Bei Befürwortung des Projekts erstellt der Projektentwickler das PDD (Kapitel 4.1), wobei hierfür 

eine anerkannte Baseline- und Monitoring-Methode notwendig ist bzw. eine neue Methode entwi-

ckelt und über eine DOE beim EB zur Genehmigung eingereicht werden muss (Kapitel 4.2 ff). 

Formulare für PDDs sind zu finden in [UNFCCC, 2008d]. Das PDD beinhaltet u.a. die Identifikati-

on des Baseline-Szenarios, die Abschätzung der Baseline-Emissionen, den Nachweis der Zusätz-

lichkeit des Projekts (inkl. Durchführung einer Analyse der Umweltauswirkungen), die Vorab-

Ermittlung der Emissionsreduktion, ggf. die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

gemäß den Vorgaben des Gastgeberlandes (falls die Analyse der Umweltauswirkungen den Pro-

jektteilnehmern oder dem Gastgeberland bedenklich erscheinen), sowie die Festlegung eines ge-

eigneten Monitoringplans. Hinweise für die Ermittlung der Emissionsreduktion sind in den Kapiteln 

6.2.5 bis 6.8 zu finden. Anschließend beauftragt er eine für den Projektsektor akkreditierte DOE 

mit der Validierung dieses PDD.  

4) Validierung durch eine DOE 

Die DOE legt das PDD der Öffentlichkeit aus, nimmt Einwände und Kommentare entgegen, prüft 

und veröffentlicht diese. Nach Ablauf der Auslegefrist (1 Monat) erstellt sie einen Validierungsbe-

richt. Befindet die DOE, dass das Projekt allen Anforderungen genügt, legt sie es dem EB zur 

Registrierung (Annahme) vor. 

5) Antrag auf Zustimmung des Gastgeberlandes 
Der Projektträger (oder der hierzu durch ihn bevollmächtigte Projektentwickler) reicht der DNA 

des Gastgeberlandes zusammen mit dem PDD und dem Validierungsbericht einen schriftlichen 

und formlosen Antrag auf Zustimmung ein. Die DNA erteilt dann ggf. ihr Zustimmungsschreiben 

(Letter of Approval, LoA), in dem sie bestätigt, dass das Projekt zur nachhaltigen Entwicklung bei-

trägt. 

6) Registrierung durch das EB 

Das EB registriert das Projekt automatisch, es sei denn, es kommt bei einer eigenen Prüfung zu 

einem gegenteiligen Ergebnis. "Diese Prüfung kann innerhalb von acht Wochen nach der Einrei-

chung des Projekts von einem der beteiligten Länder oder mindestens drei EB-Mitgliedern bean-

tragt werden." [BMU, 2006] 

7) Projektdurchführung und Monitoring 
Nach Umsetzung des Projekts dokumentiert der Projektentwickler die Größen, die im Monito-

ringplan festgelegt wurden, und zeichnet so die tatsächlichen (gemessenen) Projekt-Emissionen 

lückenlos auf. Durch den Abgleich mit der Baseline-Emission, welche im PDD festgehalten ist, 

ermittelt er die Emissionsreduktion und erfasst sie in einem Monitoringbericht. Er beauftragt eine 

für den Projektsektor zugelassene zweite DOE mit der Verifizierung des Monitoringberichts. 
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8) Verifizierung und Zertifizierung durch eine zweite DOE 

Die DOE verifiziert die im Monitoringbericht ermittelten Emissionsreduktionen. Mit ihrer Zertifizie-

rung versichert sie schriftlich, dass die jeweilige Emissionsreduktion tatsächlich erzielt wurde.  

9) Ausstellung der Gutschriften durch das EB 

Nach der Zertifizierung stellt das EB die entsprechende Menge an CDM-Emissionszertifikaten 

(CER) aus, es sei denn, es führt noch einmal eine eigene Überprüfung des Projektes durch. 

10) Antrag auf Zustimmung des Investorlandes (optional) 
Falls die Gutschriften in ein Industrieland transferiert werden sollen, muss zunächst dessen Zu-

stimmung vorliegen [BMU, 2006]. Hierzu stellt der Projektträger (oder der hierzu durch ihn be-

vollmächtigte Projektentwickler) bei der deutschen DNA (DEHSt) zusammen mit dem PDD, dem 

Validierungsbericht und der Zustimmung des Gastgeberlandes einen schriftlichen und formlosen 

Antrag auf Zustimmung, die dann ggf. das Zustimmungsschreiben (Letter of Approval, LoA) er-

teilt. 

 

Da die meisten Unterlagen sowohl beim Gastgeberland als auch beim Investorland eingereicht wer-

den müssen, empfiehlt es sich, alle Unterlagen (auch diejenigen, die bei der deutschen DNA einzurei-

chen sind) in englischer Sprache zu verfassen.  

 

In den Kapiteln 3 und 4 dieser Arbeit sowie auf der Internetseite http://cdm.unfccc.int sind weiterfüh-

rende Informationen zu finden zu: 

 den bereits genehmigten Methoden,  

 dem Tool für den Nachweis der Zusätzlichkeit,  

 Listen der akkreditierten DOEs und der bisher eingerichteten DNAs, sowie  

 allen für die Registrierung beim EB benötigten Formularen. 

 

 

http://cdm.unfccc.int/
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6 Anwendungsbeispiel des CDM für Neuartige Sanitärsysteme 

6.1 Vorwort 

Dringende, oft gestellte Fragen im Zusammenhang mit CDM sind beispielsweise folgende: 

 Ab welcher Projektgröße lohnt sich eine CDM-Beantragung, d.h. wann sind die durch CDM erziel-

ten Zusatzerlöse größer als die durch CDM verursachten Zusatzkosten? 

 Welchen prozentualen finanziellen Zusatznutzen gemessen an den Projektkosten kann CDM 

haben? 

 

Zum einen sind in der vom UNEP Risoe Center herausgegeben CDM-Pipeline [URC, 2008], die alle 

bereits registrierten oder in der Validierung befindlichen CDM-Projekte auflistet und diese regelmäßig 

aktualisiert, derzeit nicht genügend Projekte aus dem Bereich kreislaufwirtschaftsorientierter Sanitär-

konzepte vorhanden, die eine Auswertung und Beantwortung o.g. Fragen ermöglichen würden. Zum 

anderen ist eine Antwort stark abhängig von der berücksichtigten Emissionsreduktionskomponente 

(Kapitel 6.2.5), dem jeweils zugehörigen (meist landesspezifischen) Baseline-Szenario und der ge-

wählten Projekttechnologie, was eine allgemein gültige Aussage unmöglich werden lässt. 

 

Daher werden nachfolgend anhand eines Nicht-CDM-Projekts aus dem Bereich kreislaufwirtschafts-

orientierter Sanitärkonzepte 

 die im Projekt bereits realisierten und die noch möglichen Emissionsreduktionen qualitativ be-

schrieben (Kapitel 6.2.5), 

 die prinzipielle Methode zur Emissionsberechnung aufgezeigt (Kapitel 6.3 bis 6.7), 

 die erzielbaren Emissionsreduktionen zusammengestellt (Kapitel 6.8), sowie 

 eine Gewinnschwelle abgeschätzt (Kapitel 6.9). 

 

Ziel dieser Arbeit ist es nicht, die rechnerischen CDM-Erlöse durch möglichst hohe Methan-Erträge 

aus der Verwertung von Tierdung oder organischen Abfällen aus der Landwirtschaft zu maximieren, 

da deren Berücksichtigung nur lokale Einzellösungen für den ländlichen Raum darstellen, sondern 

ergebnisoffen die Methodik und (für ein bestimmtes Projekt) den CDM-Zusatznutzen kreislaufwirt-

schaftsorientierter Sanitärkonzepte für die Siedlungswasserwirtschaft mit vorwiegend menschlichen 

Abwässern und Bioabfällen zu untersuchen. 

 

6.2 Beschreibung des Projekts 

Für diese Untersuchung wurde das Projekt "Dalit Shakti Kendra" (DSK) in Indien ausgewählt. Dabei 

handelt es sich um ein Ausbildungsinstitut für derzeit ca. 240 Dalits (Kapitel 6.2.1). Bauherr ist der 

Navsarjan Trust mit Sitz in Ahmedabad (Indien), technischer Berater für das Abwassermanagement 

war die seecon gmbh in Wolhusen (Schweiz). 

Die Projektunterlagen (Fotos, Zeichnungen, Datenmaterial) stammen, falls nicht anders angegeben, 

von der seecon gmbh. Fehlende, nicht verfügbare Daten werden ingenieurmäßig abgeschätzt. 
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6.2.1 Hintergrund 

Dalits sind Menschen, die als "Unberührbare" gelten, aus dem indischen Kastensystem oft ausge-

schlossen sind und etwa 16% der indischen Bevölkerung darstellen (Abbildung 7). Als Angehörige der 

untersten Ebene der indischen Gesellschaft erleiden sie Diskriminierung in nahezu allen Bereichen 

(kaum Zugang zu Ausbildung und medizinischer Versorgung, eingeschränkte Wahl des Wohnungsor-

tes und des Berufes). Viele sind Analphabeten, ohne Ausbildung und sehr arm. Sie arbeiten in der 

Lederverarbeitung, als Straßenkehrer, Schuster, landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter oder "Lumpen-

sammler". Letztgenannte Gruppe ist verantwortlich bspw. für die Aushebung von Gräbern, die Beseiti-

gung von Tierkadavern und menschlicher Fäkalien. Die Prinzipien von "Reinheit und Schmutz" schrei-

ben beispielsweise vor, was Dalits sind, wo sie sein und wo sie sich nicht aufhalten dürfen und mit 

wem sie nicht essen oder trinken dürfen [Navsarjan, 2008a]. 

 

 
Abbildung 7 Dalits in Jaipur (Indien)27

 

Der Navsarjan Trust ist eine 1989 durch Martin Macwan gegründete Nichtregierungsorganisation mit 

dem Ziel, die Rechte der Dalits zu stärken und ihre Chancen zu erhöhen. Mit dem Ziel, die Praxis der 

manuellen Beseitigung menschlicher Fäkalien durch die Dalits zu eliminieren und ihre Sanitärversor-

gung zu verbessern, will der Navsarjan Trust zur Umsetzung, Bewertung und Verbreitung sozial und 

kulturell akzeptabler, nachhaltiger und hygienisch unbedenklicher Sanitärkonzepte beitragen und hier-

in eigene Erfahrungen gewinnen. 

 

6.2.2 Projektgröße 

Das Dalit Shakti Kendra (DSK) ist ein Institut zur beruflichen Ausbildung von Dalits, das 1999 vom 

Navsarjan Trust mit finanzieller Unterstützung durch die Schweizerische Direktion für Entwicklung und 

Zusammenarbeit (DEZA) gegründet wurde [Navsarjan, 2008b] (Abbildung 8). Es wurde auf einer Flä-

che von etwa 3,2 Hektar errichtet und befindet sich im Dorf Nani Devti, etwa 30 Kilometer von der 

Stadt Ahmedabad entfernt im Bundesstaat Gujarat (Abbildung 9). Das Ausbildungsinstitut wird im 

                                                      
27 [Wiki, 2008o] 
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Mittel von etwa 220 Studenten genutzt, die gleichzeitig dort leben. Zusammen mit den Gastbesuchern 

und dem Personal befinden sich insgesamt etwa 240 Personen permanent auf dem Campus. Das 

Ausbildungsinstitut (Abbildung 10) besteht u.a. aus (1) einem Wohnheim, (4) einer Werkstatt, (6) einer 

Bücherei, (7) einem Verwaltungs- und Küchengebäude, (9) einem Ausbildungsgebäude, das jedoch 

nur temporär belegt ist, sowie einem Küchengarten mit einer Fläche von ca. 35 x 50 m = 1.750 m2. 

 

 
Abbildung 8 Ansicht des DSK 

 

      
Abbildung 9 Geografische Lage des Projekts 
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Abbildung 10 Grundriss des DSK vor Umsetzung des Projekts 

 

6.2.3 Wassermanagement 

Vor der Projektaktivität wurde das gesamte Abwasser gesammelt und über örtliche Sickergruben 

(Abbildung 10: Nr. 10 u. 11), von denen eine ganz in der Nähe des Wohnheims angeordnet war, in 

den Untergrund versickert. Verschiedene Faktoren trugen jedoch dazu bei, dass dieses Konzept nicht 

gut funktionierte: 

 Die Sickergruben (B/L/T ≅ 5,0 / 5,0 / 3,5 m) waren aufgrund einer unzureichenden Wartung ver-

schlammt, wodurch das Abwasser nur noch ungenügend infiltriert werden konnte. Gleichzeitig 

wurde das Abwasser nicht in Geländehöhe, sondern in einer Tiefe von ca. 3 m unter Gelände in 

diese Gruben eingeleitet. Dadurch waren sowohl der zuleitende Kanal als auch die Sickergruben 

permanent überstaut (Abbildung 11). Dieser Überstau führte zu Geruchsemissionen und beson-

ders in der Regenzeit zu unhygienischen Bedingungen, da das stehende Gewässer eine ideale 

Brutstätte für Mücken darstellte. Aufgrund der Überstauhöhe von ca. 3,5 m und des stehenden 

Gewässers stellte sich ein anaerobes Milieu ein, was anhand der aufsteigenden Gasblasen (Me-

than) erkennbar wird. 

 Der Grundwasserspiegel schwankt zwischen etwa 5 m unter Gelände in der Trockenzeit und nur 

etwa 1,5 m unter Gelände in der Regenzeit (Juni - September). Es ist also anzunehmen, dass 

auch Abwasser in das Grundwasser gelang und damit ein Gesundheitsrisiko darstellte. 
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Abbildung 11 Überstaute Sickergrube mit aufsteigenden Gasblasen 

 

Aus diesen Gründen und mit dem Ziel einer Erweiterung des Instituts begann 07/2004 die Planung für 

ein neues Sanitärkonzept, das im Zeitraum 02/2005 bis 08/2006 umgesetzt wurde. Seitdem besteht 

das geänderte Abwassermanagement im Wesentlichen aus einer Urinseparation, einer Anaerobbe-

handlung von Schwarzwasser (Fäzes und Urin mit Spülwasser) und einer Verwendung der Abläufe 

als Dünger bzw. Bewässerungswasser. Der Betrieb und die Instandhaltung der verschiedenen Sani-

täreinrichtungen werden durch geschultes Personal durchgeführt. Im Detail umfasst das Wasserma-

nagement folgende Komponenten: 

 

6.2.3.1 Wasserversorgung 
Sämtliches Wasser zum Duschen, Wäschewaschen, Geschirrspülen, Kochen und Trinken ist Grund-

wasser, das auf dem Campus aus etwa 200 m Tiefe mit einer elektrisch betriebenen Pumpe (maxima-

le Leistung 20 PS, Betriebszeit etwa 6-7 Stunden pro Tag) in einen Speicherbehälter gefördert wird. 

Von dort aus wird der zum Kochen und Trinken verwendete Teil des Wassers aufgrund seines hohen 

Salzgehaltes unter Druck in eine Umkehrosmosestation gepumpt (maximale Leistung 1 PS), während 

der überwiegende Teil des Wassers direkt verwendet wird. In Tabelle 3 ist der tägliche Wasserbedarf 

zusammengestellt, der größtenteils aus nachfolgenden Kapiteln entnommen wurde: 

 

Tabelle 3 Täglicher Wasserbedarf auf dem Campus 

Verwendungszweck aus Kapitel Verbrauch [L/d] davon evtl. nutzbar28

Spülwasser Gemeinschaftstoiletten 6.2.3.2 1.260 -

Spülwasser Urinale 6.2.3.3 250 -

Duschen, Waschbecken, Wäschewaschen 6.2.3.4 5.800 5.800

Geschirrspülen 6.2.3.4 2.000 2.000

Kochen 6.2.3.4 1.000 1.000

Bewässerung Küchengarten - ? ?

Trinken: ca. 1,5 L/(E·d) · 240 E = 360 L/d - 360 -

Summe  10.670 8.800

                                                      
28 zur Bewässerung des Küchengartens oder als Brauchwasser 
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Da für die Bewässerung des Küchengarten keine Daten zur Verfügung stehen, wird dieser Verwen-

dungszweck bei der Untersuchung nicht berücksichtigt. 

 

Bemerkenswert ist der sehr niedrige einwohnerspezifische Wasserverbrauch von 

10.670 / 240 ≅ 44 L/(E·d). Dieser liegt nach [Metcalf & Eddy, 2003], Tab. 3-9 etwa in der Größenord-

nung des Wasserverbrauchs beispielsweise in Algerien, Marokko und der Türkei von 20-65 L/(E·d) 

bzw. in Südost-Asien von 30-70 L/(E·d) und wird damit als plausibel betrachtet.  

 

Weiter ist zu erkennen, dass eine theoretisch nutzbare Menge von 8.800 L/d (entsprechend ca. 80% 

des Gesamtwasserverbrauchs) zur Verfügung steht, die zur Bewässerung des Küchengartens (Pro-

duktion von Nahrungsmitteln oder Energieplantagen) oder als Brauchwasser zur Spülung von Toilet-

ten, Urinalen und Geschirr verwendet werden könnte. 

 

6.2.3.2 Schwarzwasserbehandlung 
Zwischen dem östlichen Ende des Verwaltungs- und Küchengebäudes und dem Abwasserkanal zur 

Sickergrube wurde ein neuer Sanitärkomplex errichtet, der aus 22 Gemeinschaftstoiletten für Frauen 

und Männer besteht, die ringförmig um eine zentrale Biogasanlage angeordnet wurden (Abbildung 12 

und Abbildung 13). In diesen neuen Gemeinschaftstoiletten wurden handgespülte Hocktoiletten aus 

Keramik nahezu ebenerdig mit dem Fertigfußboden eingebaut (Abbildung 13: oben links), die für die 

Spülung und Analwäsche in der praktischen Anwendung zwischen 3 und 4 Liter Wasser benötigen, für 

das Grundwasser verwendet wird. Dies trägt dazu bei, den Wasserverbrauch zu reduzieren und die 

Verdünnung des Schwarzwassers niedrig zu halten.  

 

Unter Annahme einer mittleren Spülwassermenge von 3,5 L/(E·d) je Toilettenbenutzung und im Mittel 

1,5 Toilettenbenutzungen je Nutzer und Tag ergibt sich bei hier vernachlässigbarem Fäzesvolumen 

eine tägliche Braunwassermenge von 3,5 L/(E · Nutzung) · 240 E · 1,5 Nutzungen/d = 1.260 L/d. Bei 

Annahme einer Urinmenge von 1,2 L/(E·d) sowie deren Aufteilung zu 1/3 auf Gemeinschaftstoiletten 

der Biogasanlage und 2/3 auf die Urinalanlage ergibt sich eine tägliche Urinmenge von 

~1/3 · 1,2 L/(E·d) · 240 E = 96 L/d.  

Die gesamte Schwarzwassermenge ergibt sich damit zu 1.260 + 96 ≅ 1.350 L/d = 1,35 m3/d. 

 

Das anfallende Schwarzwasser wird über dazwischen angeordnete Einlaufkammern (Abbildung 13: 

Nr. 2) der kontinuierlich betriebenen Biogasanlage zugeführt. Obwohl Biogasanlagen aufgrund der 

Temperaturempfindlichkeit der Mikroorganismen für einen optimalen Ertrag konstante Prozesstempe-

raturen benötigen und die Umgebungstemperatur in der benachbarten Stadt Ahmadabad zwischen 

etwa 13°C (Januar) und 40°C (Mai) variieren kann [Canty, 2008], ist diese Anlage nicht beheizt, da die 

Baukosten und der Wartungsaufwand hierfür zu hoch gewesen wären. Es wird jedoch davon ausge-

gangen, dass sich in diesem Klimabereich durch Selbsterwärmung der Bakterienmasse mesophile 

Bedingungen (30°C bis 40°C) einstellen. Mangels verfügbarer Daten wird hier vereinfachend ein über 

das Jahr konstanter Wirkungsgrad angenommen. 
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Die Biogasanlage hat einen Innendurchmesser von 2,75 m und eine Höhe von 5,4 m, von der jedoch 

nur ca. 4,6 m nutzbar sind. Diese Höhe wird jedoch konstant erreicht. Das Volumen beträgt folglich 

π/4 · 2,752 · 4,6 = 27,3 m3. Aufgrund ihres kleinen Volumens besitzt die Anlage keine Mischeinrichtun-

gen. Neben der durch aufsteigende Gasblasen geförderten Umwälzung wird eine teilweise Durchmi-

schung durch die auf verschiedenen Höhen angeordneten Ein- und Auslaufrohre erreicht.  

 

Die hydraulische Verweilzeit beträgt damit etwa 27,3 / 1,35 ≅ 20 Tage. Unter mesophilen Bedingun-

gen bewirkt diese Verweilzeit neben der Biogasproduktion nach [BUW, 2006a], S. 212 auch eine Sta-

bilisierung des Schwarzwassers. 

 

Das ausgefaulte, dünnflüssige Wasser-Schlamm-Gemisch wird auf Schlammtrocknungsbeeten auf-

gebracht (benötigte Pumpenergie: Diesel 1,5 L/Monat), auf denen er trocknet, in Tüten verpackt und je 

nach Bedarf auf den Ackerflächen des Campus zum Anbau von Zierpflanzen wiederverwendet wird. 

Die Nutzung des getrockneten Schlamms zur Nahrungsmittelproduktion ist geplant, wird derzeit je-

doch nicht umgesetzt.  

 

Die Biogasanlage ist eine Anlage mit einer Schwimmglocke ("floating drum"), die gleichzeitig als Gas-

speicher dient und das Gas zu einem konstanten Druck zur Verfügung stellt. Es erfolgt keine Gasauf-

bereitung und -abfüllung, das Biogas wird direkt in der Küche zum Kochen verwendet und ersetzt 

somit einen Teil des bisher verwendeten Flüssiggases (Liquefied Petroleum Gas, LPG). Von ur-

sprünglich 25 Flaschen LPG pro Monat werden durch die Biogasproduktion etwa 2 Flaschen à netto 

16 kg LPG pro Monat eingespart.  

 

Die ursprüngliche Idee, zusätzlich 5-10 Kühe zu halten, um den Campus mit Milch zu versorgen, wur-

de nicht umgesetzt, so dass auch kein Tierdung anfällt. 

 

Das nur gelegentlich anfallende Abwasser aus dem EG und das Schwarzwasser aus dem 1.OG des 

Ausbildungsgebäudes (Abbildung 10: Nr. 9) wird im freien Gefälle der noch funktionierenden Sicker-

grube (Abbildung 10: Nr. 10) zugeführt. Die ursprünglich geplante Feststoffelimination in einem "orga-

nischen Filter" sowie die Zuführung zu einem Versickerungsbeet wurden nicht umgesetzt. Aufgrund 

der geringen Volumina (temporäre Belegung) wird dieses Abwasser im Rahmen dieser Arbeit ver-

nachlässigt. 
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Abbildung 12 Ansicht des Sanitärkomplexes im Bau 

 

 
Abbildung 13 Grundriss des Sanitärkomplexes mit zentraler Biogasanlage 

 

Nach Inbetriebnahme der neuen Gemeinschaftstoiletten wurden alle Toiletten innerhalb des Wohn-

heims (Abbildung 10: Nr. 1) sowie die am Wohnheim befindliche Sickergrube (Abbildung 10: Nr. 11) 

geschlossen und dauerhaft außer Betrieb gesetzt. 

 

6.2.3.3 Gelbwasserbehandlung 
Die alten Gemeinschaftstoiletten (Abbildung 10: Nr. 5) wurden durch eine Urinalanlage ersetzt, die mit 

wasserlosen Frauen- bzw. Männerurinalen ausgestattet wurde (Abbildung 14). Da diese jedoch kein 

Siphon besitzen, war vorgesehen, die Männerurinale mit Membran-Geruchsverschlüssen auszustat-

ten. Aufgrund von nicht näher bekannten Problemen bei deren Einbau wurden diese jedoch nicht ein-
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gesetzt. Auch die Frauenurinale konnten konstruktionsbedingt keine derartigen Geruchsverschlüsse 

erhalten.  

 

Um Geruchsprobleme zu minimieren, werden sowohl die Frauen- wie die Männerurinale mehrmals 

täglich mit Wasser aus der lokalen Wasserversorgung zur Reinigung gespült (Volumen: ca. 250 L/d). 

Aufgrund dieser starken Verdünnung sind die Bedingungen zur Hygienisierung des Urins (pH > 8,8 

und Stickstoffkonzentration > 1 g/l) gemäß den WHO-Richtlinien in Frage gestellt ([WHO, 1996], 

Vol. 4, Tab. 4.6). Dieser Aspekt wird jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht. 

 

 
Abbildung 14 Ansicht eines Frauenurinals 

 

In unmittelbarer Nähe des Wohnheims (Abbildung 10: Nr. 1) wurden zwei Urin-Separations-

Trocknungs-Toiletten errichtet, die in der Nacht als Nottoiletten dienen. Hierzu wurden vorgefertigte 

Hocktoiletten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Abbildung 15) verwendet, die die getrennte Samm-

lung von Urin, Fäzes und Analwaschwasser ermöglichen. Fäzes wird in einer darunter befindlichen 

Einfachkammer getrocknet; Abwasser aus Anal- und Handwäsche wird in einem Blumenbeet versi-

ckert. 

 

 
Abbildung 15 Urin-Separations-Trocknungs-Toilette (vor dem Einbau) 

 

Der abgetrennte Urin aus der Urinalanlage (und den Urin-Separations-Trocknungs-Toiletten) wird in 

vier unterirdischen Behältern aus Beton gesammelt und zur Hygienisierung gelagert. Wenn diese voll 

sind, wird der Urin in einen Speichertank aus Kunststoff gepumpt (elektrisch betriebene Urinpumpe 

mit einer maximalen Leistung von 1 PS und einer Betriebszeit von etwa 1,5 Stunden pro Woche), von 
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wo aus er über Schwerkraft als stickstoffreicher Flüssigdünger im Küchengarten zum Anbau von Nah-

rungsmitteln (Weizen und Papaya) und von Zierpflanzen aufgebracht wird. 

 

Bei Annahme einer Urinmenge von 1,2 L/(E·d) sowie deren Aufteilung zu 1/3 auf die Gemeinschafts-

toiletten des Sanitärkomplexes und zu 2/3 auf die Urinalanlage ergibt sich eine tägliche Urinmenge 

von ~2/3 · 1,2 L/(E·d) · 240 E = 192 L/d. 

 

6.2.3.4 Grauwasserbehandlung 
Direkt an das Wohnheim angrenzend wurden neue Bäder mit Duschen, Waschbecken und Anlagen 

zum Wäschewaschen (Wasserverbrauch ca. 24 L/(E·d) · 240 E ≅ 5.800 L/d) gebaut. Dieses Grauwas-

ser wird in freiem Gefälle in Grauwassergärten geleitet. Da sich diese zu weit weg von der nächsten 

Anbaufläche befinden, wird das Grauwasser dort versickert (zwecks Überflutungsschutz seitlich ge-

schlossener, aber unten offener Betontrog, vgl. Abbildung 16). Geringe Mengen überschüssigen 

Grauwassers, das in den Grauwassergärten nicht direkt versickerbar ist, wird in einem Behälter ge-

sammelt und zur Bewässerung von Zierpflanzen verwendet.  

 

 
Abbildung 16 Grauwassergarten 

 

Es wurde ein neuer Geschirrspülstand gebaut (Abbildung 17). Beim Geschirrspülen wird Asche zum 

Lösen von Fetten verwendet. Der Ablauf (Wasserverbrauch ca. 2.000 L/d) fließt ohne Vorbehandlung 

in einen Speichertank. Ursprünglich war vor dem Speichertank zur Abtrennung von Feststoffen ein 

vertikal durchflossener "organischer Filter" (d.h. ein mit Stroh gefüllter Behälter) geplant. Dieser wurde 

jedoch abweichend von der Planung ohne ausreichendes hydraulisches Gefälle gebaut, so dass das 

Stroh permanent überstaut wurde. Da dessen Reinigungswirkung ausblieb, wird dieser Filter nun um-

gangen, und das Grauwasser fließt direkt in den Speichertank. 

Dieses Grauwasser wird zur Bewässerung von Bäumen verwendet, die an den Geschirrspülstand 

angrenzend als Schattenspender gepflanzt wurden. Die Förderung des Wassers wird durch solarbe-

triebene Pumpen realisiert, die als Geschenk überreicht wurden (Abbildung 18). 

 

 

Das Grauwasser aus dem Küchengebäude (Wasserverbrauch ca. 1.000 L/d) wird analog zum Ge-

schirrspülwasser in freiem Gefälle ohne Zwischenspeicherung direkt in ein Blumenbeet geleitet. Der 

Küchengarten wird mit Grundwasser bewässert. 
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Abbildung 17 Neuer Geschirrspülstand 

 

 
Abbildung 18 Solarkollektor und Wasserpumpe 

 

Das nur gelegentlich anfallende Grauwasser aus dem 1.OG des Ausbildungsgebäudes (Abbildung 10: 

Nr. 9) wird im freien Gefälle über mit Mulch gefüllte Gräben verteilt und zur unterirdischen Bewässe-

rung von nahegelegenen Blumenbeeten und Gärten (Abbildung 19) verwendet. Aufgrund der geringen 

Volumina (temporäre Belegung) wird dieses Abwasser im Rahmen dieser Arbeit vernachlässigt. 

 

 
Abbildung 19 Blumenbeete vor dem Ausbildungszentrum 

 

6.2.3.5 Behandlung der organischen Abfälle 
Die organischen Abfälle werden in aller Regel nicht der Biogasanlage zugeführt, da sich hierfür meist 

niemand zuständig fühlt, wenngleich dies bereits hin und wieder praktiziert wurde. Üblicherweise wer-
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den die organischen Küchenabfälle (ca. 15 kg/d) in einem Erdloch deponiert und der Grasschnitt der 

Pflanzen an lokale Bauern abgegeben. 

 

6.2.4 CDM-Projektgröße 

Nachfolgend soll untersucht werden, ob das vorliegende Projekt noch als Kleinprojekt im Sinne des 

CDM gilt. Hierzu wird für die maßgebliche Einsparkomponente (gezielte Anaerobbehandlung mit Fas-

sung des Methans) überschläglich die Menge des produzierten Methans als CO2-Äquivalent abge-

schätzt und dem Grenzwert für Kleinprojekte gegenüber gestellt.  

 

Die Methanproduktion ergibt sich aus der Summe der zugeführten organischen Masse multipliziert mit 

der spezifischen Biogasproduktion und dem Methangehalt: 

( ) μ⋅⋅⋅+⋅= BUUFF4CH qoTSmoTSmQ  

 

Die Fäzesmasse hängt von der landestypischen Ernährung ab. Für Indien wird eine durchschnittliche 

Fäzesmasse von 0,28 kg/(E·d) angegeben [Geurts, 2005]. Die Urinproduktion in Indien wird nach 

[Franceys et al., 1992] mit 1,2 L/(E·d) bei einer Dichte von 1,0 kg/L angenommen. Deren TS- und 

oTS-Gehalte wurden aus [BUW, 2007], Tab. 7.3 und 7.4 ermittelt unter der Annahme, dass sie global 

gesehen gleich und somit auf indische Verhältnisse übertragbar sind. 

 

Die CSB-Abbauleistung und der daraus resultierende Biogasertrag ist stark abhängig von der Art des 

Substrats, der Verweilzeit und der Reaktorbelastung, und wird angegeben: 

a) entweder in Abhängigkeit von der Menge zugeführter organischer Trockensubstanz (oTSzugeführt) 

b) oder der Menge abgebautem chemischen Sauerstoffbedarf (CSBabgebaut).  

Die Biogasanlage wird mit Schwarzwasser beschickt, das vorwiegend aus Fäzes mit Spülwasser, 

sowie geringen Mengen Urin besteht. Für das Substrat Fäzes wird [Remy et al., 2006], Tab. 42 ein 

spezifischer Biogasertrag von 450 L/(kg oTS) entnommen. Dieser Wert stimmt gut überein mit [BUW, 

2006a], Abb. 6.28 für eine Faulzeit von 20 Tagen im mesophilen Temperaturbereich (Abbildung 20). 

Der Methangehalt liegt bei etwa 60-65% (Speise-, Marktabfälle, Fäkalschlämme) und bis zu 85% (or-

ganisch hoch belastete Abwässer) ([TBW, 1998], Tab. 12, [ATV-DVWK, 2002], Tab. 1 und [ATV-

DVWK, 2003], Tab. 3.1). Er wird konservativ mit 65% angesetzt.  
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Abbildung 20 Gasentwicklung in Abhängigkeit der Faulzeit und Temperatur im Faulturm 

 

Bei einem Betrieb über 24 Stunden und mit: 

Fäzesmasse, feucht:  mF = 0,28 kg/(E·d) 

Trockensubstanzgehalt:  TSF = 30% der Feuchtmasse ([BUW, 2007], Tab. 7.4) 

organischer Trockensubstanzgehalt:  oTSF ≅ 90% von TSF ([BUW, 2007], Tab. 7.4) 

Urinmasse:  mU = 1,2 L/(E·d) · 1,0 kg/L = 1,20 kg/(E·d) 

Trockensubstanzgehalt:  TSU = 5% ([BUW, 2007], Tab. 7.3) 

organischer Trockensubstanzgehalt:  oTSU = 75% von TSU ([BUW, 2007], Tab. 7.3) 

spezifische Biogasproduktion:  qB = 450 L/(kg oTS) 

mittlerer Methangehalt:  μ = 65% 

ergibt sich eine für indische Verhältnisse theoretisch maximale Methanproduktion je Einwohner von: 

( ) 3565,045075,005,020,190,030,028,0Q 4CH ≅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=  L/(E·d). 

 

Hieraus ermittelt sich die jährliche Emission als CO2-Äquivalent wie folgt: 

4CH4CH GWPEWQE ⋅ρ⋅⋅=  

 

Bei ganzjährigem Betrieb (365 Tage) und mit: 

Einwohnerzahl: EW = 240 Personen 

Molmasse Methan: M = 16 g/mol 

Molvolumen Methan:  vM = 22,414 L/mol (unter Normalbedingungen) 

Dichte von Methan:  ρ = M / vM = 16 / 22,414 = 0,714 kg/m3  

GWP von Methan: GWPCH4 = 21 (Kapitel 2.3) 

ergibt sich unter günstigsten Bedingungen eine jährliche Emission als CO2-Äquivalent von: 

461021714,024036535E 6 =⋅⋅⋅⋅⋅= −  t CO2e/a 
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Unter der (optimistischen) Annahme, dass diese Emission durch die Projektaktivität vollständig entfal-

len würde, entspräche dieser Wert der theoretisch möglichen Emissionsreduktion.  

 

Die so ermittelte maximal mögliche Emissionsreduktion von 46 t/a liegt weit unterhalb des Grenzwer-

tes von 60.000 t/a (Kapitel 3.5). Daher ist für dieses Projekt die Anwendung von CDM-Methoden für 

Kleinprojekte möglich. Auf eine analoge Untersuchung für andere Reduktionskomponenten (z.B. 

Wärmeerzeugung) wird hier verzichtet. 

 

6.2.5 Emissionsreduktionspotenzial 

Das erwartete Emissionsreduktionspotenzial von kreislaufwirtschaftsorientierten Sanitärkonzepten 

gegenüber konventionellen oder in Entwicklungsländern gegenwärtig oft praktizierten Abwasserbe-

handlungsverfahren kann sich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – allgemein aus den nachfolgen-

den Komponenten zusammensetzen, die sich aus den Kapiteln 2.4 und 3.5 ergeben. Von diesen wur-

den in dem vorliegenden Projekt jedoch nicht alle realisiert. Nachfolgend wird zunächst jeweils die 

mögliche Reduktionskomponente erläutert und anschließend deren Umsetzung bzw. Umsetzbarkeit 

im Projekt qualitativ untersucht:  

1) Substitution einer konventionellen Kläranlage: 

Einsatz (dezentraler) kreislaufwirtschaftsorientierter Sanitärkonzepte und dadurch Substitution 

konventioneller Sanitärsysteme, was zu Einsparungen an Energie für Bau, Betrieb, Instandhal-

tung/-setzung, Abriss und Beseitigung von Kanalsystem und Kläranlage führen kann. (Hierunter 

fallen beispielhaft ein evtl. vorhandener Vakuumtransport, die mechanische Abwasserreinigung, 

Belüftung der Belebungsbecken, Pumpen, Beheizung, Schlammeindickung, -faulung,  

-entwässerung, -trocknung, -deponierung, -verbrennung, sowie dessen Transport.) Gleichwohl 

kann auch die Stoffstromtrennung an der Quelle im Vergleich zu konventionellen Systemen einen 

höheren Energieverbrauch beim Bau (z.B. Errichtung mehrerer Rohrnetze) oder Betrieb (z.B. Ab-

holsystem) zur Folge haben. Daher sind die verschiedenen Systeme sorgfältig zu analysieren. 

→ hier: 

Das Sanitärkonzept war bereits vor Umsetzung der Projektmaßnahme ein dezentrales Sanitär-

konzept, das nicht an eine konventionelle Kläranlage angeschlossen war. Insofern entfällt diese 

Komponente. 

2) Fassung von Methan: 

Gezielte Anaerobbehandlung der Abwässer und organischen Abfälle mit Fassung und Abfacke-

lung des Methans und dadurch entweder Ersatz der häufig vorkommenden, unkontrollierten Fau-

lung der Abwässer oder Ersatz einer energieintensiven Aerobbehandlung der Abwässer. 

→ hier: 

Die Toilettenabläufe des Sanitärkomplexes werden in einer Biogasanlage gezielt anaerob behan-

delt, die deren unkontrollierte Faulung in den überstauten Sickergruben ersetzt. Die organischen 

Küchen- und Gartenabfälle werden dieser bisher zwar nicht zugeführt, deren möglicher Beitrag 

wird jedoch zusätzlich abgeschätzt. 
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3) Nutzung des Methans: 

Nutzung des gewonnenen Methans zur Wärme- oder Stromerzeugung und dadurch Substitution 

fossiler oder nicht-erneuerbarer Energieträger. (Die Anrechnung der Substitution im Rahmen des 

CDM ist vor allem interessant in Ländern, in denen Energieträger mit hohem Kohlenstoffgehalt, 

d.h. Steinkohle, Erdöl oder Braunkohle, verwendet werden.) Bei entsprechendem Volumen be-

steht auch die Möglichkeit der Einspeisung von Gas oder Strom in ein Verteilernetz und damit ei-

ner großflächigeren Verteilung dieser Energiequellen. 

→ hier: 

Das aus der Anaerobbehandlung der Abwässer erzeugte Biogas wird in der Küche zum Kochen 

verwendet und ersetzt somit einen Teil des bisher verwendeten Flüssiggases (Liquefied Petro-

leum Gas, LPG). Der mögliche Beitrag des Biogases aus der Anaerobbehandlung der organi-

schen Abfälle wird zusätzlich abgeschätzt. Es erfolgt eine reine Wärmeerzeugung.  

Eine kombinierte Wärme-/Stromerzeugung lohnt sich aufgrund des hierfür zu kleinen Projekts 

nicht. Für eine Einspeisung des Gases fehlt die erforderliche Infrastruktur, und die erzeugte Gas-

menge ist hierfür zu klein. 

4) Nutzung von Nährstoffen: 

Rückgewinnung der Makronährstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P2O5) und Kalium (K2O) aus 

menschlichen Fäkalien mit nachfolgender Nutzung als organischer Dünger29, dadurch Substituti-

on von Mineraldünger30 und folglich Einsparungen an Energie für dessen Herstellung, Transport 

und Ausbringung. 

→ hier: 

Der Urin, der einen hohen Anteil an pflanzenverfügbaren Nährstoffen (N, P, K) in geeigneten Pro-

portionen enthält [Remy et al., 2006], wird als organischer Dünger zum Anbau sowohl von Nah-

rungsmitteln (Weizen, Papaya) als auch von Zierpflanzen verwendet. Es wird angenommen, dass 

nur der Anteil des Urins zur Düngung von Nahrungsmitteln anrechenbar im Rahmen des CDM ist. 

Eine Auswertung der Literaturangaben zum Gesamtenergieverbrauch pro Tonne Mineraldünger 

ergibt ein Verhältnis N : P : K von etwa 100 : 34 : 20 nach [Remy et al., 2006], Tab. 53 bzw. von 

etwa 100 : 22 : 18 nach [Gellings et al., 2004], Tab. 2, d.h. der Gesamtenergieverbrauch für mine-

ralische P- und K-Dünger beträgt etwa 20-30% desjenigen für mineralischen N-Dünger. Da 

gleichzeitig der Verbrauch von N-Dünger nach [Gellings et al., 2004], Chap. 3 und Fig. 1 derzeit 

etwa 2,5- bzw. 4-mal höher ist als der Verbrauch von P- bzw. K-Düngern, wird nachfolgend nur 

der Stickstoffdünger näher untersucht.  

Der Faulschlamm der Biogasanlage wird nur zur Düngung von Zierpflanzen verwendet. Da die 

Zierpflanzen im Gegensatz zu Nahrungsmitteln jedoch nicht lebensnotwendig sind, wird der Faul-

schlamm hier als nicht anrechenbar im Rahmen des CDM angesehen. Darüber hinaus soll zum 

Urinieren die Urinalanlage benutzt werden (Kapitel 6.2.3.3). Daher dürfte der Stickstoffgehalt des 

Faulschlamms eher gering sein. Selbst wenn also der Faulschlamm zur Düngung von Nahrungs-

mitteln eingesetzt würde, hätte dies über die ökologischen und ökonomischen Vorteile hinaus 

 
29 wiedergewonnener Dünger aus Tierdung, menschlichen Fäkalien oder organischen Abfällen 
30 künstlich hergestellter Stickstoff-, Phosphor- und/oder Kaliumdünger 
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(z.B. Wiederverwendung des Phosphors, Reduktion der aus den Rohstoffen und dem Herstel-

lungsprozess stammenden Schwermetall- und Salzfrachten) aus o.g. Gründen keinen großen 

Nutzen im Hinblick auf CDM, da sich eine Einsparung beim P- bzw. K-Dünger kaum auswirken 

dürfte. 

5) Nutzung behandelter Abwässer: 

Wiederverwendung behandelter Abwässer als Brauchwasser oder zur Bewässerung von Nah-

rungsmitteln, und dadurch Reduktion des Trinkwasserverbrauchs, was zu Energieeinsparungen 

bei der Förderung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser führen kann. Werden die Ab-

wässer zur Bewässerung von Energieplantagen verwendet, können die so angebauten nach-

wachsenden Rohstoffe (NaWaRo) darüber hinaus als erneuerbare Energieträger zur Substitution 

fossiler oder nicht-erneuerbarer Energieträger angerechnet werden. (Nach Meinung des Autors 

gilt es hierbei jedoch zu verhindern, dass der Anbau von NaWaRo den Anbau von Nahrungsmit-

teln verdrängt, da die Nahrungsmittelversorgung Vorrang vor dem Klimaschutz haben muss.) 

Im Übrigen haben Landwirte in Indien Zugang zu stark subventionierter Energie zum Betrieb der 

Wasserpumpen für die Bewässerung, was zu einem verschwenderischen Umgang mit Wasser 

verleitet. Durch diese Subventionierung existiert eine Barriere, die eine Energieeinsparung durch 

Grauwasser-Wiederverwendung verhindert und die zu höheren Emissionen führt. Damit ist die 

Voraussetzung für die Zusätzlichkeit dieser Einsparkomponente gegeben (Kapitel 4.5.2.1). 

→ hier: 

Das Grauwasser wird überwiegend zur Bewässerung von Zierpflanzen, Schatten spendenden 

Bäumen oder Blumenbeeten verwendet und daher als nicht anrechenbar im Rahmen des CDM 

angesehen. Selbst unter der Annahme, dass der zur Wiederverwendung zur Verfügung stehende 

Anteil von etwa 80% (Kapitel 6.2.3.1) des Gesamtwasserverbrauchs vollständig zur Bewässerung 

von Nahrungsmitteln oder als Brauchwasser genutzt werden würde, beschränkt sich der Energie-

verbrauch, der hierdurch möglicherweise reduziert werden könnte, bei diesem Projekt zum über-

wiegenden Teil auf denjenigen zur Förderung des Grundwassers. Dieser Energieverbrauch (EC) 

beträgt überschläglich: 

EC = 80% · 20 PS · 0,735 kW/PS · 7 h/d · 365 d · 10-3 = 30.050 kWh/a. 

Mit einem Emissionsfaktor von EF = 0,883 kg CO2/kWh (niedrigerer Wert in Kapitel 6.3.2) ergibt 

sich eine mögliche Emissionsreduktion (ER) von: 

ER = 30.050 kWh/a · 0,883 kg CO2/kWh · 10-3 = 26,5 t CO2e/a. 

Obwohl diese Menge vielversprechend ist, wird diese Reduktionskomponente im Rahmen dieser 

Arbeit nicht untersucht, da hier das Grauwasser nicht zur Bewässerung von Nahrungsmitteln oder 

als Brauchwasser genutzt wird. Sie sollte jedoch bei jeder Potenzialabschätzung berücksichtigt 

werden, insbesondere dann, wenn im Baseline-Szenario zusätzlich eine energieintensive Aufbe-

reitung oder eine Verteilung des Trinkwassers über große Distanzen erfolgt.  
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Darüber hinaus bestehen weitere prinzipielle Möglichkeiten zur Emissionsminderung durch: 

6) Abwasserwärmenutzung (Energierückgewinnung aus Abwasserkanälen oder aus Kläranlagen) 

7) Abwärmenutzung (Energierückgewinnung aus der bei der Verdichtung erwärmten Druckluft zur 

Belüftung evtl. vorhandener Belebungsbecken) 

8) Trinkwasserkraftwerke (bei entsprechendem hydraulischen Gefälle zwischen Ort der Gewinnung 

und Ort der Nutzung) 

9) Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung durch Blockheizkraftwerke oder Brennstoffzellen (z.B. Karbo-

nat-Brennstoffzelle CFC oder Mikrobielle Brennstoffzelle MFC) zur Wärme- und Stromproduktion 

Diese sind jedoch bei Neuartigen Sanitärsystemen bzw. für Entwicklungsländer kaum relevant und 

werden daher hier nicht weiter verfolgt. 

 

Es wird deutlich, dass zur Abschätzung der Emissionsreduktionen meist eine Energiebilanz durchzu-

führen ist. Streng genommen müsste für die Baseline- und Projekt-Szenarien eine Lebenszyklus-

Analyse durchgeführt werden, bei der sämtliche über die jeweilige Lebensdauer anfallenden Energie-

aufwendungen z.B. für Bau, Betrieb, Instandhaltung/-setzung, Abriss und Beseitigung der einzelnen 

Anlagen berücksichtigt werden. Sowohl die CDM-Methoden zur Ermittlung der Emissionsreduktionen 

als auch die IPCC-Richtlinien zur Erstellung nationaler Bestandsaufnahmen der Treibhausgasemissi-

onen berücksichtigen vereinfachend jedoch nur die Energieaufwendungen für den jeweiligen Betrieb. 

Diese Vorgehensweise steht im Einklang mit [Remy et al., 2006], Kap. 5, wonach die Bauphase von 

Sanitärsystemen in vereinfachten Lebenszyklus-Analysen vernachlässigt werden kann. 

 

Die für dieses Projekt identifizierten Reduktionskomponenten werden in nachfolgenden Kapiteln 6.3 

bis 6.7 quantifiziert. Wie in Kapitel 4.2.1.1 beschrieben muss für jede Reduktionskomponente das 

jeweilige Baseline-Szenario mit den zugehörigen Baseline- und Projekt-Emissionen ermittelt werden. 

Für diejenigen Komponenten, für die bereits eine anerkannte Baseline- & Monitoring-Methode exis-

tiert, wird diese nachfolgend angewendet. Für jene Komponenten, für die eine solche Methode nicht 

existiert, wird ein eigener Ansatz gewählt, der – falls dessen Nutzen angerechnet werden soll – als 

neue CDM-Methode zu beantragen wäre.  

 

Es wird vereinfachend davon ausgegangen, dass die ermittelten Emissionen jährliche Mittelwerte 

darstellen, die über den angestrebten Kreditierungszeitraum konstant bleiben. Daher entfällt hier der 

sonst vorgesehene Index "y" für das Jahr, für das die Emissionen ermittelt werden. Ausgenommen 

hiervon sind Emissionen, die jährlich variieren und dann für jedes Jahr separat ermittelt werden (Kapi-

tel 6.4.1). 
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6.3 Fassung von Methan aus der Faulung der Abwässer 

Die Toilettenabläufe des Sanitärkomplexes werden in einer Biogasanlage gezielt anaerob behandelt, 

die deren unkontrollierte Faulung in den überstauten Sickergruben ersetzt. Hierfür steht die CDM-

Methode AMS-III.H. [UNFCCC, 2008i] zur Verfügung, die nachfolgend angewandt wird. Die Projekt-

grenze hierbei ist der "physikalische, geografische Standort, an dem die Abwasser-/Schlamm-

behandlung stattfindet" (AMS-III.H., Abs. 10).  

 

Die Existenz der Sickergruben vor Umsetzung der Projektaktivität legt zwar vorerst den Schluss nahe, 

dass es sich hierbei um die Einleitung eines unbehandelten Abwasserstroms in die terrestrische Um-

welt bzw. in das Grundwasser handele. Aufgrund der Tatsache jedoch, dass die Sickergruben mit 

einer Höhe von ca. 3,5 m permanent überstaut waren und das Gewässer stagnierte (Kapitel 6.2.3), ist 

dieser Ansatz nicht gerechtfertigt. Wie in Abbildung 11 anhand der aufsteigenden Gasblasen zu er-

kennen ist, stellte sich ein anaerobes Milieu ein. Diese Situation herrschte das ganze Jahr über vor, 

besonders prekär war die Lage jedoch während der Regenzeit. 

 

Die o.g. Methode ist u.a. anwendbar auf die "Einführung einer Fassung und Abfackelung von Methan 

in ein vorher anaerobes Abwasserbehandlungssystem", zu dem auch anaerobe Teiche zählen, wobei 

das "gewonnene Methan auch zur Wärme- oder Stromerzeugung verwendet werden kann" (AMS-

III.H., Abs. 1iv, 2a und 3).  

 

Motivation für die Projektaktivität waren die mangelhaften hygienischen Bedingungen sowie eine ge-

wünschte Erweiterung des Instituts (Kapitel 6.2.3). Nach Aussagen des technischen Beraters (seecon 

gmbh) hätte es jedoch ohne dessen Initiative an der Art des damaligen Abwassermanagements keine 

Veränderung gegeben. Dies wird bestätigt und bekräftigt durch Angaben in PDDs von vergleichbaren 

anderen, bereits registrierten CDM-Projekten in Indien, wonach anaerobe Abwasserteiche den ge-

genwärtigen Trend der Abwasserbehandlung darstellen [UNFCCC, 2006d], die geltenden Umwelt-

schutzbestimmungen vollkommen einhalten [UNFCCC, 2005c] und keine gesetzliche Verfügung zur 

Fassung und Nutzung von Methan aus anaerober Abwasserbehandlung existiert UNFCCC, 2007f]. 

Das Baseline-Szenario in diesem Fall ist daher das "bestehende anaerobe Abwasserbehandlungssys-

tem ohne Fassung und Abfackelung des Methans" (AMS-III.H., Abs. 23iv). 

 

6.3.1 Baseline-Emissionen 

Die Baseline-Emissionen aus der Fassung von Methan aus der Faulung der Abwässer bestehen all-

gemein aus folgenden Anteilen, die nachfolgend einzeln ermittelt werden (AMS-III.H., Gl. (16)): 

final,streated,wwpowerww,4CH,cap BEBEBEBE ++=  

worin: 

BEpower  Emissionen aus dem Verbrauch fossiler bzw. nicht erneuerbarer Energieträger für 

die Abwasser- oder Schlammbehandlung 

BEww,treated  Emissionen aus abbaubarem organischem Kohlenstoff im behandelten Abwasser 

BEs,final  Emissionen aus der anaeroben Zersetzung des produzierten Schlammes 
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Emissionen aus dem Verbrauch fossiler bzw. nicht erneuerbarer Energieträger 
Das gesammelte Abwasser fließt per Schwerkraft den Sickergruben zu. Für die Ableitung und die 

Behandlung wird keine Energie verbraucht. Daher fallen in Übereinstimmung mit AMS-III.H., Abs. 24b 

auch keine Emissionen aus der Abwasser- oder Schlammbehandlung an: 

0BEpower =  

 

Emissionen aus abbaubarem organischem Kohlenstoff im behandelten Abwasser 
Nach AMS-III.H., Gl. (17) und (18) ist hier anzusetzen: 

4CHtreatment,wwww,oremoved,wwwwtreated,ww GWPMCFBCODQBE ⋅⋅⋅⋅=  

worin: 

Qww  Volumenstrom des behandelten Abwassers 

CODww,removed  CSB-Abbau des Abwasserbehandlungssystems 

Bo,ww  Methan-Entstehungspotenzial des Abwassers 

MCFww,treatment  Methan-Korrekturfaktor des Abwasserbehandlungssystems (Methanisierungsgrad) 

GWPCH4  Treibhauspotenzial von Methan 

 

Mit der in Kapitel 6.2.3.2 ermittelten Schwarzwassermenge von 1,35 m3/d ergibt sich der jährliche 

Volumenstrom des behandelten Abwassers zu: 

49336535,1Qww =⋅=  m3/a 

 

Seitens des technischen Beraters (seecon gmbh) wurde ein einwohnerbezogener CSB-Wert des 

Schwarzwassers, das im Baseline-Szenario den Sickergruben zugeleitet worden wäre, von 48 g/(E·d) 

angegeben. Durch Vergleich mit Literaturwerten zum CSB-Gehalt von Fäzes von 19…55 g/(E·d) 

([BUW, 2007], Tab. 7.4) bzw. zum BSB5-Gehalt von häuslichem Abwasser in Indien ([IPCC, 2006], 

Vol. 5, Chap. 6, Tab. 6.4) erscheint dieser Wert plausibel. Mit der Anzahl angeschlossener Personen 

von 240 und der in Kapitel 6.2.3.2 ermittelten Schwarzwassermenge von 1,35 m3/d ergibt sich eine 

CSB-Zulaufkonzentration des eingeleiteten Abwassers von: 

CODww,untreated = (48 · 240 / 1,35) · 10-3 = 8,5 g/L = 8,5 kg/m3  

 

Mit der vorliegenden Geometrie der zwei überstauten Sickergruben (Oberfläche von ca. 

2 · 25 = 50 m2 < 10-15 m2/EW · 240 EW ≅ 3.000 m2) handelt es sich nach [DWA, 2005] nicht um unbe-

lüftete Abwasserteiche sondern um Absetzteiche. Im Gegensatz zu Abwasserteichen, mit denen hö-

here Abbaugrade erreichbar sind, werden für anaerobe Absetzteiche für kommunales Abwasser in der 

Literatur u.a. folgende Abbaugrade genannt: 

 Aus [Driouache, 1999], Tab. 3.3 lässt sich für einen Absetzteich, der mit 3-4 m Tiefe, seiner ein-

wohnerspezifischen organischen Belastung und den klimatischen Bedingungen in Marokko sehr 

gut mit dem hier vorliegenden Absetzteich und seinen Randbedingungen übereinstimmt, ein CSB-

Abbaugrad von 58% ermitteln.  

 In [Papadopoulos et al., 2003] wird für einen 4 m tiefen Absetzteich für häusliches Abwasser in 

Griechenland ein CSB-Abbaugrad von 53% angegeben. 
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Unter Berücksichtigung des nicht ausgeräumten Faulschlamms und des damit einhergehenden hohen 

Schlammalters, der Nichtberücksichtigung der Emissionen der Schlammphase sowie des konservati-

ven Ansatzes des MCF-Wertes (s.u.) wird hier konservativ ein CSB-Abbaugrad im Baseline-Szenario 

von ηB = 50% angenommen. Die Tatsache, dass dieser Abbaugrad mit dem Abbaugrad der Biogasan-

lage im Projektszenario (ηP) übereinstimmt, ist Zufall. Hierbei besteht kein kausaler Zusammenhang. 

 

Damit wird ein CSB-Abbau angenommen von: 

25,45,85,0CODCOD untreated,wwBremoved,ww =⋅=⋅η=  kg/m3 

 

Nach [Bischofsberger et al., 2005], S. 59 und [Keicher et al., 2003] beträgt die theoretische Methan-

produktion 0,35 m3 CH4/kg CSBabgebaut. Mit der Dichte von Methan von 0,714 kg/m3 (Kapitel 6.2.4) 

lässt sich diese angeben mit 0,35 · 0,714 = 0,25 kg CH4/kg CSBabgebaut. Zur Berücksichtigung von Un-

sicherheiten ist als Methan-Entstehungspotenzial des Abwassers der IPCC-Standardwert anzusetzen: 

21,0B ww,o =  kg CH4 /kg COD 

 

Als Methan-Korrekturfaktor des Abwasserbehandlungssystems ist als konservative Annahme der un-

tere Grenzwert gemäß Tabelle 4 anzusetzen. Mit einer Überstauhöhe von 3,5 m > 2 m handelt es sich 

um einen anaeroben Absetzteich (anaerobic deep lagoon). Damit: 

8,0MCF final,ww =  

 

Als GWP von Methan ist anzusetzen (Kapitel 2.3): 

21GWP 4CH =  

 

Damit betragen die Emissionen aus abbaubarem organischem Kohlenstoff im behandelten Abwasser: 

39,710218,021,025,4493BE 3
treated,ww =⋅⋅⋅⋅⋅= −  t CO2e/a 
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Tabelle 4 IPCC-Standardwerte für den Methan-Korrekturfaktor (MCF)31

 
 

Emissionen aus der anaeroben Zersetzung des produzierten Schlammes 
Die in den Sickergruben durch den anaeroben Abbau produzierte Schlammmenge ist sehr gering. Es 

findet keine Schlammabtrennung und -behandlung statt. Der Schlamm lagert sich am Boden und am 

Rand der Sickergrube ab und zersetzt sich dort zusammen mit der wässrigen Phase anaerob. Die 

Emissionen aus der anaeroben Zersetzung des produzierten Schlammes werden konservativ nicht 

angesetzt: 

0BE final,s =  

 

Summe 
Damit ergeben sich im Baseline-Szenario Methan-Emissionen aus der Faulung der Abwässer von: 

39,7039,70BE ww,4CH,cap =++=  t CO2e/a 

Eine Zusammenstellung der ermittelten Emissionsanteile findet sich in Tabelle 8. 

                                                      
31 [IPCC, 2006], Chap. 6, Tab. 6.3 
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6.3.2 Projekt-Emissionen 

Die Projekt-Emissionen bestehen nach AMS-III.H., Abs. 12 bis 22 aus folgenden Anteilen: 

leakage.physupgradingdissolvedfugitivefinal,streated,wwpowerww,4CH,cap PEPEPEPEPEPEPEPE ++++++=  

worin: 

PEpower  Emissionen aus dem Verbrauch fossiler bzw. nicht erneuerbarer Energieträger 

PEww,treated  Emissionen aus abbaubarem organischem Kohlenstoff im behandelten Abwasser 

PEs,final  Emissionen aus der anaeroben Zersetzung des produzierten Schlammes 

PEfugitive  Emissionen aus ungewollter Methan-Freisetzung bei dessen Fassung und Nutzung 

PEdissolved  Emissionen aus gelöstem Methan im behandelten Abwasser 

PEupgrading  Emissionen im Zusammenhang mit der Biogasaufbereitung und -komprimierung 

PEphys.leakage  Emissionen aus Undichtigkeiten der Gasrohrleitungen 

 

Emissionen aus dem Verbrauch fossiler bzw. nicht erneuerbarer Energieträger 
Die Biogasanlage hat weder Heizung noch Mischeinrichtungen. Es findet auch keine Aufbereitung, 

Abfüllung und Verteilung des Biogases statt. Daher beschränkt sich der Energieverbrauch des Pro-

jekts auf denjenigen für die diversen Pumpen. Hier werden nur jene Pumpen angerechnet, die im wei-

testen Sinne mit der Komponente "Fassung von Methan" zu tun haben. Dies sind: 

 1 Schlammpumpe 

 1 Urinpumpe 

 

Nicht berücksichtigt werden die Anlagen, die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung bzw. 

Grauwasserbehandlung stehen (z.B. Grundwasserpumpe, Umkehrosmosestation), da die Nutzung 

behandelter Abwässer hier nicht berücksichtigt wird (Kapitel 6.2.5, Punkt 5). Die Grauwasserpumpe 

(Abbildung 18) bleibt ebenso unberücksichtigt, da sie als solarbetriebene Anlage im Projektszenario 

nur Energie aus erneuerbarer Energie verbraucht. 

 

Zur Bestimmung der Emissionen wird in AMS-III.H., Abs. 13 auf die Methode AMS-I.D. verwiesen. 

Nach AMS-I.D., Abs. 9 ergeben sich die Emissionen aus dem Verbrauch fossiler bzw. nicht erneuer-

barer Energieträger aus dem Produkt aus Energieverbrauch und einem Emissionsfaktor: 

( ) EFECECPE elecfossilpower ⋅+=  

worin: 

ECfossil  Verbrauch fossiler Energieträger 

ECelec  Verbrauch von Strom aus nicht erneuerbarer Energie 

EF  Emissionsfaktor 

 

Die Schlammpumpe hat einen Dieselverbrauch von 1,5 L/Monat (Kapitel 6.2.3.2). Der Heizwert von 

Diesel wird nach [IPCC, 2006], Vol. 2, Chap. 1, Tab. 1.2 mit NCVDiesel = 43,0 MJ/kg angesetzt. Mit der 

Dichte von Diesel von ρ = 0,845 kg/L [Wiki, 2008m] und dem Umrechnungsverhältnis 3,6 MJ/kWh 

ergibt sich der Energieverbrauch der Schlammpumpe zu: 

ECfossil = 1,5 L/m · 12 m/a · 43,0 MJ/kg · 0,845 kg/L / 3,6 MJ/kWh = 182 kWh/a 
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Die elektrisch betriebene Urinpumpe hat eine Betriebszeit von etwa 1,5 h/Woche bei einer maximalen 

Leistung von 1 PS (Kapitel 6.2.3.3). Unter für Projektemissionen konservativer Annahme einer Leis-

tungsaufnahme von 100% und dem Umrechnungsfaktor 0,735 kW/PS ergibt sich der Energie-

verbrauch der Urinpumpe zu: 

ECelec = 1,5 h/w · 52 w/a · 1 PS · 0,735 kW/PS = 57 kWh/a 

 

Als Emissionsfaktor ist nach AMS-I.D., Abs. 9 anzusetzen: 

a) entweder der Mittelwert aus der "Operating Margin" (OM) und der "Built Margin"(BM) 

b) oder der gewichtete durchschnittliche Emissionsfaktor des gegenwärtigen Energiemixes.  

Aus der PDD eines vergleichbaren indischen PDD [UNFCCC, 2005c] wurden folgende Werte ent-

nommen: EF = 0,883 kg CO2/kWh für Fall "a" und EF = 0,934 kg CO2/kWh für Fall "b". Da es sich hier 

um Projektemissionen handelt, wird konservativ der höhere Wert angesetzt, d.h. 

EF = 0,934 kg CO2/kWh. (Hinweis: Die in [UNFCCC, 2005c], S. 15 angegebenen Werte mit den Ein-

heiten "kg CO2/MWh" sind um den Faktor 103 zu klein. Daher wurden die Einheiten hier korrigiert auf 

"kg CO2/kWh".) 

 

Damit ergeben sich Projektemissionen aus dem Energieverbrauch von: 

( ) 22,010934,057182PE 3
power =⋅⋅+= −  t CO2e/a  ≅ 0 

 

Emissionen aus abbaubarem organischem Kohlenstoff im behandelten Abwasser 
Nach AMS-III.H., Abs. 14 ermitteln sich diese wie folgt: 

4CHfinal,wwww,otreated,wwwwtreated,ww GWPMCFBCODQPE ⋅⋅⋅⋅=  

worin: 

Qww  Volumenstrom des behandelten Abwassers 

CODww,treated  CSB-Konzentration des Ablaufs des Abwasserbehandlungssystems 

Bo,ww  Methan-Entstehungspotenzial des Abwassers 

MCFww,final  Methan-Korrekturfaktor des Abwasserbehandlungssystems (Methanisierungsgrad) 

GWPCH4  Treibhauspotenzial von Methan 

 

Als Methan-Korrekturfaktor des Abwasserbehandlungssystems ist als konservative Annahme der obe-

re Grenzwert gemäß Tabelle 4 anzusetzen. Der Ablauf der Biogasanlage wird auf Schlammtrock-

nungsbeeten aufgebracht, auf denen er unter aeroben Bedingungen trocknet. Es erfolgt also keine 

Einleitung in ein Gewässer. Der vorgesehene IPCC-Standardwert von 0,2, der bei Einleitung von sehr 

hohen organischen Belastungen in die aquatische Umwelt u.U. auftreten kann (sea, river or lake dis-

charge), erscheint daher hier als nicht gerechtfertigt. Unter Berücksichtigung der sonstigen vorhande-

nen Sicherheitsreserven (z.B. PEfugitive und PEdissolved) wird hier angesetzt: 

0MCF final,ww =  

 

Damit betragen die Emissionen aus abbaubarem organischem Kohlenstoff im behandelten Abwasser: 

0PE treated,ww =  
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Emissionen aus der anaeroben Zersetzung des produzierten Schlammes 
Analog zur Situation im Baseline-Szenario (BEs,final, vgl. Kapitel 6.3.1) ist auch hier die produzierte 

Schlammmenge sehr gering und besteht hauptsächlich aus Überschußschlamm. Da in dieser Biogas-

anlage keine Trennung der Klarwasser- von der Schlammphase erfolgt, wird dieser Über-

schußschlamm als Schlamm-Wasser-Gemisch kontinuierlich ausgetragen und anschließend unter 

aeroben Bedingungen kontrolliert getrocknet, bevor er als Bodenverbesserer verwendet wird. Es fin-

det folglich keine anaerobe Zersetzung des produzierten Schlammes an. Daher entfällt dieser Term: 

0PE final,s =  

 

Emissionen aus ungewollter Methan-Freisetzung bei dessen Fassung und Nutzung 
Diese setzen sich nach AMS-III.H., Abs. 16 zusammen aus den flüchtigen Emissionen der Abwasser-

behandlung und der Schlammbehandlung: 

s,fugitiveww,fugitivefugitive PEPEPE +=  

Da keine anaerobe Schlammbehandlung existiert (PEfugitive,s = 0), vereinfacht sich die Gleichung zu: 

( ) 4CHwwremovedww,owwwwww,fugitivefugitive GWPMCFCODBQCFE1PEPE ⋅⋅⋅⋅⋅−==  

worin: 

CFEww  Wirkungsgrad der Einrichtungen zur Fassung und Nutzung des Methans 

Qww  Volumenstrom des behandelten Abwassers 

CODremoved  CSB-Abbau des Abwasserbehandlungssystems 

Bo,ww  Methan-Entstehungspotenzial des Abwassers 

MCFww  Methan-Korrekturfaktor des Abwasserbehandlungssystems (Methanisierungsgrad) 

GWPCH4  Treibhauspotenzial von Methan 

 

Da kein geeigneter anderer Wert verfügbar ist, wird zur Berücksichtigung der Undichtigkeit der 

Schwimmglocke der Biogasanlage und des Wirkungsgrades bei der Wärmeerzeugung der IPCC-

Standardwert angesetzt von: 

9,0CFEww =  

 

Der jährliche Volumenstrom des behandelten Schwarzwassers beträgt (Kapitel 6.3.1): 

493Qww =  m3/a 

 

Das Methan-Entstehungspotenzial des Abwassers kann mit dem IPCC-Standardwert angesetzt wer-

den (Kapitel 6.3.1): 

21,0B ww,o =  kg CH4 /kg COD 

 

Über den CSB-Gehalt des Ablaufs der Biogasanlage liegen keine Messwerte vor. Dieser wird daher 

über den Abbaugrad abgeschätzt, der nachfolgend zunächst aus dem eingesparten Gasvolumen 

rückgerechnet und dann mit Literaturangaben verglichen wird. 
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Der Heizwert von LPG wird nach [IPCC, 2006], Vol. 2, Chap. 1, Tab. 1.2 mit NCVLPG = 47,3 MJ/kg 

angesetzt. Der Heizwert von Biogas wird nach [FAO, 1996] mit 20 MJ/m3 und nach [Bischofsberger et 

al., 2005], Kap. 7.7 je nach Methangehalt zwischen 21 und 23 MJ/m3 angegeben. Er wird hier konser-

vativ mit NCVBiogas = 20 MJ/m3 angesetzt. Damit ergibt sich ein Umrechnungsfaktor von 

47,3 / 20 = 2,365 m3 Biogas / kg LPG.  

 

Die Einsparung aufgrund der Biogasproduktion beträgt monatlich 2 Flaschen zu 16 kg netto (Kapitel 

6.2.3.2). Hiermit sowie mit einem Methangehalt von 65% (Kapitel 6.2.4) beträgt die Menge des produ-

zierten Methans:  

QCH4 = 2 · 16 kg/Monat · 12 Monate · 2,365 · 65% = 590 m3/a.  

 

Nach [Bischofsberger et al., 2005], S. 59 und [Keicher et al., 2003] stehen produziertes Methan und 

abgebauter CSB im Verhältnis 0,35 m3 CH4/kg CSBabgebaut. Dieser Wert resultiert aus den stöchio-

metrischen Beziehungen bei der Oxidation von Methan und setzt eine vollständige Reaktion voraus. In 

der Praxis liegt dieser Wert nach [TBW, 1998], Tab. 14 vielmehr bei etwa 0,20 m3 CH4/kg CSBabgebaut.  

 

Mit dem jährlichen Volumenstrom des behandelten Schwarzwassers von Qww = 493 m3/a ergibt sich 

damit ein CSB-Abbau von:  

CODww,removed = 590 / (0,20 · 493) = 5,98 kg/m3.  

 

Bei einer CSB-Zulaufkonzentration von CODww,untreated = 8,5 kg/m3 (Kapitel 6.3.1) entspricht dies einem 

CSB-Abbaugrad von ηP = 5,98 / 8,5 = 70%.  

Unter Berücksichtigung der hier vorliegenden Unsicherheiten der Eingangsgrößen (Anzahl eingespar-

ter Flaschen LPG) erscheint dieser Wert jedoch nicht abgesichert, weswegen ein Vergleich mit Litera-

turwerten erfolgt. 

 

In der Literatur werden für die Anaerobbehandlung von kommunalem Abwasser u.a. folgende CSB-

Abbaugrade genannt: 

 65-75% nach [Bischofsberger et al.: 2005], Kap. 5.5.6. Diese Werte beziehen sich jedoch aus-

schließlich auf UASB-Reaktoren. 

 60-80% nach [TBW, 1998], Tab. 33 und 34. Diese Werte beziehen sich jedoch ebenso auf UASB-

Reaktoren. 

 65-70% nach [Peter-Fröhlich et al., 2007] der Abwasserreinigungsanlage Berlin-Stahnsdorf für die 

mit kommunalem Abwasser beschickten Biogasanlagen, die jedoch thermophil über eine Aufent-

haltszeit von 5-7 Tagen betrieben wurden. 

 Eine relative Gasproduktion von 40-50% nach [LfU, 2007] für landwirtschaftliche Substrate und 

NaWaRo mit einer Aufenthaltszeit von 20 Tagen im mesophilen Temperaturbereich, die direkt 

proportional zum abgebauten CSB ist. 

 Nach [Kujawa-Roeleveld et al., 2003] wurde für "accumulation reactors", die mit einer Mischung 

aus Fäzes, Urin und Küchenabfällen beschickt wurden, ein Methanisierungsgrad (entspr. CSB-

Abbaugrad) von 30-50% empirisch ermittelt. 
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Bei der vorliegenden Biogasanlage handelt es sich nicht um einen Schlammbettreaktor (UASB), son-

dern um einen Ausschwemmreaktor (CSTR), wodurch die Werte für UASB-Reaktoren nicht direkt 

übertragbar sind. Im Hinblick auf die angegebenen CSB-Abbaugrade der übrigen Anlagen wird hier 

ein CSB-Abbaugrad im Projektszenario von ηP = 50% angenommen.  

 

Mit der CSB-Zulaufkonzentration von CODww,untreated = 8,5 kg/m3 (Kapitel 6.3.1) beträgt der CSB-

Abbau: 

25,45,85,0CODCOD untreated,wwPremoved,ww =⋅=⋅η=  kg/m3  

 

Der Methan-Korrekturfaktor wird in Tabelle 4 für die Anaerobbehandlung von häuslichem Abwasser 

(anaerobic reactor) angegeben zwischen 0,8 und 1,0. Für Projektemissionen ist als konservative An-

nahme der obere Grenzwert anzusetzen: 

0,1MCFww =  

 

Als GWP von Methan ist anzusetzen (Kapitel 2.3): 

21GWP 4CH =  

 

Damit betragen die Projektemissionen aus ungewollter Methan-Freisetzung: 

( ) 92,010210,125,421,04939,01PE 3
fugitive =⋅⋅⋅⋅⋅⋅−= −  t CO2e/a 

 

Emissionen aus gelöstem Methan im behandelten Abwasser 
Nach AMS-III.H., Abs. 17 ist: 

4CHtreated,ww,4CHwwdissolved GWPSQPE ⋅⋅=  

worin: 

Qww  Volumenstrom des behandelten Abwassers 

SCH4,ww,treated  Konzentration gelösten Methans im behandelten Abwasser 

GWPCH4  Treibhauspotenzial von Methan 

 

Die Konzentration gelösten Methans im behandelten Abwasser ist u.a. stark temperaturabhängig. 

Aufgrund nicht verfügbarer Messungen kann bei anaerober Abwasserbehandlung jedoch folgender 

Standardwert angenommen werden (AMS-III.H., Abs. 17): 
4

treated,ww,4CH 101S −⋅=  t/m3  

 

Mit dem jährlichen Volumenstrom des behandelten Schwarzwassers von Qww = 493 m3/a (Kapitel 

6.3.1) und dem GWP von Methan von GWPCH4 = 21 (Kapitel 2.3) betragen die Projektemissionen aus 

gelöstem Methan im behandelten Abwasser: 

04,12110493PE 4
dissolved =⋅⋅= −  t CO2e/a 
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Emissionen im Zusammenhang mit der Biogasaufbereitung und -komprimierung 
Es findet keine Aufbereitung und Komprimierung/Abfüllung des Biogases statt. Daher entfällt dieser 

Term: 

0PEupgrading =  

 

Emissionen aus Undichtigkeiten der Gasrohrleitungen 
Da das Biogas nicht in einem Gasrohrnetz zum Endverbraucher transportiert wird, entfällt auch dieser 

Term: 

0PE leakage.phys =  

 

Summe 
Damit ergeben sich Projektemissionen bei der Fassung von Methan aus dem Abwasser von: 

leakage.physupgradingdissolvedfugitivefinal,streated,wwpowerww,4CH,cap PEPEPEPEPEPEPEPE ++++++=  

96,10004,192,0000PE ww,4CH,cap =++++++=  t CO2e/a 

 

6.3.3 Leakage 

Da die in diesem Projekt nun verwendete technische Ausstattung der Abwasserbehandlung weder 

von einem anderen Projekt abgezogen wurde, noch die ehemalige Ausstattung einem anderen Projekt 

zugegangen ist, können Leakage-Effekte dieser Projektaktivität vernachlässigt werden (AMS-III.H., 

Abs. 29). 

0LE ww,4CH,cap =  

 

 



6 Anwendungsbeispiel des CDM für Neuartige Sanitärsysteme 87 

 

6.4 Fassung von Methan aus der Faulung der organischen Abfälle 

6.4.1 Baseline-Emissionen 

An dieser Stelle soll untersucht werden, welche Baseline-Emissionen durch die Zersetzung der orga-

nischen Abfälle bei deren Deponierung entsteht. Die Abschätzung dieser Emissionen erfolgt nach Gl. 

(17) der in Kapitel 4.2.1.2 angegebenen anerkannten CDM-Methode AM0025 [UNFCCC, 2007h]: 

( ) ENregsw,4CH,cap BEMDMBBE +−=  

worin: 

MB   Menge des in der Deponie entstehenden Methans (als CO2-Äquivalent) 

MDreg  Menge an Methan, die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Anforderungen 

vernichtet worden wäre (als CO2-Äquivalent) 

BEEN  Emissionen aus dem Verbrauch fossiler Energie zur Wärme- oder Stromerzeu-

gung, die durch die Projektaktivität ersetzt wird 

 

Nach AM0025, Gl. (20) ist: 

y,SWDSBEMB = , 

zu dessen Ermittlung auf das entsprechende Tool [UNFCCC, 2007g] verwiesen wird. Dieses Tool gibt 

in Gl. (1) eine Berechnungsmethode an zur Verwendung für verschiedene Abfalltypen (j) mit jeweils 

verschiedenen Zersetzungsgraden (kj) und verschiedenen Anteilen an gelöstem organisch gebunde-

nen Kohlenstoff (DOCj). Mangels verfügbarer Daten und aufgrund deren geringen Volumens werden 

hier der Grasschnitt und die Erntereste vereinfachend vernachlässigt und nur die organischen Kü-

chenabfälle berücksichtigt, wodurch sich jene Gl. (1) vereinfacht zu: 

( ) ( ) ( )∑
=

−−⋅− −⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅ϕ=
y

1x

k)xy(k
xf4CHy,SWDS e1eDOCWMCFDOCF

12
16OX1GWPf1BE  

worin: 

ϕ   Modellkorrekturfaktor zur Berücksichtigung von Unsicherheiten 

f   Anteil des Methans, das auf der Deponie gefasst und abgefackelt /genutzt wird 

GWPCH4  Treibhauspotenzial von Methan 

OX  Anteil des Methans, das im Boden oder der Deponieabdeckung oxidiert wird 

F   Methangehalt im Deponiegas 

DOCf  Anteil des gelösten organisch gebundenen Kohlenstoffs, der zersetzbar ist 

MCF  Methan-Korrekturfaktor (Methanisierungsgrad) 

Wx   zusätzliche Menge organischen Abfalls, dessen Deponierung im Jahr x verhindert 

wird 

DOC  Anteil an gelöstem organisch gebundenen Kohlenstoff im Abfall 

k   Zersetzungsrate des Abfalls 

x   betrachtetes Jahr innerhalb des Kreditierungszeitraums (x = 1 bis x = y) 

y   Jahr, für das die Emissionen berechnet werden (i.d.R. y = 7) 
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Nach o.g. Tool werden folgende Werte angesetzt: 

 Der Modellkorrekturfaktor soll angenommen werden mit ϕ = 0,9. 

 Die Deponie ist das auf dem Campus vorhandene Erdloch. Hier findet keine Methan-Fassung 

statt: f = 0. 

 Das Treibhauspotenzial von Methan ist GWPCH4 = 21. 

 Für wilde Deponien ist keine Oxidierung anzunehmen: OX = 0. 

 Der Methangehalt im Deponiegas soll angenommen werden mit F = 0,5. 

 Der Anteil des gelösten organisch gebundenen Kohlenstoffs, der zersetzbar ist, soll angenommen 

werden mit DOCf = 0,5. 

 Als Methan-Korrekturfaktor für wilde Deponien mit einer Tiefe kleiner als 5 m ist anzusetzen: 

MCF = 0,4. 

 Die Masse organischen Abfalls im Jahr x ergibt sich mit 15 kg/d (Kapitel 6.2.3.5) zu 

Wx = 15 · 365 · 10-3 ≅ 5,5 t/a. 

 Für Speisereste ist der Anteil an gelöstem organisch gebundenen Kohlenstoff anzusetzen mit 

DOC = 0,15 (Gartenabfälle: 0,20). 

 Die Zersetzungsrate des Abfalls wird angegeben in Abhängigkeit des Klimas. Mit einer für Ahma-

dabad mittleren Jahrestemperatur von 27°C > 20°C und einem Jahresniederschlag von 

760 mm < 1000 mm [Canty, 2008] wird für Speisereste eine Zersetzungsrate angegeben von 

k = 0,085 1/a (Gartenabfälle: 0,065). 

 

Die sich daraus ermittelten kumulierten Emissionen sind in Tabelle 5 numerisch und in Abbildung 21 

grafisch angegeben. Bei einer jährlich konstanten organischen Abfallmenge von Wx = 5,5 t/a ergeben 

sich nach y = 7 Jahren (Ende des ersten Kreditierungszeitraumes) etwa BESWDS,7 ≅ 1,0 t CO2e. Dabei 

macht es praktisch keinen Unterschied, ob es sich dabei um Speisereste oder Gartenabfälle handelt. 

Da die kumulierten Emissionen annähernd linear über die Zeit verlaufen (Abbildung 21), betragen die 

durchschnittlichen jährlichen Emissionen: 

14,07/0,1BE y,SWDS =≅  t CO2e/a.  

 

Tabelle 5 Kumulierte Emissionen aus der Faulung organischer Abfälle nach y Jahren 

y BESWDS,y [t CO2e] 
 Speisereste Gartenabfälle
1 0,102 0,118
2 0,212 0,244
3 0,333 0,379
4 0,464 0,522
5 0,607 0,675
6 0,763 0,839
7 0,932 1,013
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Abbildung 21 Kumulierte Emissionen aus der Faulung organischer Abfälle nach y Jahren 

 

Es wird angenommen, dass keine gesetzlichen oder vertraglichen Anforderungen zur Vernichtung des 

Deponiegases existieren, d.h. MDreg = 0.  

 

Die Berücksichtigung der Emissionen aus dem Verbrauch fossiler Energie, die durch die Projektaktivi-

tät substituiert wird, erfolgt in Kapitel 6.6, daher hier BEEN = 0.  

 

Damit ergeben sich im Baseline-Szenario durchschnittliche Emissionen aus der Faulung der organi-

schen Abfälle von: 

( ) 14,00014,0BE sw,4CH,cap =+−=  t CO2e/a. 

Aufgrund der geringen Größe wird diese Reduktionskomponente hier vernachlässigt, d.h.: 

0BE sw,4CH,cap ≅  

 

6.4.2 Projekt-Emissionen 

Aufgrund der Vernachlässigung dieser Reduktionskomponente (Kapitel 6.4.1) entfällt der Ansatz von 

Projekt-Emissionen, d.h.: 

0PE sw,4CH,cap =  

 

6.4.3 Leakage 

Aufgrund der Vernachlässigung dieser Reduktionskomponente (Kapitel 6.4.1) entfällt auch der Ansatz 

von Leakage, d.h.: 

0LE sw,4CH,cap =  
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6.5 Nutzung des Methans aus der Anaerobbehandlung der Abwässer 

Das Projekt beschränkt sich in dieser Kategorie auf reine Wärmeerzeugung (keine Stromerzeugung). 

Das erzeugte Biogas wird in der Küche zum Kochen verwendet und ersetzt somit einen Teil des bis-

her verwendeten Flüssiggases (Liquefied Petroleum Gas, LPG) als fossilen Energieträger. Hierfür 

steht die CDM-Methode AMS-I.C. [UNFCCC, 2008k] zur Verfügung, die nachfolgend angewandt wird. 

Die Projektgrenze hierbei ist der "physikalische, geografische Standort der Energieerzeugung" (AMS-

I.C., Abs. 5).  

 

Das Baseline-Szenario ist, vereinfacht gesagt, der Energieverbrauch der Technologie, die ohne die 

Projektaktivität zum Einsatz gekommen wäre, multipliziert mit einem Emissionsfaktor für den ersetzten 

Energieträger (AMS-I.C., Abs. 6). Ohne die Projektaktivität wäre weiterhin LPG als Energieträger zum 

Einsatz gekommen. 

 

6.5.1 Baseline-Emissionen 

Die Baseline-Emissionen können nach AMS-I.C., Abs. 10 wie folgt ermittelt werden: 

th2COwwww,4CH,use /EFHGBE η⋅=  

worin: 

HGww  Nettomenge der durch die Anaerobbehandlung des Abwassers erzeugten erneu-

erbaren Wärmeenergie 

EFCO2  Emissionsfaktor des fossilen Energieträgers, der ohne die Projektaktivität verwen-

det worden wäre. 

ηth     Wirkungsgrad der fossile Energie verwendenden Wärmeerzeugungsanlage 

 

In diesem Ansatz wird deutlich, dass nicht der gesamte im Baseline-Szenario anfallende Verbrauch 

fossiler Energieträger zur Wärmeerzeugung angesetzt wird, sondern nur derjenige Anteil, der in der 

Projektaktivität durch erneuerbare Energieträger erzeugt und damit substituiert wird, wobei die Pro-

jekt-Emissionen dann automatisch zu Null anzusetzen sind (PE = 0), da nach Kapitel 2.4 der 

Verbrauch erneuerbarer Energieträger als klimaneutral gilt. Dieser Ansatz ist nach Meinung des Au-

tors solange korrekt, wie die Menge generierter erneuerbarer Energie vollständig durch das Projekt 

genutzt wird (d.h. "Energieverbrauch ≥ Erzeugung erneuerbarer Energie"). Diese Bedingung gilt hier 

als erfüllt, da die Menge erzeugter erneuerbarer Energie im Vergleich zur gesamten Menge benötigter 

Energie gering ist (Kapitel 6.2.3.2) und folglich vollständig durch das Projekt genutzt wird. 

 

Die Menge der erzeugten Wärmeenergie ergibt sich aus dem Produkt aus der Menge substituiertem 

LPG (QLPG) und dem Heizwert von LPG (NCVLPG): 

LPGLPGww NCVQHG ⋅=  
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Die Einsparung aufgrund der Biogasproduktion beträgt QLPG = 2 Flaschen zu 16 kg netto monatlich 

(Kapitel 6.2.3.2). Der Heizwert von LPG wird mit NCVLPG = 47,3 MJ/kg angesetzt (Kapitel 6.3.2). Damit 

beträgt die durch die Anaerobbehandlung des Abwassers erzeugte erneuerbare Wärmeenergie: 

0182,0103,4712162NCVQHG 6
LPGLPGww =⋅⋅⋅⋅=⋅= −  TJ/a 

 

Da verlässliche nationale Daten nicht vorliegen, wird als Emissionsfaktor für das substituierte LPG der 

IPCC-Standardwert nach [IPCC, 2006], Vol. 2, Chap. 2, Tab. 2.5 für "Siedlungs- und landwirtschaftli-

che Kategorien" angesetzt: 

100.63EF 2CO =  kg CO2e/TJ 

 

Der Wirkungsgrad der mit LPG betriebenen Gaskocher wird näherungsweise mit 90% angenommen: 

9,0th =η  

 

Damit ergeben sich Baseline-Emissionen aus der Nutzung von Methan aus der Anaerobbehandlung 

der Abwässer von: 

28,110
9,0

1100.630182,0BE 3
ww,4CH,use =⋅⋅⋅= −  t CO2e/a 

 

6.5.2 Projekt-Emissionen 

Da der Verbrauch erneuerbarer Energieträger als klimaneutral gilt, sind die Projekt-Emissionen aus 

der Nutzung des Methans gleich Null (Kapitel 6.5.1). 

0PE ww,4CH,use =  

 

6.5.3 Leakage 

Da die in diesem Projekt nun verwendete technische Ausstattung der Energieerzeugung weder von 

einem anderen Projekt abgezogen wurde, noch die ehemalige Ausstattung einem anderen Projekt 

zugegangen ist, können Leakage-Effekte dieser Projektaktivität vernachlässigt werden (AMS-I.C., 

Abs. 17). 

0LE ww,4CH,use =  
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6.6 Nutzung des Methans aus der Anaerobbehandlung organischer Abfälle 

An dieser Stelle soll untersucht werden, welcher zusätzliche Ertrag aus den organischen Abfällen zu 

gewinnen wäre, würden diese ebenso der Biogasanlage zugegeben. Die Möglichkeit der Zugabe von 

Bioabfällen ist im Übrigen durch die separate Zugabekammer gegeben (Abbildung 13: Nr. 1). 

 

6.6.1 Baseline-Emissionen 

Die Baseline-Emissionen werden in Anlehnung an AMS-I.C., Abs. 10 wie folgt ermittelt: 

th2COswsw,4CH,use /EFHGBE η⋅=  

worin: 

HGsw  Menge der durch die Anaerobbehandlung der organischen Abfälle erzeugten er-

neuerbaren Wärmeenergie 

EFCO2  Emissionsfaktor des fossilen Energieträgers, der ohne die Projektaktivität verwen-

det worden wäre. 

ηth     Wirkungsgrad der fossile Energie verwendenden Wärmeerzeugungsanlage 

 

Dieser Ansatz erfolgt analog zu jenem in Kapitel 6.5.1, wonach nicht der gesamte im Baseline-

Szenario anfallende Verbrauch fossiler Energieträger zur Wärmeerzeugung angesetzt wird, sondern 

nur derjenige Anteil, der in der Projektaktivität durch erneuerbare Energieträger erzeugt und damit 

substituiert wird, wobei die Projekt-Emissionen dann automatisch zu Null anzusetzen sind (PE = 0), da 

nach Kapitel 2.4 der Verbrauch erneuerbarer Energieträger als klimaneutral gilt. Dieser Ansatz ist 

nach Meinung des Autors solange korrekt, wie die Menge generierter erneuerbarer Energie vollstän-

dig durch das Projekt genutzt wird (d.h. "Energieverbrauch ≥ Erzeugung erneuerbarer Energie"). Die-

se Bedingung gilt hier als erfüllt, da die Menge erzeugter erneuerbarer Energie im Vergleich zur ge-

samten Menge benötigter Energie gering ist (Kapitel 6.2.3.2) und folglich vollständig durch das Projekt 

genutzt werden kann. 

 

Die Menge der erzeugten Wärmeenergie ergibt sich aus dem Produkt aus der Menge erzeugten Me-

thans (QCH4) und dem Heizwert von Methan (NCVCH4): 

4CH4CHsw NCVQHG ⋅=  

 

Die Methanproduktion ergibt sich analog zu Kapitel 6.2.4 aus der zugeführten organischen Masse 

multipliziert mit der spezifischen Biogasproduktion und dem Methangehalt: 

μ⋅⋅= BoA4CH qmQ  

Mangels verfügbarer Daten werden der Grasschnitt und die Erntereste hier vereinfachend vernachläs-

sigt. An Küchenabfällen können moA = 15 kg/d zugegeben werden (Kapitel 6.2.3.5). Der Biogasertrag 

ist, wie in Kapitel 6.2.4 bereits erwähnt, stark abhängig von der Art des Substrats. Mangels verfügba-

rer lokaler Daten werden hier Literaturwerte angesetzt. In [Grasmug et al., 2002], Tab. 1 wurde die auf 

die Frischmasse bezogene Biogasausbeute von Speiseresten und Marktabfällen mit qB = 170 m3/t 

angegeben, die aus kontinuierlichen Laborversuchen im mesophilen Temperaturbereich gewonnen 
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wurden. Zur Berücksichtigung der ungünstigeren Praxisbedingungen vor Ort werden die Laborwerte 

mit einem angenommenen relativen Wirkungsgrad von 90% gegenüber Laborbedingungen reduziert. 

Der Methangehalt wurde in [Grasmug et al., 2002], Tab. 1 mit 70-72% angegeben. Es wird daher ein 

mittlerer Wert von μ = 71% angesetzt. Damit ergibt sich hieraus eine jährliche Methanproduktion aus 

den Bioabfällen von: 

59571,01709,0365015,0Q 4CH =⋅⋅⋅⋅=  m3/a 

 

Der Heizwert von Methan wird in [Wiki, 2008p] mit rund 36 MJ/m3 angegeben.  

 

Damit beträgt die durch die Anaerobbehandlung der organischen Abfälle erzeugbare erneuerbare 

Wärmeenergie: 

0214,01036595NCVQHG 6
4CH4CHsw =⋅⋅=⋅= −  TJ/a 

 

Für den Emissionsfaktor (EFCO2) und den Wirkungsgrad (η) sind dieselben Werte wie nach Kapitel 

6.5.1 gültig. 

 

Damit ergeben sich Baseline-Emissionen aus der Nutzung von Methan aus der Anaerobbehandlung 

der organischen Abfälle von: 

50,110
9,0

1100.630214,0BE 3
sw,4CH,use =⋅⋅⋅= −  t CO2e/a 

 

6.6.2 Projekt-Emissionen 

Da der Verbrauch erneuerbarer Energieträger als klimaneutral gilt, sind die Projekt-Emissionen aus 

der Nutzung des Methans gleich Null (Kapitel 6.6.1). 

0PE sw,4CH,use =  

 

6.6.3 Leakage 

Da die in diesem Projekt nun verwendete technische Ausstattung der Energieerzeugung weder von 

einem anderen Projekt abgezogen wurde, noch die ehemalige Ausstattung einem anderen Projekt 

zugegangen ist, können Leakage-Effekte dieser Projektaktivität vernachlässigt werden (analog zu 

AMS-I.C., Abs. 17). 

0LE sw,4CH,use =  
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6.7 Nutzung von Nährstoffen 

Für die Energieeinsparungen durch die Substitution von Mineraldünger existiert noch keine anerkann-

te CDM-Methode. Daher wird nachfolgend ein eigener Ansatz konstruiert. 

 

In diesem Projekt wird ein Küchengarten mit einer Fläche von ca. 1.750 m2 = 0,175 ha (Kapitel 6.2.2) 

für den Anbau von Nahrungsmitteln (Weizen und Papaya) verwendet. Da hier die grundsätzliche Vor-

gehensweise aufgezeigt werden soll, wird vereinfachend angenommen, dass ausschließlich Weizen 

angebaut wird. Die zur Verfügung stehende Fläche ist jedoch zu klein, um die auf dem Campus le-

benden Menschen vollständig mit Weizen versorgen zu können. Mit dem Ziel, eine Aussage über die 

einwohnerbezogene Emissionsreduktion treffen zu können und unter der Annahme, dass benachbarte 

Flächen für den Ackerbau genutzt werden können, wird zunächst die für die Weizenproduktion erfor-

derliche Fläche ermittelt und hierfür der N-Düngebedarf abgeschätzt. 

 

In Indien entspricht die Weizenproduktion in etwa dessen Konsum, der Netto-Import ist mit ca. 2% 

[OECD, 2008] vernachlässigbar gering. Daher wird die zur Weizenproduktion erforderliche Fläche pro 

Einwohner wie folgt ermittelt: 

Bevölkerung Indien (letzter Zensus im Jahr 2001) [UNSD, 2008]: 1.028.610.328 E 

Erntefläche Weizen in Indien im Jahr 2001 [FAO, 2008a]: 25.730.600 ha 

Erforderliche spezifische Fläche für Weizen: 25.730.600 / 1.028.610.328 = 0,025 ha/E 

Erforderliche Fläche für Weizen: 0,025 ha/E · 240 E = 6,0 ha 

 

Der Düngebedarf ist – neben der Nährstoffart (N, P, K) und der Kulturart – stark abhängig von der 

Bodenart. In Anlehnung an § 3 DüV [DüV, 2007] wird der jährliche N-Düngebedarf wie folgt abge-

schätzt: 

N-Entzugswert durch die Pflanzen ≅ 2,5 kg/dt 

Ertragserwartung = 60 dt/ha 

N-Entzug durch die Pflanzen = 2,5 · 60 = 150 kg/ha 

Zuschlag für nicht erntefähige Restpflanze = 20 kg/ha 

Abschlag aus pflanzennutzbarem N-Vorrat des Bodens im Frühjahr = 30 kg/ha 

Abschlag aus pflanzennutzbarer N-Lieferung des Bodens und der Vorfrucht = 0 

Spezifischer N-Düngebedarf = 150 + 20 – 30 = 140 kg/ha 

(Dieser Wert stimmt in etwa überein mit dem in [Metcalf & Eddy, 2003], S. 1615 für die Weizen-

produktion angegebenen Wert von 155 kg/ha.) 

N-Düngebedarf NC = 140 kg/ha x 6,0 ha · 10-3 = 0,84 t N /a 

 

Nachfolgend soll untersucht werden, wie viel von diesem N-Düngebedarf durch organischen Dünger 

gedeckt werden kann, so dass dieser Anteil die mögliche Einsparmenge darstellt. Die Menge des über 

den Urin ausgeschiedenen Stickstoffs ist verdauungsabhängig und steht im Verhältnis zu der Menge 

konsumierter Proteine. Bei Erwachsenen stehen Stickstoffausscheidung und Proteinkonsum in einem 

Gleichgewicht. In [Jönsson et al., 2004] wird eine Stickstoffausscheidung von 13% des Gesamtprote-

inkonsums genannt, die auf Daten der FAO und einer Auswertung umfangreicher Messungen an den 
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Ausscheidungen der schwedischen Bevölkerung basieren. Dieser Wert gilt jedoch für die Summe aus 

Urin und Fäzes. Für Urin alleine beträgt die Menge ausgeschiedenen Stickstoffs etwa 

4.000 g/(E·a) / 365 = 11 g/(E·d) [Jönsson et al., 2004]. Der Proteinkonsum hängt sehr stark vom Er-

nährungsmuster ab und ist meist landesspezifisch. Der Proteinkonsum lag in Schweden im Jahr 2001 

bei 104 g/(E·d) [FAO, 2008b]. Für Schweden betrug damit das Verhältnis der Menge ausgeschiede-

nen Stickstoffs zur Menge konsumierter Proteine N / Pr = 11 / 104 ≅ 11%. Dieses Verhältnis wird als 

global gleich angenommen. 

 

Hieraus wird das N-Düngepotenzial des Urins in Indien wie folgt abgeschätzt: 

Proteinkonsum in Indien im Jahr 2003 (letztverfügbares Jahr) [FAO, 2008c]: 59 g/(E·d) 

N-Ausscheidung im Urin in Indien: 11% · 59 = 6,5 g/(E·d) 

Möglicher N-Rückgewinn: 6,5 · 365 · 240 · 10-6 = 0,57 t N /a 

Hiernach können also 0,57 / 0,84 = 68% des N-Düngebedarfs mit Urin als organischem N-Dünger 

gedeckt werden.  

 

Zur Kontrolle dieses Wertes ist in Tabelle 6 das Nährstoffangebot in menschlichen Fäkalien in Schwe-

den sowie der Nährstoffbedarf zur Produktion einer Menge von 250 kg Getreide dargestellt. Der Nähr-

stoffbedarf von 5,6 kg entspricht etwa der erforderlichen jährlichen Energiezufuhr eines Erwachsenen 

in Mitteleuropa [UNESCO-IHE, 2008]32. Danach deckt das Stickstoffangebot im Urin etwa 

4,0 / 5,6 = 71% des N-Düngebedarfs. 

 

Tabelle 6 Nährstoffangebot in menschlichen Fäkalien in Schweden und Nährstoffbedarf33

 
 

Daher wird vereinfachend angesetzt, dass 70% des N-Düngebedarfs durch Urin als organischer N-

Dünger zur Verfügung gestellt und somit eingespart werden können. Der einsparbare N-Düngebedarf 

beträgt also: 

ΔNC = 70% · NC = 70% · 0,84 = 0,59 t N /a 

 

                                                      
32 Erläuterung: Die empfohlene tägliche Energiezufuhr eines Erwachsenen in Mitteleuropa beträgt etwa 2.500 kcal/(E·d). Die 

Energiedichte von Kohlenhydraten liegt bei 4 kcal/g. Daraus ermittelt sich ein jährlicher Kohlenhydratbedarf von 

(2500 / 4) · 365 · 10-3 = 228 ≅ 250 kg/a. Mit einem zur Weizenproduktion erforderlichen Proteingehalt von 14% und dem Um-

rechnungsfaktor von 6,25 kg Protein /kg N ermittelt sich der Stickstoffbedarf von Weizen von 250 · 0,14 / 6,25 = 5,6 kg/a. 
33 [Drangert, 1998] 
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Die erforderliche Düngemittelmenge des verwendeten Mineraldüngers ergibt sich aus dessen Nähr-

stoffgehalt. Indiens Stickstoffdünger setzen sich vorwiegend zusammen aus Urea (88%), Diammoni-

umphosphat (10%) und verschiedene Arten von Ammoniumdünger (2%) [Sathaye et al., 2005]. Es 

wird daher angenommen, dass im Baseline-Szenario ausschließlich Urea als Mineraldünger verwen-

det wird. Urea hat einen Stickstoffgehalt von etwa 46% [Wiki, 2008n]. Damit ergibt sich die einsparba-

re N-Düngemittelmenge zu: 

ΔFC = ΔNC / Stickstoffgehalt = 0,59 t N / 46% = 1,28 t Urea /a 

 

Im Baseline-Szenario wird dieser einsparbare Anteil durch Mineraldünger bereitgestellt. Nur für diesen 

Anteil werden nachfolgend die Baseline-Emissionen berechnet. 

 

6.7.1 Baseline-Emissionen 

Es wird angenommen, dass sich die Baseline-Emissionen aus der Nutzung von Nährstoffen allgemein 

aus folgenden Anteilen zusammensetzen, die nachfolgend einzeln ermittelt werden: 

efffertwwappltransprodextrnutr,use BEBEBEBEBEBEBEBE ++++++=  

worin: 

BEextr  Emissionen aus dem Energieverbrauch für die Gewinnung der für die Herstellung 

des Mineraldüngers erforderlichen Rohstoffe 

BEprod  Emissionen aus der Herstellung des Mineraldüngers 

BEtrans  Emissionen aus dem Energieverbrauch für den Transport des Mineraldüngers 

BEappl  Emissionen aus dem Energieverbrauch für die Ausbringung des Mineraldüngers 

BEww  Emissionen aus Behandlung des durch Düngemittelherstellung produzierten Ab-

wassers 

BEfert  Emissionen aus der Düngung 

BEeff  Emissionen aus der Einleitung stickstoffhaltigen Abwassers 

 

Emissionen aus dem Energieverbrauch für die Gewinnung der Rohstoffe 
Die für die Produktion von Urea als Stickstoffdünger erforderlichen Rohstoffe sind Stickstoff, Wasser-

dampf sowie Erdgas, Naphtha oder Erdöl. Der Stickstoff wird als molekularer Stickstoff (N2) der Luft 

entnommen, deren Hauptbestandteil er ist. Für dessen Gewinnung ist – im Gegensatz zur Gewinnung 

der Rohstoffe für die Phosphor- und Kaliumproduktion – keine Energie erforderlich. Dies gilt analog für 

Wasserdampf. Der Energieverbrauch zur Gewinnung der fossilen Rohstoffe ist bereits in den Werten 

nach [Kongshaug, 1998] enthalten, die jenen Werten in Tabelle 7 entsprechen. Daraus kann ge-

schlossen werden, dass der Energieverbrauch zur Gewinnung der Rohstoffe bereits im Energie-

verbrauch für die Herstellung des Mineraldüngers berücksichtigt ist. Damit ist an dieser Stelle anzu-

setzen: 

0BEextr =  
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Emissionen aus der Herstellung des Mineraldüngers 
Um die Literaturangaben zum Energiebedarf für die Herstellung des Stickstoffdüngers und den damit 

verbundenen Emissionen überhaupt verwerten zu können, ist es wichtig, zunächst den Herstellungs-

prozess zu verstehen. Dieser wird nachfolgend kurz erläutert: 

Für die Produktion von Urea stehen zwei alternative Verfahren und mehrere alternative Energieträger 

zur Verfügung. Mit dem wichtigsten Verfahren und Energieträger – Steam Reforming und Erdgas – 

verläuft die Produktion von Urea (Harnstoff) über folgende 3 Prozeßschritte: 

1) Wasserstoffherstellung: 

224 H3COOHCH +→+  

2224 HOHCOOCH ++→+  

222 HCOOHCO +→+  

2) Ammoniaksynthese: 

322 NH2H3N →+  

3) Harnstoffsynthese (verkürzte Schreibweise): 

( ) OHNHCO...CONH2 22223 +→→+  

 

Hierzu ist folgendes zu bemerken: 

 Als Methanquelle (CH4) werden die fossilen Rohstoffe Erdgas, Naphtha (Rohbenzin) und Erdöl zu 

unterschiedlichen Anteilen verwendet. Da der Einsatz von Erdgas im Vergleich zu den anderen 

Rohstoffen deutlich weniger energieintensiv ist, zeichnet sich eine eindeutige Verlagerung hin 

zum Einsatz von Erdgas ab [Sathaye et al., 2005]. 

 Der molekulare Stickstoff (N2) wird der Luft entnommen, deren Hauptbestandteil er ist. Für des-

sen Gewinnung ist keine Energie erforderlich.  

 Das bei der Wasserstoffherstellung aus nicht erneuerbaren Energieträgern anfallende CO2 wird 

bei der Harnstoffsynthese wieder gebunden und bei der Düngemittelproduktion noch nicht in die 

Atmosphäre freigesetzt. Es wird jedoch bei der späteren Düngung freigesetzt und muss dort be-

rücksichtigt werden. 

 

Die anfallenden Emissionen lassen sich unterteilen in Emissionen aus dem Einsatz fossiler Energie-

träger und prozeßspezifischen Emissionen [Patyk et al., 1997]: 

fugitive,prodenergy,prodprod BEBEBE +=  

worin: 

BEprod,energy  Emissionen aus dem Einsatz fossiler Energieträger 

BEprod,fugitive  Prozeßspezifische Emissionen 

 

Emissionen aus dem Einsatz fossiler Energieträger 

Die Emissionen aus dem Energieverbrauch zur Herstellung werden in Anlehnung an [IPCC, 2006], 

Vol. 2, Chap. 2 (bzw. [IPCC, 2006], Vol. 3, Chap. 3.2, Eq. (3.1)) ermittelt:  

2COenergy,prod EFECBE ⋅=  
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worin: 

EC    Energieverbrauch zur Herstellung der einsparbaren N-Düngemittelmenge ΔFC 

EFCO2  Emissionsfaktor des Rohstoffs bzw. fossilen Energieträgers, der zur Herstellung 

des Mineraldüngers verwendet worden wäre 

 

Der spezifische Energieverbrauch für die Ureaproduktion in Indien bezogen auf das jeweilige Produkt 

ist Tabelle 7 zu entnehmen. Um die darin genannten Werte zu überprüfen, wird eine Plausibilitätskon-

trolle durchgeführt: 

 In [Küsters, 2007] wird für die Produktion von Ammoniakgas in älteren Anlagen ein Energie-

verbrauch von 47 GJ/t NH3-N angegeben. Der auf das Ausgangsprodukt Ammoniak bezogene 

spezifische Energieverbrauch wird auf das Endprodukt Urea bezogen umgerechnet. Aus der o.g. 

chemischen Reaktionsgleichung der Harnstoffsynthese ergibt sich ein Ammoniakverbrauch von 

2 Mol Ammoniak je 1 Mol Urea. Auf die gebildete Urea bezogen ergibt sich: 

(2 mol NH3 · 17 g NH3/mol) / (1 mol Urea · 60 g Urea/mol) = 0,57 g NH3 / g Urea 

Danach beträgt der auf Urea bezogene Energieverbrauch 0,57 · 47 = 26,8 GJ/t Urea. 

 In [Kongshaug, 1998], Tab. 7 wird für die Produktion von Urea in älteren Anlagen ein Energie-

verbrauch von 60 GJ/t N angegeben. Der Stickstoffgehalt von Urea beträgt 46% [Wiki, 2008n] und 

ergibt sich aus Multiplikation des Stickstoffgehalts von Ammoniak von 82% mit dem o.g. Umrech-

nungsverhältnis von 0,57. Danach beträgt der Energieverbrauch auf Urea bezogen 

0,46 · 60 = 27,6 GJ/t Urea.  

Damit werden die in Tabelle 7 angegebenen Werte für Indien im Jahr 2003 bestätigt. Sie beinhalten 

nach [Kongshaug, 1998], Tab. 2 sowohl den Stoffeinsatz (82%) als auch den Energieeinsatz (18%). 

 

Tabelle 7 Spezifischer Energieverbrauch zur Düngemittelproduktion [GJ/t Produkt]34

 
 

Mit dem für Urea spezifischen Energieverbrauch von 28,4 GJ/t Urea und der einsparbaren N-

Düngemittelmenge ΔFC = 1,28 t Urea /a (s.o.) ergibt sich ein jährlicher Energieverbrauch zur deren 

Herstellung von: 

EC = 28,4 GJ/t Urea · 1,28 t/a = 36,4 GJ/a = 0,0364 TJ/a 

 

Im Jahr 2003 bestand der Energiemix zur Urea-Produktion aus ca. 49% Erdgas, 38% Naphtha, 9% 

Erdöl und 5% anderen Energieträgern [Sathaye et al., 2005]. Für die zugehörigen Emissionsfaktoren 

werden mangels verfügbarer nationaler Daten die IPCC-Standardwerte für "Produktionsbetriebe und 

Bauwesen" aus [IPCC, 2006], Vol. 2, Chap. 2, Tab. 1.4 bzw. Tab. 2.3 entnommen. Diese bewegen 

sich zwischen 64.200 kg CO2e/TJ (Erdgas) und 73.300 kg CO2e/TJ (Naphtha und Erdöl). Im Rahmen 

der hier möglichen Genauigkeit wird näherungsweise ein mittlerer Wert angesetzt von: 

                                                      

 
34 [Sathaye et al., 2005] 
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EFCO2 = 70.000 kg CO2e/TJ 

(Dieser Wert unterscheidet sich von demjenigen in Kapitel 6.5.1 nach Meinung des Autors durch die 

unterschiedlich vollständige Verbrennung in diesen beiden Kategorien, die stark abhängig ist von der 

die Feuerungstechnik, Betriebsweise und dem Wartungszustand der jeweiligen Anlage [Patyk et al., 

1997].) 

 

Damit ergeben sich die Emissionen aus dem Einsatz fossiler Energieträger von: 

54,210000.700364,0BE 3
energy,prod =⋅⋅= −  t CO2e/a 

 

Prozeßspezifische Emissionen 

Bei den prozeßspezifischen Emissionen handelt es sich um "Freisetzungen von Stoffen, die den stoff-

lichen Input des Prozesses bilden, um Zwischen- bzw. Nebenprodukte oder um die Endprodukte der 

Prozesse. Sie können z.B. durch Leckagen, beim Beschicken der Anlagen oder beim Verpacken auf-

treten." [Patyk et al., 1997] Hier werden nur die klimarelevanten Emissionen berücksichtigt. Die pro-

zeßspezifischen Emissionen werden nach folgendem Ansatz ermittelt: 

( )O2NO2N4CH4CH2COfugitive,prod GWPEFGWPEFEFFCBE ⋅+⋅+⋅Δ=  

worin: 

ΔFC    einsparbare N-Düngemittelmenge 

EFCO2  spezifische CO2-Emissionen 

EFCH4  spezifische CH4-Emissionen 

EFN2O  spezifische N2O-Emissionen 

 

Der zunächst in Lösung anfallende Harnstoff wird in Granulat umgewandelt. Für die Granulation und 

Konditionierung ergibt sich ein CO2-Emissionsfaktor von etwa EFCO2 = 0,75 t CO2/t Urea ([Patyk et al., 

1997], Tab. 6-7). Dieser ist nicht im o.g. spezifischen Energieverbrauch zur Produktion von Urea ein-

gerechnet und muss daher hier berücksichtigt werden. 

 

Die in [Remy et al., 2006], Tab. 53 genannten CH4- und N2O-Emissionsfaktoren, die in [Patyk et al., 

1997], Tab. 6-15 entnommen wurden, beziehen sich auf die Verwendung eines "mittleren N-Düngers", 

d.h. eines Düngemittelgemisches. Da hier der ausschließliche Einsatz von Urea angenommen wurde 

(s.o.), können diese Werte nicht übernommen werden. Der CH4-Emissionsfaktor wird daher [Patyk et 

al., 1997], Tab. 6-14 entnommen zu EFCH4 = 0,36 kg CH4/t Urea.  

 

Die Angaben zu den N2O-Emissionen sind unterschiedlich. Nach [Patyk et al., 1997], Tab. 6-14 fallen 

bei der Produktion von Urea keine N2O-Emissionen an. Nach [Kongshaug, 1998], Tab. 9 betragen die 

CO2e-Emissionen (inkl. der N2O-Emissionen) bei älteren Produktionsanlagen 0,98 t CO2e/t Urea. Da 

der Ursprung dieser CO2e-Emissionen, insbesondere die Anteile CO2 und N2O, hierin nicht explizit 

angegeben wurde, werden die spezifischen N2O-Emissionen hier konservativ vernachlässigt: 

EFN2O = 0. Es wird jedoch betont, dass bei der Verwendung anderer Düngemittel als Urea teilweise 

erhebliche N2O-Emissionen auftreten können ([Patyk et al., 1997], Tab. 6-14 und 6-15). 
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Mit der einsparbaren N-Düngemittelmenge ΔFC = 1,28 t Urea /a (s.o.) ergeben sich prozeßspezifische 

Emissionen von: 

( ) 97,028,13100211036,075,0BE 3
fugitive,prod =⋅⋅+⋅⋅+= −  t CO2e/a 

 

Summe 

Damit ergeben sich Baseline-Emissionen aus der Herstellung des einsparbaren Mineraldüngers von: 

51,397,054,2BEprod =+=  t CO2e/a 

 

Emissionen aus dem Energieverbrauch für den Transport des Mineraldüngers 
Der durchschnittliche globale Energieaufwand für Produktion (einschl. Verpackung), Transport und 

Ausbringung von Stickstoffdünger steht nach [Gellings et al., 2004], Tab. 2 im Verhältnis von etwa 

45 : 3 : 1, d.h. der Energiebedarf für den Transport des Mineraldüngers beträgt etwa 3 / 45 desjenigen 

für die Produktion. Damit werden die Emissionen abgeschätzt zu: 

17,054,2
45
3BE

45
3BE energy,prodtrans =⋅=⋅≅  t CO2e/a 

 

Emissionen aus dem Energieverbrauch für die Ausbringung des Mineraldüngers 
Der Energieverbrauch für die Ausbringung des Mineralsdüngers fällt sowohl im Baseline- als auch im 

Projekt-Szenario an und hat dieselbe Größenordnung, was sich durch nahezu identische Emissions-

faktoren von mineralischem und organischem Dünger widerspiegelt ([Remy et al., 2006], Tab. 56). 

Zudem ist bei diesem Projekt davon auszugehen, dass auch im Baseline-Szenario keine maschinelle, 

sondern vielmehr eine manuelle Ausbringung des Düngers erfolgt, die keine fossile Energieträger 

verbraucht.  

Selbst wenn der Energieverbrauch für die Ausbringung des Mineraldüngers abgeschätzt werden woll-

te, liegt dieser global betrachtet in der Größenordnung von etwa 1 / 45 (s.o.) desjenigen für dessen 

Produktion. Dieser Anteil ist vernachlässigbar: 

0BEappl =  

 

Emissionen aus der Behandlung des durch Düngemittelherstellung produzierten Abwassers 
Neben den oben berücksichtigten gasförmigen Emissionen fällt bei der Düngemittelherstellung auch 

Abwasser an, das mit Schwermetallen, Nährstoffen, Salzen und Fluoriden belastet ist [Remy et al., 

2006]. In Kapitel 2.4 wurde festgehalten, dass die CO2-Emissionen aus den Abbauprozessen der Ab-

wasserreinigung als klimaneutral gelten. Dies ist prinzipiell richtig. Hier handelt es sich jedoch um 

Folge-Emissionen aus der Düngemittelproduktion, die ursächlich mit dem einsparbaren Mineraldünger 

zusammenhängen. Im Sinne einer Internalisierung externer Effekte (Kapitel 2.7) sind diese Stoffe zu 

entfernen und die damit zusammenhängenden Emissionen formal zu berücksichtigen. Um eine Ein-

schätzung der Größenordnung dieser Emissionen zu bekommen, wird nachfolgende Untersuchung 

durchgeführt.  
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Obwohl deutlich mehr Schadstoffe anfallen, werden nachfolgend nur jene Stoffe betrachtet, die im 

Rahmen der üblichen Abwasserreinigung behandelt werden und sich klimarelevant auswirken. Dies 

sind Nitrat (NO3) und Phosphat (PO4) [Remy et al., 2006], deren Elimination nachfolgend im Hinblick 

auf CDM-Relevanz untersucht wird. Die Baseline-Emissionen setzen sich also wie folgt zusammen: 

4PO,ww3NO,wwww BEBEBE +=  

worin: 

BEww,NO3   Emissionen aus der Elimination des anfallenden Nitrats (Denitrifikation) 

BEww,PO4  Emissionen aus der Elimination des anfallenden Phosphats (P-Elimination) 

 

Emissionen aus der Denitrifikation 

Die Gesamtemissionen aus der Denitrifikation setzen sich zusammen aus der Summe von: 

a) Emissionen aus den chemischen Reaktionen der Denitrifikation selbst, und 

b) Emissionen aus dem zugehörigen Energieverbrauch. 

 

Unter Berücksichtigung dieser beiden Anteile ergeben sich die Emissionen aus der Denitrifikation 

nach folgendem Ansatz: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅+⋅⋅Δ= 2CO3NO3NO3NO,ww EFEC

62
14EFmNCBE  

worin: 

ΔNC    einsparbarer N-Düngebedarf 

mNO3  spezifischer NO3-Abfall je produzierter Tonne Stickstoff-Dünger 

EFNO3  Emissionsfaktor für die Denitrifikation 

14/62  Umrechnungsfaktor im Verhältnis der Molmassen von NO3 zu NO3-N 

EC    spezifischer Energieverbrauch zur Denitrifikation 

EFCO2  Emissionsfaktor für den Energieverbrauch der Denitrifikation 

 

Der einsparbare N-Düngebedarf, d.h. die Menge des einsparbaren Stickstoffs, beträgt (s.o.): 

ΔNC = 0,59 t N /a 

 

Der spezifische NO3-Abfall je Tonne N-Dünger wird in [Remy et al., 2006], Tab. 53 angegeben mit: 

mNO3 = 189 g NO3 / t N-Dünger 

 

Der Emissionsfaktor der Denitrifikation (EFNO3) wird mithilfe der stöchiometrischen Beziehungen der 

chemischen Reaktionsgleichungen ermittelt, wobei jeweils ein Wirkungsgrad von 100% angenommen 

wird. Diese Abschätzung liegt somit auf der sicheren Seite. 

 

 

Damit der Denitrifikationsprozess ablaufen kann, muss ein leicht abbaubares, organisches Substrat 

(C18H19O9N, vgl. [BUW, 2006a], S. 112) zur Verfügung stehen. Es wird angenommen, dass das nitrat-

haltige Abwasser aus der Düngemittelherstellung in einer Abwasserreinigungsanlage mitbehandelt 

wird, bei der das organische Substrat im Abwasser selbst enthalten ist oder aus dem Rücklauf der 

Schlammbehandlung stammt, so dass als bestehendes (und übliches) Behandlungsverfahren eine 
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vorgeschaltete Denitrifikation angenommen werden kann. Durch den Abbau des organischen Sub-

strats gewinnen die Denitrifikanten Energie und reduzieren Nitrat in mehreren Schritten zu Distickstof-

foxid (N2O) bzw. molekularem Stickstoff (N2), die in die Atmosphäre abgegeben werden. Unter der 

Annahme, dass der gesamte Energiegewinn aus der Denitrifikation für das Wachstum der Biomasse 

"BM" (C5H7NO2) benutzt und hierfür ausschließlich Nitrat verwendet wird, kann die Reaktionsglei-

chung der Denitrifikation nach [BUW, 2006a], Gl. (5.53) wie folgt geschrieben werden: 

222275391918 N27,2CO70,6OH12,5NOHCH89,4NO89,4NOHC65,0 +++→++ +−  

 

Aus der Denitrifikation entstehen somit je 4,89 mol NO3: 

 6,7 mol CO2. Mit den Molmassen von CO2 (44 g/mol) und NO3 (62 g/mol) entstehen also 

6,7 · 44 / (4,89 · 62) = 0,97 ≅ 1 g CO2 / g NO3. 

 1 mol BM. Mit den Molmassen von C5H7NO2 (113 g/mol) und NO3 (62 g/mol) entstehen also 

1 · 113 / (4,89 · 62) = 0,37 g BM / g NO3. 

 

Die Reaktion der anschließenden Faulung der entstandenen Biomasse schreibt sich nach [Förstner, 

2003], Kap. 6.3 wie folgt: 
−+ +++→+ 34242275 HCO2NH2CO3CH5OH8NOHC2  

Aus der Faulung entstehen somit je 2 mol Biomasse: 

 5 mol CH4. Mit den Molmassen von CH4 (16 g/mol) und C5H7NO2 (113 g/mol) entstehen also 

5 · 16 / (2 · 113) = 0,35 g CH4 / g BM. Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass das ge-

wonnene Methan zur Wärmegewinnung verwendet wird, wird hier ungünstig angenommen, dass 

es in die Atmosphäre freigesetzt wird. Mit GWPCH4 = 21 entspricht die zuvor ermittelte Menge Me-

than einem CO2-Äquivalent von 0,35 · 21 = 7,35 g CO2e / g BM. 

 3 mol CO2. Mit den Molmassen von CO2 (44 g/mol) und C5H7NO2 (113 g/mol) entstehen also 

3 · 44 / (2 · 113) = 0,58 g CO2 / g BM.  

 2 mol NH4. Mit den Molmassen von NH4 (18 g/mol) und C5H7NO2 (113 g/mol) entstehen also 

2 · 18 / (2 · 113) = 0,16 g NH4 / g BM. Die Behandlung des Ammoniums erfolgt über eine Nitrifika-

tion, die sich nach [ATV, 1997], Gl. (5.2.4-6) zusammengefasst wie folgt schreibt:  

 , so dass hieraus entstehen:  

2 · 44 / (1 · 18) = 4,89 g CO2 / g NH4.  

Das verbleibende NO3 wird müsste noch denitrifiziert werden. Im Hinblick auf die hier mögliche 

Genauigkeit wird es jedoch nicht weiter verfolgt. 

−−+ ++→++ 322324 NOOH3CO2HCO2O2NH

 

Insgesamt entstehen also: 

 aus Denitrifikation (ohne Biomassenwachstum): 3gNO
2gCO0,1 , und 

 aus Biomassenwachstum: ( ) 3gNO
2gCO

4gNH
2gCO

gBM
4gNH

gBM
2gCO

gBM
e2gCO

3tNO
gBM 22,389,416,058,035,737,0 =⋅++⋅ . 

 

Hieraus ergibt sich ein Emissionsfaktor von: 

EFNO3 = 1,0 + 3,22 = 4,22 g CO2 / g NO3. 
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Der spezifische Energieverbrauch zur Denitrifikation wird [Maurer et al., 2003], Tab. 2 entnommen. 

Für eine vorgeschaltete Denitrifikation mit darauffolgender Nitrifikation wird ein Wert angegeben von: 

EC = 45 MJ/kg Neliminiert. 

 

Der Emissionsfaktor wird analog zu den "Emissionen aus der Herstellung des Mineraldüngers" ange-

setzt mit: 

EFCO2 = 70.000 kg CO2e/TJ 

 

Damit betragen die Emissionen aus der Denitrifikation: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= −− 000.701045

62
1422,41018959,0BE 66

3NO,ww  

( ) 46
3NO,ww 105,571,022,41018959,0BE −− ⋅=+⋅⋅⋅=  t CO2e/a  ≅ 0 

Es wird ersichtlich, dass sich die Emissionen zu einem überwiegenden Anteil (4,22 / 4,93 = 86%) aus 

den chemischen Reaktionen ergeben, und der Anteil des Energieverbrauchs hier klein ist. Jedoch 

auch insgesamt sind die Emissionen im Vergleich zu den übrigen Anteilen der Baseline-Emissionen 

vernachlässigbar. 

 

Emissionen aus der Phosphor-Elimination 

Die Emissionen aus der Phosphor-Elimination lassen sich analog zu denjenigen aus der Denitrifikation 

ermitteln, wobei hier nur Emissionen aus dem Energieverbrauch anfallen.  

 

Der spezifische PO4-Abfall je Tonne N-Dünger wird in [Remy et al., 2006], Tab. 53 angegeben mit: 

mPO4 = 29 g PO4 / t N-Dünger 

 

Der spezifische Energieverbrauch wird [Maurer et al., 2003], Tab. 4 entnommen. Diese Werte beinhal-

ten sowohl die Herstellung des Fällmittels, den Transport des Schlamms zu einer Verbrennungsanla-

ge sowie den Energieverlust infolge der Verbrennung von anorganischem Material. Unter Annahme 

einer Simultanfällung unter Verwendung von Eisen(II)-Sulfat wird hier ein Wert angegeben von: 

EC = 49 MJ/kg Peliminiert. 

 

Im Hinblick auf das Ergebnis aus der Denitrifikation (s.o.) und des im Vergleich hierzu geringeren spe-

zifischen PO4-Abfalls können die sich daraus ergebenden Emissionen ohne weiteren Nachweis ver-

nachlässigt werden: 

0BE 4PO,ww =  

 

Summe 

Die Baseline-Emissionen aus der Abwasserreinigung betragen demnach: 

000BEww =+=  
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Emissionen aus der Düngung 
Infolge der Düngung mit Urea entstehen sowohl N2O- als auch CO2-Emissionen: 

2CO,fertO2N,fertfert BEBEBE +=  

worin: 

BEfert,N2O    N2O-Emissionen aus der N-Düngung 

BEfert,CO2    CO2-Emissionen aus der Düngung mit Urea 

 

N2O-Emissionen aus der Düngung 

Bei den N2O-Emissionen handelt es sich um Stickstoffverluste, die nach der Ausbringung von N-

Düngern entstehen ([IPCC, 2006], Vol. 4, Chap. 11.2). Hierbei ist es jedoch unerheblich, ob die N2O-

Emissionen durch Verlust von mineralischem oder organischem Stickstoffdünger resultieren; sie sind 

beide anthropogen verursacht und gemäß der Definition in Kapitel 2.4 klimawirksam. Die Größenord-

nung liegt bei: 

 0,0125 t N2O-N/ t N nach [Remy et al., 2006], Tab. 56 bzw. 

 0,011 t N2O-N/ t N nach [FAO et al., 2001], Tab. 4. 

Sie fallen jedoch sowohl im Baseline- als auch im Projekt-Szenario an und haben für mineralische N-

Dünger und Urin identische N2O-Emissionsfaktoren ([Remy et al., 2006], Tab. 56). Somit können sie 

unberücksichtigt bleiben. 

0BE O2N,fert =  

 

CO2-Emissionen aus der Düngung mit Urea 

Die Düngung mit Urea führt zu CO2-Emissionen, die sich wie folgt kurz erklären: Bei Kontakt mit Was-

ser und Urease-Enzymen, die im Boden und in Gewässern allgegenwärtig sind, wird Urea zu Ammo-

niak (NH3), Ammonium (NH4
+) und Hydrogenkarbonat (HCO3

-) umgeformt (Harnstoffhydrolyse, Ureo-

lyse) [Udert et al., 2003]: 

( ) −+ ++→+ 343222 HCONHNHOH2NHCO  

Aus dem Hydrogenkarbonat entsteht Wasser und CO2, das formal berücksichtigt werden muss, da 

nach [IPCC, 2006], Vol. 4, Chap. 11.4 sein Entzug aus der Atmosphäre beim Herstellungsprozess zu 

berücksichtigen ist und in [Kongshaug, 1998], Chap. 6.1 berücksichtigt wurde. Die CO2-Emissionen 

aus der mit nicht erneuerbaren Energieträgern synthetisch hergestellten Urea sind klimarelevant, wo-

gegen diejenigen aus der im Urin enthaltenen Urea klimaneutral sind (das CO2 stammt hier aus Nah-

rungsmitteln, also aus regenerativer Energie). Die Emissionen aus der einsparbaren Düngung mit 

Urea ermitteln sich wie folgt: 

EFNCBE 2CO,fert ⋅Δ=  

worin: 

ΔNC    einsparbarer N-Düngebedarf 

EF     spezifische CO2-Emissionen (Emissionsfaktoren) aus der Düngung mit Urea 

 

Der einsparbare N-Düngebedarf wurde oben ermittelt zu: 

 
ΔNC = 0,59 t N /a 



6 Anwendungsbeispiel des CDM für Neuartige Sanitärsysteme 105 

 

Die spezifischen CO2-Emissionen (Emissionsfaktoren) aus der Düngung mit Urea werden in der Lite-

ratur unterschiedlich angegeben mit 

 EF = 0,175 t CO2 / t N (= 2.526 - 2.351 kg) nach [Patyk et al., 1997], Tab. 6-15 bzw.  

 EF = 0,59 t CO2 / t N nach [Remy et al., 2006], Tab. 56.  

Ohne weitere Kenntnis der Ursache für diese Abweichung wird hier, da er explizit ausgewiesen wurde, 

der Wert von [Remy et al., 2006] angesetzt. Damit betragen die einsparbaren CO2-Emissionen aus 

der Düngung mit Urea: 

35,059,059,0EFNCBE 2CO,fert =⋅=⋅Δ=  t CO2e/a 

 

Summe 

Insgesamt ergeben sich einsparbare Baseline-Emissionen aus der Düngung von: 

35,035,00BEfert =+=  t CO2e/a 

 

Emissionen aus der Einleitung stickstoffhaltigen Abwassers 
Hierbei handelt es sich um N2O-Emissionen, die in Abwasserreinigungsanlagen oder nach Einleitung 

von stickstoffhaltigem Abwasser in oberflächennahe Gewässer entstehen. Da das Abwasser norma-

lerweise sowohl im Baseline- als auch im Projekt-Szenario in Gewässer eingeleitet wird und somit 

diese Emissionen in beiden Szenarien anfallen, bleiben sie meist unberücksichtigt. Hier ist jedoch eine 

andere Situation gegeben, da im Baseline-Szenario stickstoffhaltiges Abwasser in die überstauten 

Sickergruben eingeleitet und von dort in die Atmosphäre emittiert wird, wogegen im Projekt-Szenario 

(nach weitgehender Abtrennung und Wiederverwendung des Urins als organischer N-Dünger) kaum 

noch stickstoffhaltiges Schwarzwasser in die aquatische Umwelt gelangt. 

 

Die N2O-Emissionen lassen sich nach [IPCC, 2006], Vol. 5, Chap. 6.3, Gl. (6.7) und (6.8) wie folgt 

abschätzen: 

( )[ ]
28
44EFNFFFPCPE effremovedindncPrNO2N ⋅⋅−⋅⋅⋅⋅=  

worin: 

P    Anzahl angeschlossener Personen 

PC    spezifischer Proteinkonsum pro Person und Jahr 

FNPr  Anteil Stickstoff im konsumierten Protein 

Fnc    Anteil des nicht konsumierten Proteins, das in das Abwasser eingeleitet wird 

Find   Faktor des eingeleiteten Proteins industriellen oder gewerblichen Ursprungs 

Nremoved  Stickstofffracht, die dem Ablauf ferngehalten bzw. aus ihm entfernt wird 

EFeff  N2O-Emissionsfaktor 

44/28 Faktor zur Umrechnung von N2O-N in N2O 

 

 

Der erste Term der eckigen Klammer in o.g. Gleichung repräsentiert die in das Abwasser eingetrage-

ne Stickstofffracht, wobei der zweite Term die dem Abwasser ferngehaltene bzw. entfernte Stickstoff-

fracht berücksichtigt. Im Baseline-Szenario ist letzter Term gleich Null, wogegen er im Projektszenario 

einen Wert annimmt. Analog zur Vorgehensweise in Kapitel 6.5.1 wird vereinfachend angenommen, 
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dass im Baseline-Szenario nur diejenigen Emissionen anfallen, die im Projekt-Szenario vermieden 

werden (PE = 0), also: 

O2Neffremovedeff GWP
28
44EFNBE ⋅⋅⋅=  

worin: 

Nremoved  Stickstofffracht, die dem Ablauf ferngehalten bzw. aus ihm entfernt wird 

EFeff  N2O-Emissionsfaktor 

44/28 Faktor zur Umrechnung von N2O-N in N2O 

GWPN2O  Treibhauspotenzial von Distickstoffoxid 

 

Die von der Einleitung in Gewässer ferngehaltene Stickstofffracht entspricht dem einsparbaren N-

Düngebedarf, der oben ermittelt wurde zu: 

Nremoved = ΔNC = 0,59 t/a 

 

Der Standardwert des N2O-Emissionsfaktors beträgt nach [IPCC, 2006], Vol. 5, Chap. 6.3, Tab. 6.11: 

EFeff = 0,005 kg N2O-N /kg N 

 

Als Treibhauspotenzial von Distickstoffoxid ist anzusetzen (Kapitel 2.3): 

GWPN2O = 310 

 

Damit betragen die Baseline-Emissionen aus der Einleitung stickstoffhaltigen Abwassers: 

43,1310
28
44005,059,0BEeff =⋅⋅⋅=  t CO2e/a 

 

Summe 
Damit ergeben sich die im Projekt-Szenario vermiedenen Baseline-Emissionen aus der Nutzung von 

Nährstoffen von insgesamt: 

efffertwwappltransprodextrnutr,use BEBEBEBEBEBEBEBE ++++++=  

46,543,135,00017,051,30BE nutr,use =++++++=  t CO2e/a 

 

6.7.2 Projekt-Emissionen 

Die Düngung mit organischem Dünger aus menschlichen Fäkalien kann prinzipiell Emissionen aus 

dem Energieverbrauch zu dessen Transport oder zur maschinellen Ausbringung verursachen. Der 

Energieverbrauch zu dessen Transport wurde bereits in Kapitel 6.3.2 erfasst (siehe "Emissionen aus 

dem Verbrauch fossiler bzw. nicht erneuerbarer Energieträger"). Da der Urin manuell ausgebracht 

wird, fallen auch keine Emissionen aus der Ausbringung an.  
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Darüber hinaus sind aufgrund des in Kapitel 6.7 gewählten Ansatzes, dass im Baseline-Szenario nur 

derjenige Anteil der Emissionen berücksichtigt wird, der im Projekt-Szenario entfällt, an dieser Stelle 

keine Emissionen anzusetzen: 

0PE nutr,use =  

 

6.7.3 Leakage 

Indien kann seit den Jahren 2002/2003 seinen Stickstoffbedarf nahezu vollständig selbst decken, sei-

ne Stickstoff-Importe betragen weniger als 1% [Sathaye et al., 2005]. Damit sind Leakage-Effekte in 

dieser Untersuchung vernachlässigbar. 

0LE nutr,use =  
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6.8 Ermittlung der Emissionsreduktion (ER) 

Die mögliche Emissionsreduktion ermittelt sich allgemein nach folgendem Ansatz (Abbildung 3): 

 

)(∑ +−=
i

iii LEPEBEER   [t CO2e/a = CER/a] 

worin: 

BEi   Baseline-Emission der betrachteten Reduktionskomponente "i" 

PEi   Projekt-Emission der betrachteten Reduktionskomponente "i" 

LEi    Leakage der betrachteten Reduktionskomponente "i" 

 

Die in Kapitel 6.3 bis 6.7 ermittelten Emissionen wurden in Tabelle 8 zusammengestellt und daraus 

die mögliche Emissionsreduktion für das hier vorliegende Projekt abgeleitet. 

 

Tabelle 8 Mögliche Emissionsreduktionen bezogen auf das konkrete Projekt 

BEi  

[t CO2e/a] 

PEi  

[t CO2e/a]

LEi  

[t CO2e/a]

ER  

[t CO2e/a] 

ERspezif 

[t CO2e/EW/a]

Fassung von Methan aus der Faulung der Abwässer:  
BEpower  0 PEpower  0   

BEww,treated  7,39 PEww,treated  0   

BEs,final  0 PEs,final  0   

  PEfugitive  0,92   

  PEdissolved  1,04   

  PEupgrading  0   

  PEphys.leakage  0   

BEcap,CH4,ww  7,39 PEcap,CH4,ww  1,96 LEcap,CH4,ww 0 5,43 0,0226

Fassung von Methan aus der Faulung der organischen Abfälle:  
BEcap,CH4,sw  0 PEcap,CH4,sw  0 LEcap,CH4,sw 0 0 0

Nutzung von Methan aus der Anaerobbehandlung der Abwässer:  
BEuse,CH4,ww  1,28 PEuse,CH4,ww  0 LEuse,CH4,ww 0 1,28 0,0053

Nutzung von Methan aus der Anaerobbehandlung organischer Abfälle:  
BEuse,CH4,sw  1,50 PEuse,CH4,sw  0 LEuse,CH4,sw 0 1,50 0,0063

Nutzung von Nährstoffen:  
BEextr  0    

BEprod  3,51    

BEtrans  0,17    

BEappl  0    

BEww  0    

BEfert  0,35    

BEeff  1,43    

BEuse,nutr  5,46 PEuse,nutr  0 LEuse,nutr  0 5,46 0,0228

Summe    13,67 0,0570
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Die so ermittelte Emissionsreduktion entspricht direkt der erzielbaren Menge an CDM-Gutschriften, 

d.h. 1 t CO2e/a = 1 CER/a (Kapitel 2.9).  

 

Obwohl die zugrunde liegenden Emissionen mit größtmöglicher Sorgfalt ermittelt wurden, sei an die-

ser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um eine Vorab-Abschätzung 

der möglichen Emissionsreduktion handelt. Die endgültige Zuteilung der Gutschriften kann erst nach 

erfolgreicher Registrierung, durchgeführtem Monitoring sowie dessen Verifizierung und Zertifizierung 

erfolgen (Kapitel 3.1). Unter Ausnutzung aller Reduktionskomponenten ergibt sich eine mögliche E-

missionsreduktion von knapp ER = 14 t CO2e/a = 14 CER/a. Selbst bei Annahme eines Preises von 

20 €/CER (Kapitel 3.7) ergäbe sich über einen üblichen Kreditierungszeitraum von 7 Jahren ein Zu-

satznutzen von nur 14 · 20 · 7 = 1.960 €. Dieser ist im Vergleich zu den CDM-Zusatzkosten von mini-

mal etwa 50.000 € (Tabelle 9) deutlich zu gering, so dass sich für dieses Projekt eine Beantragung als 

CDM-Projekt aus finanzieller Sicht nicht lohnen würde. 

 

Eine Auswertung der Ergebnisse zeigt jedoch folgende grundlegenden Erkenntnisse: 

1. Die größten Emissionsreduktionen ergeben sich aus: 

a) der Nutzung von Nährstoffen aus organischem N-Dünger (ERuse,nutr = 5,46 t CO2e/a), 

b) der Fassung von Methan aus der Faulung der Abwässer (ERcap,CH4,ww = 5,43 t CO2e/a) und 

c) der Nutzung des gewonnenen Methans (ERuse,CH4 = 1,28 + 1,50 = 2,78 t CO2e/a). 

2. Die Emissionsreduktion bei der "Nutzung von Nährstoffen" resultiert im Wesentlichen aus der 

Substitution der Mineraldüngerproduktion (BEprod) und aus der vermiedenen N2O-Emission des 

eingeleiteten Abwassers (BEeff). Sie ist in etwa genau so hoch wie jene aus der Komponente 

"Fassung von Methan" (ER = 5,46 ≅ 5,43 t CO2e/a). 

3. Die "Fassung von Methan" leistet gegenüber der "Nutzung von Methan" erwartungsgemäß einen 

wesentlich größeren Beitrag zur Emissionsreduktion, da sich hier das Treibhauspotenzial von Me-

than bei dessen Fassung auswirkt (ER = 5,43 > 1,28 + 1,50 = 2,78 t CO2e/a). 

4. Der Beitrag der organischen Abfälle bei der "Nutzung von Methan" (BEuse,CH4,sw = 1,50 t CO2e/a) 

ist in etwa genau so groß wie derjenige des Abwassers (BEuse,CH4,ww = 1,28 t CO2e/a). Der Beitrag 

der organischen Abfälle bei der "Fassung von Methan" kann jedoch vernachlässigt werden  

(BEcap,CH4,sw ≅ 0), was zurückzuführen ist auf deren geringe Faulung im Baseline-Szenario.  

 

6.9 Abschätzung einer Gewinnschwelle 

Die in Kapitel 6.3 bis 6.7 ermittelten Emissionen sind ausnahmslos linear abhängig von der Anzahl 

angeschlossener Personen. Daher wurde in Tabelle 8 zusätzlich eine Spalte mit einwohnerspezifi-

schen Emissionsreduktionen (ERspezif) angegeben, die sich aus der Division der jeweiligen Emissions-

reduktion durch die in diesem Projekt angeschlossene Personenanzahl von 240 ergeben. Aus der 

Gegenüberstellung der CDM-Zusatzkosten (Transaktionskosten, TAK) und dieser einwohnerspezifi-

schen Zusatzerlöse lässt sich eine grobe Gewinnschwelle ableiten, ab der es sich lohnen kann, eine 

CDM-Beantragung in Erwägung zu ziehen.  
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Zur exakten Ermittlung der Gewinnschwelle müssten formal die zu unterschiedlichen Zeitpunkten an-

fallenden Kosten und Erlöse entsprechend akkumuliert bzw. diskontiert werden [BUW, 2007]. Im Hin-

blick auf die Vielzahl der getroffenen Annahmen, den stark schwankenden CER-Preis und die damit 

verbundenen Unsicherheiten kann jedoch auf eine dynamische Kostenvergleichsrechnung verzichtet 

werden. 

 

Da die Transaktionskosten überwiegend fix, d.h. konstant und damit unabhängig von der Anzahl der 

generierten Gutschriften sind (Kapitel 3.7), steigt ein potenzieller Gewinn mit zunehmender Projekt-

größe. Dies setzt jedoch nicht zwangsläufig ein Großprojekt im Sinne von Kapitel 3.5 voraus. Es kön-

nen auch Kleinprojekte zu einem PoA zusammengefasst werden (Kapitel 3.8). Da hierfür prinzipiell 

auch die CDM-Methoden für Kleinprojekte angewendet werden dürfen, behalten die in Tabelle 8 ermit-

telten Werte ihre Gültigkeit auch bei Zusammenfassung mehrerer Kleinprojekte zu einem PoA. Die 

Transaktionskosten wurden daher Tabelle 2 für Kleinprojekte entnommen und für einen üblicherweise 

gewählten Kreditierungszeitraum von 7 Jahren in Tabelle 9 aufgelistet. Dabei wurde angenommen, 

dass es auch nach dem Jahr 2012 eine Handelsperiode geben wird und Gutschriften auch weiterhin 

verwertbar sind. Nach Ablauf des ersten Kreditierungszeitraums fallen alle Kosten ab der Validierung 

erneut an (Kapitel 4.9). Da der erste Kreditierungszeitraum die größte zu überwindende Hürde dar-

stellt, werden alle nachfolgenden Betrachtungen auf diesen ersten Zeitraum bezogen, d.h. alle bis zur 

Validierung anfallenden Kosten mit einbezogen. 

 

Tabelle 9 Geschätzte Transaktionskosten für ein Kleinprojekt innerhalb von 7 Jahren 

Kostenkomponente minimale TAK [€] mittlere TAK [€] 

Erstellung der PIN 1.500 3.250 

Erstellung des PDD 5.000 10.000 

Neue Methode 

(falls erforderlich) 
0 20.000 

Zustimmung Gastland 3.000 20.000 

Validierung 4.000 5.500 

Registrierung 035

Monitoring 10.000 17.500 

Verifizierung 3.000 · 7 = 21.000 5.000 · 7 = 35.000 

Ausgabe der CER 036

Rechtskosten hier nicht angesetzt 7.500 

Transferkosten hier nicht angesetzt 

Summe 44.500 118.750 

 

                                                      
35 da voraussichtlich weniger als 15.000 CER/a 
36 da vernachlässigbar gering 
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Die Gewinnschwelle wird hier definiert als derjenige Einwohnerwert (EW), bei dem die über den Kredi-

tierungszeitraum kumulierten Erlöse aus den CDM-Gutschriften genau den Transaktionskosten inner-

halb dieses Zeitraums entsprechen. Damit ermittelt sich die Gewinnschwelle wie folgt: 

CERCPspezif PtER
TAKEW

⋅⋅
=  

worin: 

TAK  Summe der Transaktionskosten 

ERspezif  einwohnerspezifische Emissionsreduktionen 

tCP    Kreditierungszeitraum, der der Kostenermittlung zugrunde gelegt wurde 

PCER   Preis pro CER 

 

Mit den in Tabelle 8 ermittelten einwohnerspezifischen Emissionsreduktionen, einem üblicherweise 

gewählten Kreditierungszeitraum von tCP = 7 Jahren, einem angenommenen Preis von 20 €/CER (Ka-

pitel 3.7) und den in Tabelle 9 angegebenen Summe der minimalen bzw. mittleren TAK wurde der 

jeweils erforderliche Einwohnerwert ermittelt und in Tabelle 10 für die einzelnen Reduktionskompo-

nenten (auf volle Tausend gerundet) angegeben. Dabei wurden die Komponenten gleichen Typs (d.h. 

beispielsweise die Fassung von Methan aus Abwasser und Abfall) zusammengefasst. 

 

Tabelle 10 Erforderlicher Einwohnerwert für die vorliegende Baseline und Projektaktivität 

Reduktionskomponente erf. EW 

bei minimalen TAK 

erf. EW 

bei mittleren TAK 

Fassung von Methan 14.000 37.000 

Nutzung von Methan 27.000 73.000 

Nutzung von Nährstoffen 14.000 37.000 

Fassung und Nutzung von Methan 9.000 25.000 

Alle drei Komponenten 6.000 15.000 

 

Der Grenzwert von NCER = 15.000 CER/a, bis zu dem die Registrierungskosten entfallen, entspricht 

bei Anrechnung aller drei Reduktionskomponenten etwa: 

NCER / ERspezif = 15.000 / 0,0570 ≅ 263.000 EW. 

Dieser Grenzwert liegt weit über der hier ermittelten erforderlichen Einwohnerzahl von 15.000 EW. 

Damit wird die in Tabelle 9 getroffene Annahme, dass keine Registrierungskosten anfallen, in aller 

Regel bestätigt. 

 

Es wird deutlich, dass für das vorliegende Baseline-Szenario und die gewählte Projekttechnologie bei 

einem angenommenen Preis von 20 €/CER bei Anrechnung aller drei Reduktionskomponenten je 

nach Ansatz minimaler bzw. mittlerer TAK mindestens etwa 6.000 EW bis 15.000 EW erforderlich 

sind, damit die CDM-Beantragung wirtschaftlich Sinn macht. Bei Anrechnung nur der Fassung und 

Nutzung von Methan wären entsprechend mindestens etwa 9.000 EW bis 25.000 EW erforderlich, bei 

alleiniger Anrechnung nur der Nutzung von Nährstoffen mindestens etwa 14.000 EW bis 37.000 EW.  
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An dieser Stelle sei betont, dass die genannten Zahlenwerte nicht ohne Weiteres auf andere Länder 

und Projekte übertragbar sind, da sie in entscheidendem Maß abhängen von dem Baseline-Szenario, 

der gewählten Projekttechnologie, der berücksichtigten Abwasser- und Abfallquellen, sowie einigen 

landes- und ernährungsspezifischen Parametern. Es lassen sich jedoch folgende richtungsweisenden 

Aussagen treffen: 

1) Für die Reduktionskomponenten "Fassung von Methan" und "Nutzung von Methan" lagen bei 

diesem Projekt mit dem anaeroben Absetzteich als Baseline-Szenario, der Biogasanlage als Pro-

jektaktivität, der hohen (für Indien jedoch typischen) einwohnerspezifischen Fäzesmasse sowie 

dem Preis der Gutschriften im Hinblick auf eine Emissionsminderung günstige Bedingungen vor. 

Daher ist davon auszugehen, dass für Projekte der reinen Siedlungswasserwirtschaft mit aus-

schließlich menschlichen Abwässern und organischen Haushaltsabfällen als Substrat die für die-

se Reduktionskomponenten angegebenen Gewinnschwellen Mindestwerte auch für andere Län-

der und Projekte darstellen.   

Bei zusätzlicher Berücksichtigung von Tierdung oder organischen Abfällen aus der Landwirtschaft 

können die für diese Reduktionskomponenten angegebenen Gewinnschwellen deutlich niedriger 

liegen. 

2) Für die Reduktionskomponente "Nutzung von Nährstoffen" lagen bei diesem Projekt mit dem 

geringen (für Indien jedoch typischen) Proteinkonsum und der Verwendung von Urea als minera-

lisches Stickstoff-Düngemittel im Baseline-Szenario im Hinblick auf eine Emissionsminderung un-

günstige Bedingungen vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einem höheren Pro-

teinkonsum (mit folglich höherer Stickstoffausscheidung und damit einer größeren einsparbaren 

N-Düngemittelmenge) sowie bei Verwendung anderer Stickstoff-Düngemittel (mit in Folge höhe-

ren prozeßspezifischen Emissionen im Baseline-Szenario) die für diese Reduktionskomponente 

angegebenen Gewinnschwellen auch niedriger ausfallen können. 

3) Bei zusätzlicher Berücksichtigung der Reduktionskomponente "Nutzung behandelter Abwässer" 

(Kapitel 6.2.5, Punkt 5), die hier nicht genauer quantifiziert wurde, kann die Gewinnschwelle deut-

lich niedriger als 6.000 EW bis 15.000 EW liegen. 

4) Da die Beantragung und das Monitoring einer PoA einen höheren Aufwand als für einzelne Pro-

jekte erfordern, werden die Kosten hierfür und damit auch die Gewinnschwelle tendenziell höher 

liegen.  

Für eine genauere Aussage für andere Länder und Projekte wäre eine Untersuchung analog zu der 

vorliegenden durchzuführen. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 
Die durch menschliche Aktivitäten verursachten Treibhausgasemissionen tragen zu einem anthropo-

genen Treibhauseffekt bei, der nach den vom UN-Weltklimarat (IPCC) vorgestellten Szenarien einen 

deutlichen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur und eine Änderung der Niederschlagsver-

hältnisse erwarten lässt. Die für diesen Klimawandel verantwortlichen Treibhausgase im Rahmen der 

Siedlungswasserwirtschaft sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Distickstoffoxid (N2O). Das Ziel 

besteht darin, die klimawirksamen Emissionen dieser Gase auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. 

Auf dem Weg dorthin wurde im Kyoto Protokoll, das den derzeit gültigen internationalen, völkerrecht-

lich verbindlichen Vertrag über Klimaschutzmaßnahmen darstellt, die zugestandene Gesamtemission 

der Länder festgelegt, die das Kyoto Protokoll ratifiziert haben. Um dieses Emissionsniveau zu den 

volkswirtschaftlich geringsten Kosten zu erreichen, ermöglicht das Kyoto Protokoll die Anwendung von 

drei marktwirtschaftlich orientierten Flexiblen Mechanismen: den Emissionsrechtehandel, die "Joint 

Implementation" und den "Clean Development Mechanism". Es wurde deutlich, dass für Entwicklungs-

länder der Clean Development Mechanism (CDM) vorgesehen ist, um dort erzielte Emissionsredukti-

onen im Rahmen des Emissionshandels finanziell zu nutzen (Kapitel 2).  

 

Es folgte ein Überblick über diesen Mechanismus (Kapitel 3) sowie eine Beschreibung seiner metho-

dischen Anforderungen (Kapitel 4). Hierbei wurden folgende Erkenntnisse gewonnen: 

 Gutschriften aus CDM hängen in entscheidendem Maße von der betrachteten Emissionsminde-

rungsmaßnahme ("Projektaktivität"), dem zugehörigen (meist landesspezifischen) Referenzsze-

nario ("Baseline-Szenario"), der berücksichtigten Abwasser- und Abfallquellen, sowie einigen lan-

des- und ernährungsspezifischen Parametern ab.  

 Mit CDM lassen sich nicht nur zusätzliche Erlöse aus den generierten Gutschriften erzielen. CDM 

verursacht auch Zusatzkosten, die relativ hoch und zum überwiegenden Teil fix, d.h. unabhängig 

von der Anzahl generierter Gutschriften sind, und die einen Teil der Zusatzerlöse kompensieren. 

Folglich ist eine Mindestprojektgröße erforderlich ist, damit CDM wirtschaftlich tragfähig wird. 

 

Für Projektentwickler wurde ein kompakter Leitfaden erstellt, in dem alle durchzuführenden Schritte 

chronologisch aufgeführt und erläutert wurden (Kapitel 5). 

 

Anschließend wurden die prinzipiell möglichen Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissio-

nen durch kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte aufgezeigt und qualitativ beschrieben (Kapi-

tel 6). Für ein existierendes Projekt der Siedlungswasserwirtschaft, das noch nicht als CDM-Projekt 

beantragt wurde, wurden die bereits umgesetzten und noch möglichen Emissionsminderungen quanti-

tativ abgeschätzt. Hierbei zeigte sich, dass das vorliegende Projekt mit seinen 240 angeschlossenen 

Personen deutlich zu klein ist und sich CDM aus finanzieller Sicht nicht rentieren würde, da die Kosten 

die Erlöse weit übersteigen. Es wurde jedoch eine Mindestpersonenanzahl angegeben, ab der sich 

eine CDM-Beantragung für kreislaufwirtschaftsorientierte Sanitärkonzepte für die Siedlungswasser-

wirtschaft mit vorwiegend menschlichen Abwässern und organischen Haushaltsabfällen lohnen kann 

(Kapitel 6.9). 
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In diesem Beispielprojekt wurden folgende drei Aspekte als Ausblick deutlich: 

a) Das Emissionsreduktionspotenzial einer gezielten Anaerobbehandlung von Abwässern liegt in der 

Fassung des Methans. In Entwicklungsländern werden für die anaerobe Abwasserbehandlung am 

häufigsten Schlammbettverfahren (UASB-Reaktoren) verwendet ([TBW, 1998], Kap. 1.4 und 1.5). 

Diese sind i.d.R. jedoch offen, wodurch das entstehende Methan in die Atmosphäre emittiert wird. 

Im Hinblick auf den Klimaschutz sollten neue UASB-Reaktoren in geschlossener Bauart entwor-

fen werden, um die Methan-Emissionen zu fassen und womöglich zu nutzen. Ebenso sollten vor-

handene offene UASB-Reaktoren sowie undichte Biogasanlagen nachträglich gasdicht geschlos-

sen werden. 

b) Die Nutzung von Nährstoffen aus menschlichen Fäkalien und organischen Abfällen als organi-

scher Dünger zur Substitution von Mineraldünger bietet ein ebenso großes Emissionsreduktions-

potenzial wie die vorgenannte Fassung von Methan (Kapitel 6.8). Zudem steigen aufgrund von 

Rohstoffverknappung und steigender Energiepreise auch die Preise für Mineraldünger [IRM, 

2008]. Daher stellen organische Dünger auch aus wirtschaftlicher Sicht eine zunehmend attrakti-

ve Alternative dar. Da für ihre Anrechnung im Rahmen des CDM bisher noch keine anerkannte 

Methode existiert und ihr Beitrag bislang ungenutzt ist, wird empfohlen, hierfür eine neue Baseli-

ne- und Monitoring-Methode basierend auf den Untersuchungen dieser Arbeit zu entwickeln und 

zur Anerkennung einzureichen. 

c) Die Nutzung behandelter Abwässer, obwohl im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer quantifiziert, 

lässt aufgrund einer überschläglichen Abschätzung ein attraktives Emissionsminderungspotenzial 

erwarten, wenn die Energieaufwendungen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von 

Trinkwasser, das durch die Wiederverwendung von behandeltem Grauwasser zur Bewässerung 

von Nahrungsmitteln oder als Brauchwasser substituiert werden kann, entsprechend hoch sind 

(Kapitel 6.2.5, Punkt 5). 
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